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STROROR MAMAM USFALL!
NOTRUF ERFORDERLICH - WAWAW SASA TUN?

Bei Ausfall der örtlichen Stromversorgung und somit
auch aller Haustelefone werden alle Feuerwehr-
gerätehäuser im betroffenen Gebiet der Verbands-
gemeinde Ulmen Anlaufstelle für die Bevölkerung
sein und erforderliche Notrufe absetzen.

Sollte demnach die Stromversorgung länger als 30
Minuten unterbrochen sein, werden die Feuerwehr-
gerätehäuser von der Feuerwehr besetzt.

Hilfesuchende Bürger können dann die Feuerwehr-
gerätehäuser aufsuchen. Mittels „Notfunk“ werden
von dort die Notrufe zur Feuerwehreinsatzzentrale
der Verbandsgemeinde Ulmen abgesetzt; diese
Notrufe werden an die Leitstelle in Koblenz
weitergeleitet. Von dort werden alle erforderlichen
Maßnahmen eingeleitet.

FEUERWRWR EHRHÄUSER SIND ANLAUFSTSTS ELLEN FÜR NOTOTO RUFE

FFW Alflen
FFW Auderath
FFW Bad Bertrich
Löschzug Kennfus
FFW Beuren
FFW Büchel
FFW Filz
FFW Gevenich
FFW Gillenbeuren
FFW Kliding
FFW Lutzerath
FFW Schmitt
FFW Ulmen
Löschzug Meiserich
FFW Urschmitt
FFW Wagenhausen
FFW Weiler
FFW Wollmerath

Raiffeisenstraße 5
Auf den Gärten 7
Kurfürstenstraße 80
Hauptstraße 28
Oberdorfstraße 1
Kirchweg 11
Hauptstraße 2
Hauptstraße 35
Hauptstraße 12
Oberdorfstraße 22
Am Festplatz 1
Hauptstraße 13
Weidenstraße 4
Ulmener Straße 20
Kirchstraße 24
Hauptstraße 18
Hauptstraße 2
Hauptstraße 34
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	■ Polizei
Notruf:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������110
Polizeiinspektion Cochem:������������������������������������� Tel.: 02671-9840, Fax 984100
Polizeiinspektion Zell:��������������������������������������������Tel.: 06542-98670, Fax 986750
Kriminalpolizeiinspektion Mayen:������������������������������������������������Tel.: 02651-8010
Notfallnummer zur Kartensperrung:������������������������������������������������������������ 116116

	■ Feuer und Rettungsdienst
Notruf �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������112

	■ Ärztlicher Notdienst
Ärztliche Bereitschaftspraxen� Tel. 116 117 (ohne Vorwahl/kostenlos)
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder blei-
bende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der Rettungs-
dienst unter 112 zu alarmieren.
- Marienkrankenhaus Cochem, Avallonstraße 32, 56812 Cochem
Im Raum Lutzerath - Versorgung der Orte:
Bad Bertrich einschl. Kennfus, Beuren, Büchel, Gevenich, Kliding, Lutzerath
einschl. Driesch, Urschmitt, Weiler
- Krankenhaus Maria Hilf Daun, Maria-Hilf-Straße 2, 54550 Daun
Im Raum Daun-Kelberg-Ulmen-Manderscheid - Versorgung der Orte:
Ulmen, Gillenbeuren, Schmitt, Alflen, Wagenhausen, Wollmerath, Filz, 
Auderath
Unsere Öffnungszeiten in Cochem sind:
Samstag und Sonntag: �������������������������������������������������������������  09:00 bis 17:00 Uhr
Mittwoch: ��������������������������������������������������������������������������������������  14:00 bis 22:00 Uhr
Brücken und Feiertags: �������������������������������������������������������������  09:00 bis 17:00 Uhr
Unsere Öffnungszeiten in Daun sind:
•	 Montag, Dienstag, Donnerstag: geschlossen
•	 Mittwoch: 14:00 Uhr – 22:00 Uhr
•	 Freitag: 16:00 Uhr – 22:00 Uhr
•	 Samstag, Sonntag: 09:00 Uhr –17:00 Uhr
•	 Feiertage und Brückentage: 09:00 Uhr – 17:00 Uhr
Der Hausbesuchsdienst ist außerhalb der Öffnungszeiten ihres Arztes 
über die 116117 zu erreichen.
Um telefonische Anmeldung wird gebeten.

	■ Notdienstbereitschaft der Zahnärzte
Einheitliche zahnärztliche Notrufnummer:

0180 5040308 (zu den üblichen Telefontarifen)
Ansage des Notfalldienstes zu folgenden Zeiten:
Freitagnachmittag von 14.00 bis 18.00 Uhr, Samstag früh 08.00 bis Mon-
tag früh 08.00 Uhr, Mittwochnachmittag von 14.00 bis 18.00 Uhr und an 
Feiertagen entsprechend von 8.00 Uhr früh bis zum nachfolgenden Tag 
früh 08.00 Uhr, an Feiertagen mit einem Brückentag von Donnerstag 8.00 
Uhr bis Samstag 08.00 Uhr
Weitere Informationen zum zahnärztlichen Notfalldienst können Sie 
unterwww.bzk-koblenz.de nachlesen.
Um telefonische Anmeldung wird gebeten.

	■ Notdienst der Apotheken im Land
Die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz hat zwei landesweit gül-
tige Rufnummern eingerichtet aus dem deutschen Festnetz

0180-5-258825-PLZ (0,14 €/Min.)
(zum Beispiel:0180-5-258825-56727 für Mayen) und
aus dem Mobilfunknetz

0180-5-258825-PLZ (Gebühr anbieterabhängig)
Das Verfahren ist denkbar einfach:

Notdienstnummer und Postleitzahl des aktuellen Standortes über die 
Telefontastatur eingeben. Nach kurzer Begrüßung werden drei dienst-
bereite Apotheken in der Umgebung des Standortes mit vollständiger 
Adresse und Telefonnummer angesagt und zweimal wiederholt.
Sollte die direkte Eingabe der Postleitzahl vergessen werden, so wird sie 
vom System erfragt und kann nachträglich eingegeben werden.
Am besten ist es, diese zentrale Apothekennotdienstnummer schon jetzt 
vorsorglich im Telefon abzuspeichern. damit man sie im Bedarfsfall immer 
zuverlässig zur Hand hat.
Zu beachten ist, dass der Notdienst immer um 8:30 Uhr beginnt und am 
folgenden Tag um 8:30 Uhr endet, auch an Sonn- und Feiertagen.
Notdienst ist Sonderdienst!
Auch wenn der Apotheker jederzeit gern weiterhilft, sollte der Notdienst 
nur in wirklich dringenden Fällen in Anspruch genommen werden. Auf 
der Internetseite der Landesapothekenkammer Rheinland-Pfalz www.
lak-rlp.de ist ein für jedermann abrufbarer Notdienstplan verfügbar.

	■ Augen- / Kinderärztlicher 
Bereitschaftsdienst

Im Patientenservice 116117 wird mit Hilfe einer strukturierten, medizini-
schen Ersteinschätzung die korrekte Versorgungsebene sowie der benö-
tigte Versorgungszeitpunkt für Sie ermittelt. Anschließend wird Ihnen ein 
passendes Versorgungsangebot vermittelt, auch die Versorgung durch 
fachärztliche Bereitschaftsdienste (augenärztlich/kinderärztlich). Weitere 
Infos zu Standorten und Öffnungszeiten der Bereitschaftsdienstangebote 
auf 116117.de oder in der App „116117“

	■ Störungen bzgl. Kabel - TV
für Ulmen: KEVAG Telekom GmbH ���������������������������������� Tel. 0261-20 16 22 22
für Bad Bertrich: Kabel Deutschland,
Niederlassung Trier �������������������������������������������������������������������������� Tel. 0651-1457-0
Erdgasversorgung
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG
ein Unternehmen der evm-Gruppe �����������������������������������������Tel. 0261-2999-55

	■ Notrufnummer bei Stromstörungen
Westnetz GmbH, Rauschermühle, 56648 Saffig �������������������������0800-4112244

	■ Verbandsgemeindewerke Ulmen
Bei Betriebsstörungen in der Abwasserbeseitigung können Sie uns außer-
halb der Dienstzeiten wie folgt erreichen:������������������������� Tel.: 02676-409-900

	■ Schiedsperson
Durchführung von Sühneversuchen nach der Strafprozessordnung und in 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten:
Bereich Ulmen I: (Alflen, Auderath, Büchel, Filz, Ulmen)
Elisabeth Schmitt, Kelberger Str. 29a, 56766 Ulmen, Tel. 02676-1385 o. 
0170 701 52 62, E-Mail: elisabethschmitt@gmx.net
Bereich Ulmen II: (Bad Bertrich, Beuren, Gevenich, Gillenbeuren, Kliding, 
Lutzerath, Schmitt, Urschmitt, Wagenhausen, Weiler und Wollmerath)
Edwin Scheid, Bergeswiese 6, Lutzerath, Tel. 02677/1463
Hinweis:
Im Verhinderungsfalle vertreten sich die beiden Schiedspersonen gegen-
seitig.

	■ Kreiswerke Cochem-Zell
-Eigenbetrieb Wasserversorgung-

Bereitschaftsdienst Handy-Nr.:����������������������������������������������������������0171 9744942

NOT- & BEREITSCHAFTSDIENSTE
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VERBANDSGEMEINDE
ULMEN

Amtliche Bekanntmachungen

Reisepässe können abgeholt werden!
Die bis zum 22.01.2026 beantragten Reisepässe können bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen abgeholt werden.
Die bisherigen Pässe und evtl. Vollmachten sind mitzubringen.

Vollmacht zur Abholung eines Personaldokuments
Eine Vollmachtserklärung zur Abholung eines Per-
sonaldokuments (Personalausweis oder Reisepass) 
finden Sie online auf www.ulmen.de/formulare-vor-
drucke oder scannen Sie einfach nebenstehenden 
QR-Code:

Wir bitten um Beachtung, dass das MVZ Ulmen – Gesundheitszen-
trum am Rosenmontag, 16.02.2026 geschlossen bleibt. Sie 
erreichen den ärztlichen Bereitschaftsdienst bundesweit unter fol-
gender Rufnummer: 116117
An allen anderen Karnevalstagen ist das MVZ – Ulmen Gesund-
heitszentrum normal geöffnet! 
Mehr Infos: www.mvz-ulmen.de

RAINER HENNEN
BEZIRKSBEAMTER 
DER POLIZEI COCHEM

Im direkten Austausch mit Ihrem kompetenten
Ansprechpartner vor Ort: Wöchentliche
Sprechstunde mit dem Bezirksbeamten der Polizei
Cochem in der Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen.

SPRECHSTUNDE

Für wen ist die Sprechstunde?
Für alle Bürger:innen der Verbandsgemeinde

Wann:
Jeden Donnerstag von 10 - 11.30 Uhr

Wo:
Marktplatz 1 | 56766 Ulmen

S

emeindeverwaltung Ulmen.

Sprechstunde?
der Verbandsgemeinde

on 10 - 11.30 Uhr

Ulmen

www.wittich.de

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder Mitteilungsblatt!
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SEPA Lastschriftmandat
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3.	 Stimmberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 01.03.2026 eine Wahlbenachrichti-
gung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
stimmberechtigt zu sein, muss spätestens bis zum 06.03.2026 Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen.

	 Stimmberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein beantragt 
haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4.	 Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 15 – 
Cochem-Zell durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-
raum (Stimmbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen.

5.	 Einen Wahlschein erhalten auf Antrag
5.1	 in das Wählerverzeichnis eingetragene Stimmberechtigte.
5.2	 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Stimmberechtigte,
	 a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die Antrags-

frist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 12 Abs. 9 Satz 1 
der Landeswahlordnung (bis zum 01.03.2026) oder die Einspruchs-
frist gegen das Wählerverzeichnis nach § 16 Abs. 1 der Landeswahl-
ordnung (bis zum 06.03.2026) versäumt haben,

	 b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
Antragsfrist nach § 12 Abs. 9 Satz 1 der Landeswahlordnung oder 
der Einspruchsfrist nach § 16 Abs. 1 der Landeswahlordnung ent-
standen ist,

	 c) wenn ihr Stimmrecht im Einspruchsverfahren festgestellt wor-
den und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeich-
nisses zur Kenntnis der Verbandsgemeindeverwaltung gelangt ist.

	 Wahlscheine können von in dem Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Stimmberechtigten bis zum 20.03.2026, 15 Uhr, bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung mündlich, schriftlich oder elek-
tronisch beantragt werden. Für die elektronische Beantragung 
steht ein entsprechend vorbereitetes Antragsformular im Inter-
net unter www.ulmen.de zur Verfügung. Der Antrag kann auch 
per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: buer-
gerbuero@ulmen.de.

	 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Tage der 
Wahl, 15 Uhr, gestellt werden.

	 Versichert eine stimmberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder sie ihn verloren 
hat, kann ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.

	 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Stimmberechtigte 
können aus den unter Nummer 5.2 Buchst. a bis c angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Tage der Wahl, 15 Uhr, stellen.

	 Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss die Berechti-
gung hierzu durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachwei-
sen. Eine stimmberechtigte Person mit Behinderung kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6.	 Mit dem Wahlschein werden zugleich
	 • ein amtlicher Stimmzettel des Wahlkreises,
	 • ein amtlicher Stimmzettelumschlag,
	 • ein amtlicher, mit der Anschrift der Verbandsgemeindeverwal-

tung, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehener hellroter 
Wahlbriefumschlag und

	 • ein Merkblatt für die Briefwahl
	 übersandt. Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterla-

gen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Stimmberechtigte vertritt; dies hat sie der Ver-
bandsgemeindeverwaltung vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern.

	 Die bevollmächtigte Person muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben und sich auf Verlangen ausweisen.

	 Wählerinnen und Wähler, die des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Stimmen abzuge-
ben, können sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer von der stimmberechtigten Person selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der 

Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und 
die Erteilung von Wahlscheinen für die Landtagswahl am 

Sonntag, 22. März 2026
1.	 Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Ortsgemeinden 

Alflen, Auderath, Bad Bertrich, Beuren, Büchel, Filz, Gevenich, Gil-
lenbeuren, Kliding, Lutzerath, Schmitt, Urschmitt, Wagenhausen, 
Weiler, Wollmerath sowie die Stadt Ulmen wird in der Zeit vom 
02.03.2026 bis zum 06.03.2026 während der allgemeinen Öff-
nungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen, 
Bürgerbüro im Erdgeschoss, Marktplatz 1, 56766 Ulmen für 
Stimmberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.

	 Jede stimmberechtigte Person kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Daten überprüfen. Sofern eine stimmberechtigte Person die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, muss sie 
Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann; die 
dabei gewonnenen Erkenntnisse dürfen nur für die Begründung 
eines Einspruchs gegen das Wählerverzeichnis und für Zwecke 
der Wahlprüfung verwendet werden. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Stimmberechtigten, für 
die im Melderegister gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes 
eine Auskunftssperre eingetragen ist.

	 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat.

2.	 Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätes-
tens am 06.03.2026 bis 12:00 Uhr, bei Verbandsgemeindeverwal-
tung Ulmen, Marktplatz 1, 56766 Ulmen Einspruch einlegen. Der 
Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 
eingelegt werden.
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stimmberechtigten Person ersetzt oder verändert, oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur 
Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfe-
stellung von der Wahl eines anderen erhält.

	 Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und 
dem Wahlschein so rechtzeitig an die Verbandsgemeindeverwal-
tung abgesandt werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Tage der Wahl bis 18 Uhr eingeht.

	 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deut-
schen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Verbandsgemeindeverwal-
tung oder am Tage der Wahl bis spätestens 18 Uhr bei dem für den 
Wahlbrief zuständigen Wahlvorstand abgegeben werden.

Ulmen, den 10.02.2026
Sandra Hendges-Steffens

Bürgermeisterin

BÜRGERPORTAL
WWW.IKZPORTAL.DE

Service rund um die Uhr
Mit dem IKZ-Portal können Sie ausgewählte Dienstleistungen der 
Verwaltungen des Landkreises Cochem-Zell, Bernkastel-Wittlich, 
Eifelkreis Bitburg-Prüm sowie Vulkaneifel und deren Verbands-
gemeinden, Städte und Gemeinden mit wenigen Mausklicks direkt 
online unter www.ikzportal.de erledigen.

Sie können Anträge einfach und digital stellen, die 
Verwaltungen bearbeiten Ihre Anliegen schnell und 
unter Beachtung des Datenschutzes. Sie müssen 
auch nicht wissen, ob für die Bearbeitung eines 
Antrags die Kreisverwaltung oder die Verwaltungen 
der jeweiligen Verbandsgemeinde zuständig sind, 
im Bürgerportal stehen die entsprechenden Dienst-

leistungen verwaltungsübergreifend zur Verfügung. Dieser Ansatz stei-
gert den Nutzen für alle Anwender. Das Angebot des Bürgerportals 
wird durch die weiteren Komponenten Nutzerkonto sowie ePayment 
abgerundet.
Sie haben Fragen oder Anregungen?
Kontaktieren Sie uns gerne: egov@ulmen.de

Sie haben Fragen? Wir antworten gern!
Die Behördennummer 115 ist der direkte telefonische Draht in die Ver-
waltung. Die 115 spart Zeit, ist unkompliziert und zuverlässig.
Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr: 02671 115
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Impressum

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allge-
meinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit gültige Anzeigenpreislis-
te. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen. Namentlich gekennzeichnete Artikel 
geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 
Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlages oder 
infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfrie-
dens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

An alle Redakteure:
Urheberrecht bei Bildern
Jedes Bild – ob Foto, Grafik oder Illustration – ist das  
geistige Eigentum seiner Urheberin oder seines Ur-
hebers. Ohne deren ausdrückliche Zustimmung darf 
es nicht einfach verwendet, bearbeitet oder verbreitet 
werden. Auch scheinbar „frei verfügbare“ Bilder aus 
dem Internet sind in den meisten Fällen geschützt. 
Verstöße können teure Abmahnungen und Schadens-
ersatzforderungen nach sich ziehen.
Redakteurinnen und Redakteure tragen daher eine 
besondere Verantwortung, die Bildrechte sorgfältig zu 
prüfen. 

Dazu gehört:
•	 Nur lizenzierte oder selbst erstellte Bilder verwen-

den.
•	 Lizenzbedingungen genau lesen – auch bei ge-

kauften Bildern
•	 Den Urheber bzw. Lizenzinhaber nennen
•	 Keine fremden Inhalte ohne klare Freigabe nutzen, 

selbst wenn sie „frei im Netz“ stehen.

Ein bewusster Umgang mit Bildrechten schützt nicht 
nur die Redaktion vor rechtlichen Konsequenzen, 
sondern zeigt auch Respekt gegenüber den Kreati-
ven, deren Arbeit unsere Medien lebendig macht. Ur-
heberrecht ist kein Hindernis – es ist die Grundlage 
fairer, verantwortungsvoller Publikation.
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JUGENDSAMMELWOCHE
vom 23.04 bis 02.05.2026

Junge Menschen werden aktiv, um Geld für Jugendarbeit zu sammeln - für eigene Aktivitäten und für

Projekte anderer Kinder und Jugendlicher!

Jugendarbeit wird überall in Rheinland-Pfalz durch Ehrenamtliche getragen und organisiert. Dieses

große Engagement braucht Unterstützung, auch finanziell. Daher machen viele Jugendgruppen mit

und sammeln an den verschiedensten Orten, zu den unterschiedlichsten Gelegenheiten - eurer

Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

WAS IST DIE JUGENDSAMMELWOCHE?

WER DARF MITMACHEN?
An der Sammlung dürfen sich alle Jugendgruppen in Rheinland-Pfalz beteiligen, egal ob euer Verband

Mitglied im Landesjugendring ist oder nicht.

WIE WIRD DAS GESAMMELTE GELD VERWENDET?
Die eine Hälfte des Geldes bleibt bei der sammelnden Jugendgruppe. Damit kann alles finanziert

werden, was für die Gruppenarbeit wichtig ist: ob Gruppenräume renoviert oder neu ausgestattet, ob

Material, Spiele oder ein neuer Computer angeschafft werden sollen oder auch der nächste

Gruppenausflug finanziert werden muss. Die andere Hälfte des Geldes überweist ihr an den

Landesjugendring. Hiermit werden Projekte der Mitgliedsverbände und des Landesjugendringes

unterstützt. Auch euer eigener Jugendverband freut sich darüber, wenn ihr sammelt, denn ein Teil des

Geldes geht an die Landesstelle eures Verbandes, sofern dieser Mitglied im Landesjugendring ist. Die

Jugendsammelwoche fördert außerdem Projekte, die auch über die Grenzen von Rheinland-Pfalz

hinausgehen, so werden z.B. jedes Jahr Projekte für Kinder und Jugendliche in Entwicklungsländern 

unterstützt. 

WIE KÖNNT IHR EUCH ZUR SAMMLUNG ANMELDEN?
Auf der Homepage der Jugendsammelwoche unter

www.jugendsammelwoche.de  oder über diesen QR-Code findet ihr einen

Anmeldelink. Wenn ihr euch angemeldet habt, bekommt ihr zwei Wochen

vor Sammlungsbeginn die Sammelunterlagen per Post zugeschickt.

Anmeldeschluss ist der 23.03.2026.

WAS PASSIERT NACH DER SAMMLUNG?
Die Hälfte des gesammelten Geldes und alle Sammelunterlagen überweist bzw. schickt ihr an den

Landesjugendring. Die andere Hälfte des gesammelten Geldes behaltet ihr für euch. Ihr könnt mit

eurem Anteil für eure Jugendgruppe kaufen und durchführen, was immer ihr wollt.
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� Foto: Alfons Benz

� Foto: Alfons Benz

� Foto: Alfons Benz

� Foto: Alfons Benz

60 Na klar
Rückblick Seniorenkarneval 2026

Freude und Frohsinn pur bei den Seniorinnen und Senioren der Ver-
bandsgemeinde Ulmen.
Eingeladen war zum Seniorenkarneval ins Bürgerhaus in Auderath. Lei-
der hat eine schlimme Grippewelle vielen der angemeldeten Seniorin-
nen und Senioren den Weg nach Auderath verwehrt, jedoch waren die 
anwesenden Seniorinnen und Senioren bester Stimmung.
Um 14:00 Uhr gab es Kaffee, Kuchen und Schnittchen, und die gespen-
deten selbstgebackenen Kuchen fanden begeisterte Abnehmer. Um 
15:00 Uhr startete dann das Programm mit Livemusik durch Berthold 
Steffes. Pünktlich zum Programmbeginn konnten die Seniorinnen und 
Senioren den Ortsbürgermeister von Auderath, Herrn Bernd Peter und 
die neugewählte Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ulmen, Frau 
Sandra Hendges-Steffens, begrüßen. Frau Hendges-Steffens widmete 
sich sehr ausgiebig den anwesenden Gästen und es fand ein reger 
Gesprächsaustausch statt.
Zur Programmgestaltung hatten sich viele karnevalistische Kinder/
Kindergruppen angesagt und diese erfreuten die Seniorinnen und 
Senioren mit ihren Tänzen, einfach wunderschön und hervorragend 
dargebracht, diese Begeisterung der Kinder ist einfach ansteckend.
Ein Sprech-/Singvortrag konnte dann auch noch geboten werden. 
Günter Kesseler und Hiltrud Schneiders schilderten die Schwierig-
keit eines Arbeitssuchenden beim Arbeitsamt, absolut gekonnt und 
authentisch. Gegen 16:30 Uhr konnten dann die Heulemädchen und 
Heulemännchen aus Büchel mit den erwachsenen Heulemännern 
begrüßt werden, ein absoluter Programmhöhepunkt, auf den sich die 
Seniorinnen und Senioren alljährlich sehr freuen. Leider hatten die Ver-
anstalter ein kleines Technikproblem, aber dies tat der Begeisterung 
der Zuhörer keinen Abbruch. Solo-Mariechen Jule Dietzen legte dann 
einen grandiosen Solotanz auf die Bühne, wofür sie großen Applaus 
erhielt. Nach dem ersten Auftritt der Heulemänner konnten dann Orts-
bürgermeister Bernd Peter und VG-Bürgermeisterin Sandra-Hendges 
Steffens die mittlerweile eingetroffenen Kinder- und Erwachsenen-
Prinzenpaare begrüßen. Und es bot sich ein phantastisches Bild auf der 
Bühne. Die erwachsenen Tollitäten, die Kinderprinzenpaare, das Senio-
renpublikum war restlos begeistert.
Und nach einem tollen Finale fand dann ein wunderschöner Nachmit-
tag sein Ende.
Inge Krämer bedankte sich beim Team 60 NA KLAR für die tolle Bewir-
tung, bei allen Helfern vor und hinter der Bühne, vor allem aber bei 
den großen und kleinen Tollitäten, die es sich nicht nehmen ließen, den 
Senioren einen unterhaltsamen Nachmittag zu bieten.
Für die gelungenen wunderschönen Fotos danken wir Herrn Alfons 
Benz. Ihm wurde auch zugesichert, einen etwaigen Erlös der Veran-
staltung für krebskranke Kinder zu spenden, d. h. den Betrag an die 
VorTour der Hoffnung zu übergeben, die sich alljährlich mit großem 
Engagement für krebskranke Kinder einsetzt.

� Foto: Alfons Benz

� Foto: Alfons Benz
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Mail: bad-bertrich@gesundland-vulkaneifel.de
Teilnehmer: maximal 15 Personen
Dieses Angebot kann nach Absprache auch für Gruppen an anderen 
Terminen gebucht werden.

Open-Air-Kino Bad Bertrich: „Extrawurst“ 
unter freiem Himmel

Warum ins Kino gehen, wenn der Sommer selbst die bessere Leinwand 
bietet? Am Freitag, 15. August, lädt Bad Bertrich wieder zum Open-
Air-Kino ein und zeigt mit der Gesellschaftskomödie Extrawurst einen 
Film, der aktuell für viel Gesprächsstoff sorgt.

Auch in diesem Jahr wird der Römerkessel wieder zur stimmungsvol-
len Kulisse für das Open-Air-Kino. Hier lässt sich der Kinoabend auf der 
eigenen Picknickdecke oder dem eigenen Stuhl ganz entspannt genie-
ßen. Selbst mitgebrachte Speisen und Getränke sind ausdrücklich 
willkommen und machen den Abend zu einem persönlichen Somme-
rerlebnis. Vor Ort stehen zudem einige Stühle zur Verfügung, wobei die 
Anzahl begrenzt und eine Reservierung nicht möglich ist.
Im Film „Extrawurst“ (u. a. mit Hape Kerkeling und Christoph-Maria 
Herbst), der aktuell noch in den Kinos zu sehen ist, geht es eigentlich 
nur um eine kleine Frage in einem Tennisverein: Soll für ein einziges 
muslimisches Vereinsmitglied ein eigener Grill angeschafft werden, 
damit dessen Essen nicht mit Schweinefleisch in Berührung kommt?
Doch aus der gut gemeinten Idee entwickelt sich eine ebenso poin-
tierte wie urkomische Diskussion über Toleranz, Moral, Vorurteile und 
das berühmte „Man wird ja wohl noch sagen dürfen“. Der Film hält der 
Gesellschaft den Spiegel vor – mit Tempo, Wortwitz und einem Humor, 
der manchmal wehtut, weil er so nah an der Realität ist.
In entspannter Sommeratmosphäre und mit der besonderen Stim-
mung eines gemeinsamen Kinoabends wird aus dem aktuellen 
Kinofilm ein Open-Air-Erlebnis, das sich bewusst vom Kinosaal unter-
scheidet. Denn das Open-Air-Kino in Bad Bertrich steht seit Jahren für 
besondere Sommerabende und gemeinsames Filmerleben von Gästen 
und Einheimischen. Einlass ist ab 20:00 Uhr, der Film startet mit Ein-
bruch der Dunkelheit gegen 21:30 Uhr.
Mit „Extrawurst“ setzt die Veranstaltung auf eine kluge, unterhaltsame 
Komödie, die zum Lachen einlädt und gleichzeitig zum Nachdenken 
anregt – ein Film, der auch nach dem Abspann noch Gesprächsthema 
bleibt.

Mitteilungen aus dem
GESUNDLAND VULKANEIFEL
Wohlfühlwanderung mit  

Elementen des Waldbadens
Lass dich von unseren erfahrenen Mentorinnen auf eine erlebnisreiche 
Wanderung durch die beeindruckende Maarlandschaft der Vulkaneifel 
begleiten. Hier kannst du für ein paar Stunden den Alltag loslassen und 
dich ganz auf dein Wohlbefinden konzentrieren.
Jede Wanderung ist einzigartig und auf das Thema Gesundheit ausge-
richtet. Unsere Mentorinnen greifen dabei unterschiedliche Schwer-
punkte auf, um dir wertvolle Impulse für Körper, Geist und Seele zu 
geben. Genieße die Kraft der Natur, tanke neue Energie und finde Ins-
piration für deinen Alltag.
Deine Mentorinnen für Landschaft, Achtsamkeit und Gesundheit: 
Deepti Statnik, Andrea Hartung oder Claudia Diensberg
Termin:16. Februar
Uhrzeit: 10:00 Uhr
Dauer: 3 – 3 1/2 Stunden
Treffpunkt: Michels Wohlfühlhotel, Rezeption, 54552 Schalkenmehren
Preis: 15 EUR pro Person
Information und Anmeldung
Michels Wohlfühlhotel
Tel.: +49 (0) 6592 9280
E-Mail: info@michels-wohlfuehlhotel.de
Festes Schuhwerk und wettergerechte Kleidung werden empfohlen.
Dieses Angebot kann nach Absprache auch für Gruppen an anderen 
Terminen gebucht werden.

Wanderung auf dem Achtsamkeits-Pfad 
Kleine Kyll in Manderscheid

„Achtsam durch die Natur“ - Aufmerksam sein bei den kleinen Din-
gen.
Rieche, schmecke, erfühle und genieße – ohne zu bewerten, ohne 
einen Gedanken an etwas anderes zu verschwenden. Nur das Innehal-
ten und bewusste Spüren und Sich-Einlassen auf das, was gerade da ist, 
verschafft Beruhigung und Entschleunigung.
„Wer langsam geht, dem öffnet sich die Welt“ (Anne Hamacher)
Was: Führung mit ausgebildeten Gästeführern des GesundLand Vulka-
neifel
Termin: 22. Februar 2026
Uhrzeit: 9:45 Uhr
Treffpunkt: Heidsmühle Parkplatz, Mosenbergstr. 22, 54531 Mander-
scheid
Kosten: 5,- EUR pro Person (4,- EUR mit Gästekarte)
Dauer: ca. 2,5 Stunden (3-4 Kilometer)
Anmeldung: bis spätestens freitags, 15:30 Uhr
über manderscheid@gesundland-vulkaneifel.de oder
Tel. +49 (0) 6572 9989005
Teilnehmer: maximal 10 Personen
Dieses Angebot kann nach Absprache auch für Gruppen an anderen 
Terminen gebucht werden.

Naturerlebnis-Führung  
“Vulkanismus trifft Neuzeit“

Natur Aktiv Erleben
Folge dem Landschaftsmentor Kurt Immik auf einem gemütlichen 
Rundgang um Bad Bertrich, bei dem du die schönsten Seiten der 
Natur entdecken kannst – und mit welcher Kraft sie den Ort im Üss-
bachtal geformt hat. Staune über die uralte Käsegrotte, die wegen ihrer 
besonderen Atmosphäre auch Elfengrotte genannt wird, oder über die 
neoromantischen Elemente der Katholischen Kirche St. Peter. Wenige 
Höhenmeter garantieren einen entspannten Spaziergang und gleich-
zeitig fantastische Ausblicke auf Bad Bertrich.
Landschaftsmentor: Kurt Immik
Termin: 21. Februar 2026
Uhrzeit: 13:30 Uhr
Dauer: 2 bis 3 Stunden
Preis: 7,- EUR pro Person/ für Inhaber der Gästekarte GesundLand Vul-
kaneifel kostenfrei
Tickets & Treffpunkt: GesundLand Tourist Information Bad Bertrich
Kurfürstenstr. 32
56864 Bad Bertrich
Tel.: +49 (0) 2674 932222
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Theater und dem Düsseldorfer Kom(m)ödchen – war Balder regelmä-
ßig zu sehen.
In seinem Solo-Programm präsentiert er nun erstmals Geschichten aus 
über fünf Jahrzehnten Bühnenerfahrung – humorvoll, selbstironisch 
und mit der ihm eigenen Direktheit. Balder gewährt dabei einen Blick 
hinter die Kulissen seiner Arbeit, erzählt von Begegnungen, Fernseh-
produktionen und seinem bewegten Privatleben. „Mein Publikum hat 
mehr verdient: Mich. Mich, Hugo Egon Balder ohne alles“, sagt er selbst 
augenzwinkernd über die Motivation zu seinem Programm.
Der Abend verspricht ein unterhaltsames und zugleich persönliches 
Erlebnis mit einem Künstler, der die deutsche Fernsehlandschaft maß-
geblich geprägt hat.

Musical-Dinner im KulturRaum Bad Bertrich
Am Sonntag, 22.03.2026, wird der KulturRaum Bad Bertrich zur 
Bühne für einen Abend voller Musik, Genuss und großer Gefühle. Bei 
der Musical-Dinner-Show von M&M Events erwartet die Gäste ein 
mehrstündiges Erlebnis, das die bekanntesten Musical-Hits mit einem 
exquisiten Vier-Gang-Menü verbindet.
Die Besucher tauchen ein in die Welt großer Musicalklassiker und erle-
ben Höhepunkte aus Produktionen wie Starlight Express, Tanz der 
Vampire, Elisabeth, Singin’ in the Rain, Cabaret und Mamma Mia!. 
Charmant moderiert und ergänzt durch unterhaltsame Einblicke hinter 
die Kulissen entsteht ein abwechslungsreicher Abend, der Musiklieb-
haber ebenso begeistert wie Musical-Neulinge.
Begleitet wird die Show von einem exklusiven Vier-Gang-Menü, zube-
reitet vom Hotel Fürstenhof, das kulinarisch auf die musikalischen 
Höhepunkte abgestimmt ist. Ein Aperitif zum Empfang, der Einlass ab 
18:00 Uhr sowie der Showbeginn um 19:00 Uhr runden das Gesam-
terlebnis ab. Der Preis beträgt 109,00 € pro Person inklusive Menü 
und Aperitif. Tickets sind online sowie telefonisch erhältlich.

Osterkonzert mit Jazzy Music im Kurgarten Bad Bertrich
Am Sonntag, 05.04.2026, lädt Bad Bertrich um 15:00 Uhr zu einem stim-
mungsvollen Osterkonzert in den Pavillon des Kurgartens ein. Die For-
mation Jazzy Music sorgt dann für entspannte musikalische Momente 
in besonderer Atmosphäre. Der Eintritt ist frei.
Mit stilvoll neu arrangierten Jazzstandards, bekannten Popsongs und 
aktuellen Chart-Hits schafft Jazzy Music eine Klangwelt, die zum Zuhö-
ren, Entspannen und Wohlfühlen einlädt. Das Repertoire reicht von 
Klassikern großer Jazzgrößen über sommerlichen Bossa Nova bis hin 
zu gefühlvollen Balladen und modernen Popnummern – stets neu 
interpretiert und mit viel Gespür für Stimmung und Atmosphäre.
Der Pavillon im Kurgarten Bad Bertrich bietet dafür den passenden 
Rahmen und macht das Osterkonzert zu einem musikalischen Früh-
lingsauftakt für Gäste und Einheimische gleichermaßen. Das Konzert 
lädt dazu ein, die Augen zu schließen, den Alltag hinter sich zu lassen 
und sich von der Musik tragen zu lassen.
Die Tickets sind über www.kulturraum-badbertrich.de sowie teilweise 
in den GesundLand Vulkaneifel Tourist-Informationen erhältlich.

AUS DEN GemeindenGemeinden

ALFLEN

Bürozeiten des Ortsbürgermeisters
montags von 18:00 bis 19:30 Uhr
im Gemeindebüro in der Mehrzweckhalle (Schulstr. 14)
Tel.: 02678 – 365, Fax: 02678 - 9539839, Mobil: 0171 - 6836361
Email: ortsgemeinde@alflen.de
Außerhalb der Bürozeiten können sie gerne Termine nach telefoni-
scher Vereinbarung machen.

Bekanntmachung der Beitragssatzung  
für Feld- und Waldwege der Ortsgemeinde 

Alflen vom 28.01.2026
Die Ortsgemeinde Alflen verfügt über eine Beitragssatzung für Feld-, 
Weinbergs- und Waldwege vom 13.03.1987.
Aus Gründen der Rechtssicherheit bei einer evtl. Abrechnung hat der 
Gemeinderat am 28.01.2026 eine neue Satzung auf Grundlage des 
Satzungsmusters des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz 
beschlossen.

*

27.03.2026 · 20.00 Uhr · Kursaal Bad Bertrich

HUGO EGON BALDER

Ticketpreis VVK 34,00 EUR
Tickets erhältlich unter www.kulturraum-badbertrich.de, bei den  

GesundLand Tourist Informationen , allen VVK-Stellen von Ticket Regional  
und unter www.hugo-egon-balder.de

Präsentiert von

ERZÄHLT ES BLOSS NICHT WEITER!!

www.kulturraum-badbertrich.de  kulturraum@gesundland-vulkaneifel.de  02674 932 222

powered by
Sparkasse Mittelmosel
Eifel Mosel Hunsrück

KULTURRAUM
BAD BERTRICH

KulturRaum Bad Bertrich: Veranstaltungen
Herzlich Willkommen im KulturRaum Bad Bertrich!

Der KulturRaum Bad Bertrich verbindet Natur mit Architektur, Histo-
rik mit Moderne und Kultur mit Eleganz auf außergewöhnliche Weise. 
Das besondere Flair dieses Veranstaltungszentrums bietet den idea-
len Rahmen für unvergessliche Hochzeitsfeiern, große Familienfeste, 
erfolgreiche Tagungen oder Konzerte, die lange in Erinnerung bleiben. 
Der Veranstaltungskalender hält von Kabarett über Konzerte und Aus-
stellungen bis hin zu Musicals für jeden Geschmack unterhaltsame 
Erlebnisse bereit. Einen kleinen Auszug finden Sie hier, weitere Veran-
staltungen unter www.kulturraum-badbertrich.de

Hugo Egon Balder live
Der KulturRaum Bad Bertrich darf sich 2026 auf ein besonderes High-
light freuen: Am 27.03.2026 gastiert dort Hugo Egon Balder mit sei-
nem Solo-Programm „Erzählt es bloß nicht weiter!!“ – einem Abend 
voller Humor, persönlicher Einblicke und pointierter Anekdoten.

� Foto: Neuland Concerts

Seit den 1990er-Jahren zählt Bal-
der zu den prägenden Gesichtern 
der deutschen Unterhaltung. Ob 
als Moderator, Entertainer, Schau-
spieler oder Produzent – sein 
Name ist eng verbunden mit 
Kultsendungen wie „Alles Nichts 
Oder?!“, „Tutti Frutti“, „Die Hit-
Giganten“, „Genial daneben“ oder 
der legendären Comedy-Show 
„RTL Samstag Nacht“. Seine Karri-
ere begann der gebürtige Berliner 
jedoch bereits in den 1970er-Jah-
ren als Musiker und Texter, bevor er 
bei Radio Luxemburg und später 
im Fernsehen seinen Durchbruch 
feierte. Auch auf Theaterbühnen – 
unter anderem im Berliner Schiller 
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§ 7
Behandlung von Jagdpachtanteilen

(1) Von den beitragsfähigen Aufwendungen und Kosten sind Einnah-
meüberschüsse aus der Jagdverpachtung und ähnlichem abzuziehen, 
die die Grundstückseigentümer, ihre Vereinigungen oder Körperschaf-
ten für die Herstellung, den Ausbau und die Unterhaltung der Feld- 
und Waldwege der Gemeinde Alflen zur Verfügung stellen, wenn 
nicht Auszahlungsansprüchen von Grundstückseigentümern entspro-
chen wird; anderenfalls ist nach Absatz 2 zu verfahren.
(2) Werden der Gemeinde Alflen Einnahmeüberschüsse aus der Jagd-
verpachtung und ähnlichem nicht von allen Beitragsschuldnern zur 
Verfügung gestellt, so sind die der Gemeinde Alflen zufließenden Bei-
träge auf die Beiträge der Beitragsschuldner, die keine Auszahlungsan-
sprüche gestellt haben, entsprechend anzurechnen.

§ 8
Entstehung des Beitragsanspruchs

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das 
abgelaufene Jahr.

§ 9
Fälligkeit

Die Beiträge werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und 3 
Monate nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.

§ 10
Vorausleistungen

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Gemeinde 
Alflen Vorausleistungen auf wiederkehrende Beiträge erhoben wer-
den.
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitrags-
höhe für das laufende Jahr bemessen.

§ 11
Öffentliche Last

Der Wegebeitrag nach dieser Satzung liegt als öffentliche Last auf dem 
Grundstück. [2]

§ 12
In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: Satzung vom 12.09.1991 und die 1. 
Änderung vom 28.07.1992

56828 Alflen, 28.01.2026
Ortsgemeinde Alflen (DS)

gez. Berthold Schäfer
Ortsbürgermeister

[1] Bei der Festlegung eines Gemeindeanteils ist nicht isoliert auf 
einen einzelnen Weg und die Ausbaukosten für diesen abzustellen, 
sondern auf die gesamte Einrichtung (Wegenetz). (OVG RP Urteil vom 
22.02.2021 - 6 A 10976/20.OVG). Eine anderweitige Nutzung spielt 
hierbei nur insoweit eine Rolle, als sie einen spezifischen Unterhal-
tungsbedarf auslöst, was aber etwa auf den Fußgänger- und den Rad-
fahrverkehr sowie das Reiten im Allgemeinen nicht zutrifft (OVG RP 
Beschluss vom 08.01.2021 - 6 A 11038/20.OVG; anders noch OVG RP, 
Urteil vom 13.11.1990, 6 A 11178/90.OVG). Bei einer nur sehr geringen 
anderweitigen Nutzung kann der Gemeindeanteil auf 0 Prozent fest-
gesetzt werden.
(Vgl. hierzu auch GStB-Nachricht Nr. 0210/2021).
In formeller Hinsicht bedarf es zwar nicht der Festlegung des Gemein-
deanteils in der Satzung. Es genügt insoweit ein (einfacher) Gemein-
deratsbeschluss (OVG RP, Urteil vom 13.11.1990, 6 A 11178/90.OVG; 
Beuscher, Wiederkehrende Beiträge, 2. Aufl., § 7 Rn. 21). Aus Praktikabi-
litätsgründen wird hiervon jedoch abgeraten.
[2] Obgleich die Bestimmung des § 7 Abs. 7 KAG festlegt, dass grund-
stücksbezogene Benutzungsgebühren und Beiträge als öffentliche 
Lasten auf dem Grundstück liegen, wurde amtsgerichtlicherseits ver-
einzelt mit Hinweis auf die Rechtsprechung des LG Zweibrücken (RPfle-
ger 2007, 492) und des BGH (RPfleger 1988, 541) die Rechtsauffassung 
geäußert, dass dies auch in der Satzung entsprechend verankert sein 
müsse.

Bekanntmachung
Der Gemeinderat Alflen hat in seiner Sitzung am 28.01.2026 nach-
stehende Widmungsverfügung beschlossen, die hiermit gemäß 
§ 36 Abs. 3 Landesstraßengesetz (LStrG), sowie nach der in der 
Hauptsatzung der Ortsgemeinde Alflen festgelegten Form öffent-
lich bekannt gemacht wird

Widmungsverfügung
Widmung von Straßen in der Ortsgemeinde Alflen als Gemein-
destraßen nach § 36 Abs. 1 Landesstraßengesetz (LStrG)
Der Ortsgemeinderat Alflen hat in öffentlicher Sitzung beschlossen, 
die Straßen in der Ortsgemeinde Alflen gem. § 36 Absatz 1 Ladesstra-
ßengesetz (LStrG) vom 01.08.1977 (GVBl S.273), zuletzt geändert durch 
Artikel 11 des Gesetzes v. 26.06.2020 (GVBl. S. 287), für den öffentlichen 
Verkehr zu widmen. Die Straßen erhalten die Eigenschaft einer öffentli-

Aufgrund der §§ 24 und 27 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S 153, BS 2020-1) in der derzeit gelten-
den Fassung wird nachfolgend die Satzung der Gemeinde Alflen vom 
28.01.2026 zur Erhebung von Beiträgen für Feld- u. Waldwege bekannt 
gemacht:
Hinweis:
Gemäß § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) wird 
darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindever-
waltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Ulmen, den 09.02.2026
Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen

gez. Sandra Hendges-Steffens, Bürgermeisterin

Beitragssatzung Feld- und Waldwege
Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege der 
Gemeinde Alflen vom 28.01.2026
Inhaltsübersicht:
§ 1 Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen
§ 2 Beitragsgegenstand
§ 3 Beitragsmaßstab
§ 4 Beitragsschuldner
§ 5 Beitragsermittlung
§ 6 Gemeindeanteil
§ 7 Behandlung von Jagdpachtanteilen
§ 8 Entstehung des Beitragsanspruchs
§ 9 Fälligkeit
§ 10 Vorausleistungen
§ 11 Öffentliche Last
§ 12 In-Kraft-Treten

§ 1
Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen

(1) Die Gemeinde Alflen erhebt wiederkehrende Beiträge für die 
Investitionsaufwendungen und die Unterhaltungskosten von Feld- 
und Waldwegen.
(2) Beiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kos-
ten der Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem zu erwartenden 
Beitragsaufkommen stehen.

§ 2
Beitragsgegenstand

(1) Der Beitragspflicht unterliegen alle im Außenbereich (§ 35 BauGB) 
der Gemeinde Alflen gelegenen Grundstücke, die durch Feld- oder 
Waldwege erschlossen sind.
(2) Ein Grundstück ist durch Feld- oder Waldweg erschlossen, wenn die 
tatsächliche und rechtliche Möglichkeit besteht, ein Grundstück oder 
einen Grundstücksteil zu Bewirtschaftungszwecken über diese Wege 
zu erreichen. Hierbei ist es unbeachtlich, ob es unmittelbar an einen 
Feld- oder Waldweg angrenzt oder nur mittelbar über andere Grund-
stücke erschlossen wird.

§ 3
Beitragsmaßstab

Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.
§ 4

Beitragsschuldner
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitrags-
bescheides Eigentümer des Grundstücks ist.

§ 5
Beitragsermittlung

Der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages werden die tatsächli-
chen jährlichen Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten 
zugrunde gelegt (Jährlichkeitsprinzip).

§ 6
Gemeindeanteil

Zur Abdeckung des Verkehrs, der nicht den Beitragsschuldnern zuzu-
rechnen ist, insbesondere durch anderweitige, d. h. nicht land-, forst- 
und weinwirtschaftliche Nutzungen des Wegenetzes, welche einen 
spezifischen Unterhaltungsbedarf auslösen, wird ein Gemeindeanteil 
von 0 % festgesetzt.[1]
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AUDERATH

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Die Sprechstunde des Ortsbürgermeisters Bernhard Peter findet grund-
sätzlich mittwochs von 18:00 bis 19:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, 
Hauptstr. 19, Telefon 910129, statt. Über www.auderath.info ist tages-
aktuell einsehbar, ob die Bürgersprechstunde stattfindet.
Außerhalb der Sprechzeiten ist der Kontakt über Telefon 227800 oder 
über Mobil 0156/78567451 oder per E-Mail an ortsbuergermeister@
auderath.de möglich.

Bekanntmachung der Beitragssatzung für 
Feld-, Weinbergs- und Waldwege der Orts-

gemeinde Auderath vom 29.01.2026
Die Ortsgemeinde Auderath verfügte bisher über keine Beitragssat-
zung für Feld-, Weinbergs- und Waldwege.
Aus Gründen der Rechtssicherheit bei einer evtl. Abrechnung hat der 
Gemeinderat am 29.01.2026 eine neue Satzung auf Grundlage des 
Satzungsmusters des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz 
beschlossen.
Aufgrund der §§ 24 und 27 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S 153, BS 2020-1) in der derzeit gelten-
den Fassung wird nachfolgend die Satzung der Gemeinde Auderath 
vom 29.01.2026 zur Erhebung von Beiträgen für Feld- u. Waldwege 
bekannt gemacht:
Hinweis:
Gemäß § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) wird 
darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindever-
waltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Ulmen, den 09.02.2026
Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen

gez. Sandra Hendges-Steffens, Bürgermeisterin

Beitragssatzung Feld- und Waldwege
Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und 

Waldwege der Gemeinde Auderath vom 29.01.2026
Inhaltsübersicht:
§ 1 Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen
§ 2 Beitragsgegenstand
§ 3 Beitragsmaßstab
§ 4 Beitragsschuldner
§ 5 Beitragsermittlung
§ 6 Gemeindeanteil
§ 7 Behandlung von Jagdpachtanteilen
§ 8 Entstehung des Beitragsanspruchs
§ 9 Fälligkeit
§ 10 Vorausleistungen
§ 11 Öffentliche Last
§ 12 In-Kraft-Treten

§ 1
Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen

(1) Die Gemeinde Auderath erhebt wiederkehrende Beiträge für die 
Investitionsaufwendungen und die Unterhaltungskosten von Feld- 
und Waldwegen.
(2) Beiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kos-
ten der Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem zu erwartenden 
Beitragsaufkommen stehen.

chen Gemeindestraße (§ 3 Nr. 3 a LStrG). Die Fuß- und Gehwege erhal-
ten die Eigenschaft eines öffentlichen Fuß- und Gehweges (§ 3 Nr. 3b 
aa LStrG).
Die Widmung umfasst folgende Straße:
Ausweichbucht - Auf der Hohl - (Flur 33 Nr. 73/1)
Die Ausweichbucht ist von der Einmündung Moselweg (K6) 38 m 
entfernt. Sie ist auf der rechten Seite und 16 m² groß. Sie dient als 
öffentliche Ausweichmöglichkeit bei Gegenverkehr aus Richtung Hei-
ligenhäuschen.
Die gewidmeten Flächen sind im Flurkartenauszug (Maßstab 1:1000), 
der Bestandteil dieser Verfügung ist, gekennzeichnet. Der Flurkar-
tenauszug kann mit dieser Widmungsverfügung während den allge-
meinen Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeinde Ulmen, 
Marktplatz 1, 56766 Ulmen (Büro 201) eingesehen werden.
Die Bekanntgabe der Widmung erfolgt im Namen und im Auftrag der 
Ortsgemeinde Alflen.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch bei der Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen, 
Marktplatz 1, 56766 Ulmen, schriftlich, in elektronischer Form nach § 
3a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (Virtuelle Poststelle VPS) 
oder zur Niederschrift erhoben werden.
Hinweis:
Die Einlegung des Widerspruchs in elektronischer Form ist bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Ulmen über die Virtuelle Poststelle (VPS) 
möglich. Näheres hierzu ist auf der Homepage www.ulmen.de unter 
dem Eintrag „elektronische Kommunikation“ auf der Startseite erläu-
tert.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist 
nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei 
der Behörde eingegangen ist.
Ein Widerspruch gegen diesen Bescheid hat keine aufschiebende Wir-
kung und befreit nicht von der rechtzeitigen Zahlungsverpflichtung.

Ulmen, 09.02.2026
Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen

für die Ortsgemeinde Alflen
gez. Sandra Hendges-Steffens

Bürgermeisterin
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(Vgl. hierzu auch GStB-Nachricht Nr. 0210/2021).
In formeller Hinsicht bedarf es zwar nicht der Festlegung des Gemein-
deanteils in der Satzung. Es genügt insoweit ein (einfacher) Gemein-
deratsbeschluss (OVG RP, Urteil vom 13.11.1990, 6 A 11178/90.OVG; 
Beuscher, Wiederkehrende Beiträge, 2. Aufl., § 7 Rn. 21). Aus Praktikabi-
litätsgründen wird hiervon jedoch abgeraten.
[2] Obgleich die Bestimmung des § 7 Abs. 7 KAG festlegt, dass grund-
stücksbezogene Benutzungsgebühren und Beiträge als öffentliche 
Lasten auf dem Grundstück liegen, wurde amtsgerichtlicherseits ver-
einzelt mit Hinweis auf die Rechtsprechung des LG Zweibrücken (RPfle-
ger 2007, 492) und des BGH (RPfleger 1988, 541) die Rechtsauffassung 
geäußert, dass dies auch in der Satzung entsprechend verankert sein 
müsse.

BAD BERTRICH

Bürgermeistersprechstunde
Die Bürgermeistersprechstunde findet immer donnerstags von 17:00 
Uhr bis 18:30 Uhr im Gemeindebüro statt.
Gesprächstermine können individuell vereinbart werden.
Ich bin erreichbar unter 0171-6923195.

Christian Arnold, Ortsbürgermeister

Der Kurgarten bekommt  
eine neue Beleuchtung

Nach Karneval beginnen die Arbeiten für eine neue Beleuchtung im 
Kurgarten.
Die in die Jahre gekommenen Leuten werden durch energiesparende 
LED-Leuten ausgetauscht.
Um bei Festen weitere Stromanschlüsse anbieten zu können, werden 
in dieser Maßnahme zusätzlich Stromverteiler im Kurgarten installiert.
Geplant sind für diese Arbeiten ca. 3 Wochen Bauzeit.

Ortsvorsteher von Kennfus:
Ihr könnt mich außerhalb der Sprechzeiten mobil unter 0170-9984080 
oder per E-Mail an assedo.burgard@gmail.com erreichen.
Meine Sprechstunde findet jeden ersten Dienstag im Monat von 17:45 
bis 18:30 Uhr im Bürgerhaus in Kennfus statt.

Holger Burgard

BEUREN

Erreichbarkeit der Ortsbürgermeisterin
Termine nach telefonischer Vereinbarung
Tel.: 0160-96737286,
E-Mail: beuren@ulmen.de

Öffentliche Bekanntmachung
zur Wahl der Ortsbürgermeisterin/des  

Ortsbürgermeisters
der Ortsgemeinde Beuren am 22. März 2026

Der Wahlausschuss für die Wahl zur Ortsbürgermeisterin/zum Ortsbür-
germeister der Ortsgemeinde Beuren hat in seiner Sitzung am 04. Feb-
ruar 2026 festgestellt, dass kein Wahlvorschlag und keine Bewerbung 
für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters der Orts-
gemeinde Beuren am 22. März 2026 eingereicht worden ist. Gemäß § 
62 Abs. 6 Kommunalwahlgesetz (KWG) wird hiermit bekannt gemacht, 
dass die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters in der 
Ortsgemeinde Beuren nicht stattfindet.
Die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters erfolgt 
dann gemäß § 53 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) durch den 
Ortsgemeinderat.

Beuren, den 06.02.2026
Sandra Hendges-Steffens

als Wahlleiterin für die Wahl
zur Ortsbürgermeisterin/zum Ortsbürgermeister

§ 2
Beitragsgegenstand

(1) Der Beitragspflicht unterliegen alle im Außenbereich (§ 35 BauGB) 
der Gemeinde Auderath gelegenen Grundstücke, die durch Feld- 
oder Waldwege erschlossen sind.
(2) Ein Grundstück ist durch Feld- oder Waldweg erschlossen, wenn die 
tatsächliche und rechtliche Möglichkeit besteht, ein Grundstück oder 
einen Grundstücksteil zu Bewirtschaftungszwecken über diese Wege 
zu erreichen. Hierbei ist es unbeachtlich, ob es unmittelbar an einen 
Feld- oder Waldweg angrenzt oder nur mittelbar über andere Grund-
stücke erschlossen wird.

§ 3
Beitragsmaßstab

Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.
§ 4

Beitragsschuldner
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitrags-
bescheides Eigentümer des Grundstücks ist.

§ 5
Beitragsermittlung

Der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages werden die tatsächli-
chen jährlichen Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten 
zugrunde gelegt (Jährlichkeitsprinzip).

§ 6
Gemeindeanteil

Zur Abdeckung des Verkehrs, der nicht den Beitragsschuldnern zuzu-
rechnen ist, insbesondere durch anderweitige, d. h. nicht land-, forst- 
und weinwirtschaftliche Nutzungen des Wegenetzes, welche einen 
spezifischen Unterhaltungsbedarf auslösen, wird ein Gemeindeanteil 
von 0 % festgesetzt.[1]

§ 7
Behandlung von Jagdpachtanteilen

(1) Von den beitragsfähigen Aufwendungen und Kosten sind Einnah-
meüberschüsse aus der Jagdverpachtung und ähnlichem abzuziehen, 
die die Grundstückseigentümer, ihre Vereinigungen oder Körperschaf-
ten für die Herstellung, den Ausbau und die Unterhaltung der Feld- 
und Waldwege der Gemeinde Auderath zur Verfügung stellen, wenn 
nicht Auszahlungsansprüchen von Grundstückseigentümern entspro-
chen wird; anderenfalls ist nach Absatz 2 zu verfahren.
(2) Werden der Gemeinde Auderath Einnahmeüberschüsse aus der 
Jagdverpachtung und ähnlichem nicht von allen Beitragsschuldnern 
zur Verfügung gestellt, so sind die der Gemeinde Auderath zufließen-
den Beiträge auf die Beiträge der Beitragsschuldner, die keine Auszah-
lungsansprüche gestellt haben, entsprechend anzurechnen.

§ 8
Entstehung des Beitragsanspruchs

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das 
abgelaufene Jahr.

§ 9
Fälligkeit

Die Beiträge werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und 3 
Monate nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.

§ 10
Vorausleistungen

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Gemeinde 
Auderath Vorausleistungen auf wiederkehrende Beiträge erhoben 
werden.
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitrags-
höhe für das laufende Jahr bemessen.

§ 11
Öffentliche Last

Der Wegebeitrag nach dieser Satzung liegt als öffentliche Last auf dem 
Grundstück. [2]

§ 12
In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft.
56766 Auderath, 29.01.2026

Ortsgemeinde Auderath
gez. Bernhard Peter

Ortsbürgermeister
[1] Bei der Festlegung eines Gemeindeanteils ist nicht isoliert auf 
einen einzelnen Weg und die Ausbaukosten für diesen abzustellen, 
sondern auf die gesamte Einrichtung (Wegenetz). (OVG RP Urteil vom 
22.02.2021 - 6 A 10976/20.OVG). Eine anderweitige Nutzung spielt 
hierbei nur insoweit eine Rolle, als sie einen spezifischen Unterhal-
tungsbedarf auslöst, was aber etwa auf den Fußgänger- und den Rad-
fahrverkehr sowie das Reiten im Allgemeinen nicht zutrifft (OVG RP 
Beschluss vom 08.01.2021 - 6 A 11038/20.OVG; anders noch OVG RP, 
Urteil vom 13.11.1990, 6 A 11178/90.OVG). Bei einer nur sehr geringen 
anderweitigen Nutzung kann der Gemeindeanteil auf 0 Prozent fest-
gesetzt werden.
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durch entsprechende Vorkehrungen zum Lärmschutz – Schall-
schutzmaßnahmen; Hinweis, dass das Plangebiet im Lärmschutz-
bereich innerhalb der Tag-Schutzzone 1 liegt)

-	 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord – Regionalstelle Was-
serwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz – Koblenz (17.06.2024) 
Schutzgut Wasser (Hinweise zur Oberflächenwasserbewirtschaf-
tung und Schmutzwasserbeseitigung, Hinweise zur Gefährdung 
durch Starkregenereignisse)

2. Umweltbericht mit integriertem Fachbeitrag Naturschutz gem. 
§ 2 Abs. 4 und 2a BauGB
- Bestandsaufnahme sowie Bewertung des Umweltzustandes und der 
Umweltmerkmale mit Angaben zu den Auswirkungen auf die folgen-
den Schutzgüter:
•	 Mensch
•	 Flora und Fauna/ Artenschutz
•	 Boden
•	 Wasser
•	 Klima/ Luft
•	 Landschaft
•	 Kultur- und sonstige Sachgüter
- artenschutzrechtliche Potentialanalyse zur Berücksichtigung der 

artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote gem. § 44 Abs. 1 Bundes-
naturschutzgesetz

- Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes im Plange-
biet

- Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen

- Planungsalternativen und erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können (§ 3 Abs. 2 Satz 4 Nr. 3 BauGB).
Das Plangebiet ist aus dem nachstehend abgedruckten Übersichtsplan 
ersichtlich.

56823 Büchel, den 10.02.2026
Ortsgemeinde Büchel

gez. Tino Pfitzner
Ortsbürgermeister

FILZ

Erreichbarkeit der Ortsbürgermeisterin
Telefon: 02677 565, Handy: 0151 26219577
E-Mail: og-filz@ulmen.de

BÜCHEL

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Dienstags von 18:00 bis 19:00 Uhr
Gemeindebüro im Betriebsgebäude, Auf der Kunn 1
Tel. 02678 - 953 8670, Fax 02678 - 953 8671
Mobil. 0170/8145546, E-Mail. buergermeister@buechel.de

Bekanntmachung
über die öffentliche Auslegung des Entwurfes zur Auf-

stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Römerstraße“ der Ortsgemeinde Büchel gem. § 3 Abs. 2 

Baugesetzbuch (BauGB)
Aufgrund des § 1 Abs. 1 der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Büchel in 
der Verbandsgemeinde Ulmen vom 08.07.2024, in der derzeit gültigen 
Fassung, wird hiermit ortsüblich bekanntgemacht, dass der

Bebauungsplanentwurf zur
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Römer-

straße“ der Ortsgemeinde Büchel mit der dazugehörigen 
Begründung, den Textfestsetzungen, dem Umweltbericht mit 

integriertem Fachbeitrag Naturschutz sowie den wesentlichen 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen

gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Neufassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634), in der derzeit geltenden Fassung, auf die Dauer eines Monats, 
in der Zeit vom

23. Februar 2026 bis einschl. 24. März 2026
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen, Marktplatz 1, 56766 
Ulmen, Zimmer 204 öffentlich ausgelegt wird und zu folgenden Zei-
ten nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Hr. Denkel 
02676/409-254) eingesehen werden kann:
Montag – Donnerstag: 8:30 Uhr – 12:30 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 

Uhr
Freitag: 8:30 Uhr – 13:00 Uhr
Die Öffentlichkeit kann sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten. 
Stellungnahmen zu der Planung können während der vorgenannten 
Auslegungsfrist vorgebracht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Stellungnahmen bevorzugt digital an tobias.denkel@ulmen.de zu 
übermitteln sind, bei Bedarf aber auch auf anderem Wege abgegeben 
werden können.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Unterlagen im pdf-Format 
auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Ulmen (www.ulmen.de) 
unter der Rubrik „Bürgerservice/ Bauen und Wohnen/ Bauleitplanung“ 
einzusehen.
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass folgende Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind:
- Umweltbezogene Stellungnahmen
- Umweltbericht mit integriertem Fachbeitrag Naturschutz
1. Umweltbezogene Stellungnahmen
Es liegen bereits wesentliche umweltrelevante Stellungnahmen mit 
folgenden Sachverhalten vor; diese sind Bestandteil der ausgelegten 
Unterlagen und können ebenfalls während der Auslegungszeit einge-
sehen werden:
-	 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) Koblenz 

(28.06.2024): Schutzgut Mensch (Hinweise zum Schutz von schäd-
lichen Umwelteinwirkungen durch entsprechende Vorkehrungen 
zum Lärmschutz, Schallschutzmaßnahmen)

-	 Kreisverwaltung Cochem-Zell (11.03.2024 und 04.07.2024): 
Schutzgut Landschaft (Aussagen zur erforderlichen Änderung 
des Flächennutzungsplanes); Schutzgut Mensch (Hinweis, dass 
das Plangebiet im Lärmschutzbereich innerhalb der Tag-Schutz-
zone 1 liegt); Schutzgut Boden (Hinweis, dass bei der Planung und 
Durchführung die Vorgaben der Bundesbodenschutzverordnung, 
der Ersatzbaustoffverordnung und des Abfallrechts zu beachten 
sind); Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter (Hinweis, dass 
sofern Kulturdenkmäler betroffen sind, im Vorfeld eine Abstim-
mung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde zu erfolgen hat; 
Hinweis, dass im Rahmen der Durchführung von Baumaßnahmen 
archäologische Funde entdeckt werden können); Schutzgut Was-
ser (Hinweise zur Wasserversorgung)

-	 Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz – Fachgruppe 
Umwelt/ Landespflege - Immissionsschutz (21.05.2024) Schutzgut 
Mensch (Hinweise zum Schutz von schädlichen Umwelteinwirkun-
gen oder zur Vermeidung bzw. Minderung solcher Einwirkungen 
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Nachruf
Mit Trauer nehmen wir Abschied von

Herrn Ferdinand Linden
aus Gevenich, der am 08.02.2026 im Alter von 86 Jahren verstor-
ben ist.

Herr Linden begann im Juli 1979 seine kommunalpolitische 
Arbeit, als er in den Gemeinderat seiner Heimatgemeinde gewählt 
wurde, dem er bis Mai 2014 angehörte. Zudem übernahm er von 
1989 bis Juni 1999 als Beigeordneter besondere Verantwortung.
Der Verstorbene hat seine ehrenamtliche Tätigkeit mit großem 
Engagement zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger wahrge-
nommen und war maßgeblich an der Entwicklung und Gestal-
tung seiner Heimatgemeinde beteiligt.
Für seine langjährige Arbeit zum Wohle der Gemeinschaft 
gebührt ihm unser besonderer Dank. Über den Tod hinaus wer-
den wir mit Respekt und Anerkennung sein Andenken in Ehren 
halten.

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie und allen trauern-
den Angehörigen.

Verbandsgemeinde Ulmen Ortsgemeinde Gevenich
Sandra Hendges-Steffens
Bürgermeisterin

Michael Mönch
Ortsbürgermeister

Rückblick Kinderkarneval 2026
Am Sonntag, dem 8. Februar, fand der diesjährige Kinderkarneval im 
Gemeindehaus in einer bis auf den letzten Platz gefüllten Halle statt 
und bereitete den Kindern aus Gevenich und Weiler sowie zahlrei-
chen Besucherinnen und Besuchern einen fröhlichen und stimmungs-
vollen Nachmittag. Die Kinderkappensitzung wurde traditionsgemäß 
von den Blue Angels eröffnet und bildete den gelungenen Auftakt 
eines abwechslungsreichen Programms.

Im weiteren Verlauf begeisterten 
die Kindergartenkinder mit ihrem 
Feuerwehrtanz das Publikum. Es 
folgten weitere Tanz- und Wortbei-
träge, darunter eine gelungene 
Büttenpremiere sowie ein Sketch, 
die für viele lachende Gesichter 
sorgten. Vor der Pause rundeten 
die Großen Kleinen mit ihrem Tanz 
„Tanz mit Tante Rita“ den ersten 
Programmteil schwungvoll ab.
Nach einer kurzen Pause wurde 
das Programm mit einer Bütten-
rede fortgesetzt. Anschließend 
sorgten Tänze im Après-Ski-, Zir-
kus-, Piraten- und Weltall-Motto 
nochmals für viel Bewegung und 
Begeisterung im Saal und bildeten 

einen stimmungsvollen Abschluss des Kinderkarnevals.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Akteuren, Trainerinnen und Hel-
fern, die mit viel Engagement, Kreativität und Einsatz diesen gelun-
genen Nachmittag ermöglicht und damit einen schönen Start in die 
diesjährigen Karnevalsveranstaltungen geschaffen haben.

Öffentliche Bekanntmachung
der Verfügbarkeitspflicht zum Entwurf  

der Haushaltssatzung, des Haushaltsplans 2026 und 
seiner Anlagen der Ortsgemeinde Filz  

gem. § 97 Abs. 1 GemO
Der Entwurf der Haushaltssatzung/-plan nebst Anlagen wurde dem 
Gemeinderat zugeleitet.
Nach § 97 Abs. 1 GemO ist der Entwurf nach dieser Zuleitung zur Ein-
sichtnahme durch die Einwohner verfügbar zu halten.
Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplans 
und seiner Anlagen können innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab die-
ser Bekanntmachung durch die Einwohner der Ortsgemeinde Filz bei 
der Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen, Finanzabteilung, Markt-
platz 1, 56766 Ulmen bzw. per E-Mail unter info@ulmen.de oder bei der 
Ortsgemeinde Filz bei der Ortsbürgermeisterin, Am Hinnig 1, 56766 
Filz anhand der im Internet unter www.ulmen.de/vg_ulmen/Gemein-
den/Filz unter der Rubrik Haushaltssatzung/-Plan 2026 der Ortsge-
meinde Filz veröffentlichten Vorschlagsliste eingereicht werden. Die 
Vorschlagsliste finden Sie auch in der heutigen Ausgabe des Vulkan 
Echos unter der Rubrik Verbandsgemeinde Ulmen. Der Entwurf der/
des Haushaltssatzung/-plans mit Anlagen wird diesbezüglich zur Ein-
sichtnahme vom Montag, den 16.02.2026 bis einschließlich Montag, 
den 02.03.2026 (14 Tage-Frist) während der Dienststunden
- bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Ulmen, Rathaus, Zim-

mer 104
- sowie der Ortsgemeinde Filz, Am Hinnig 1, 56766 Filz
öffentlich ausgelegt.
Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Herr 
Thomas 02676/409-104 oder Frau Usinger 02676/409-155) zu folgen-
den Zeiten eingesehen werden:
Montag-Donnerstag: 08:30 Uhr – 12:30 Uhr
und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag: 08:30 Uhr – 13:00 Uhr
Gleichzeitig kann der Entwurf der Haushaltssatzung/-plan nebst Anla-
gen auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Ulmen unter der 
Ortsgemeinde Filz unter www.ulmen.de eingesehen werden.
Der Gemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Haus-
haltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge 
in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

56766 Ulmen, den 06.02.2026
Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen

gez. Hendges-Steffens, Bürgermeisterin

GEVENICH

Erreichbarkeit des Ortsbürgermeisters
Termine können telefonisch oder per E-Mail mit mir vereinbart werden.
Erreichbarkeit:
per E-Mail: og-gevenich@vg-ulmen.de oder telefonisch: 
02678/9532387, 0160/96848889

Michael Mönch, Ortsbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Sitzung des Gemeinderates

Hiermit lade ich zu einer öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates der Ortsgemeinde Gevenich ein, die am

Donnerstag, den 19.02.2026, um 20:00 Uhr
im Bürgerhaus - Probenraum (Keller) -, Auf der Gasse 1, 56825 

Gevenich
stattfindet.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde gemäß § 16 a Gemeindeordnung
2. Beratung und Beschlussfassung der Satzung über die Erhebung 

von Beiträgen für die Feld- und Waldwege
3. Bekanntgabe Jahresabschluss und Lagebericht 2024 der Vulkan-

energie Ulmen AöR
4. Mitteilungen
Nicht öffentlicher Teil
5. Mitteilungen

gez. Michael Mönch, Ortsbürgermeister
www.wittich.de
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ten - möglichst unkompliziert und zeitnah über Aktivitäten und Wis-
senswertes der Gemeinde, Vereine und Gruppen zu informieren. Wer 
Fragen zu den Kanälen oder dem Abo-Link hat, kann sich gerne bei 
mir melden. Bei dieser Gelegenheit weise ich gerne auch nochmals auf 
unserer Internetseite www.gemeinde-kliding.de hin.

Gerhard Müller, Ortsbürgermeister

LUTZERATH

Regelmäßige Dienstzeiten
des Ortsbürgermeisters im Bürgerbüro finden immer mittwochs von 
17.30 bis 19.00 Uhr statt. Zusätzlich, für alle Berufstätigen, jeden 1. Frei-
tag im Monat von 17.00 bis 19.00 Uhr.
Rathaus „Alte Schule“, Trierer Straße 36
Tel. 02677 - 226, Fax 02677 - 910387.
Handy 0151 - 17134740, E-Mail: ortsgemeinde@lutzerath.de
In dringenden Angelegenheiten können selbstverständlich jederzeit 
Termine telefonisch vereinbart werden. Immer bürgernah und für Sie da!

Ihr Ortsbürgermeister, Günter Welter

Karnevalszug in Lutzerath  
am Sonntag, 15.02.2026

Zugaufstellung ab 13.00 Uhr – An der Marienkirche – Rudolf Schnei-
ders- Straße
Zugbeginn 14.00 Zugroute - Unterdorfstraße – Koblenzerstraße 
– Römerstraße – Triererstraße - Zugende am Bürgerhaus „Zum 
Üßbachtal“
Ausklang im wohl temperierten Bürgersaal und musikalische Unterhal-
tung und Stimmung mit Elmar!
In der Ortsmitte am Rathaus ca. 15.30 Uhr, werden die Wagen und 
Gruppen in gewohnter und gekonnter Weise von Edwin Scheid vorge-
stellt und kommentiert.
Ich wünsche allen viel Spaß und uns allen gutes Wetter für den Umzug!

Euer Ortsbürgermeister, Günter Welter

Seniorennachmittag in Lutzerath 2026
Seniorentag im Bürgersaal

Einladung zum Seniorennachmittag am 01. März 2026 in 
Lutzerath/Driesch
Liebe Seniorinnen und Senioren,
die Ortsgemeinde lädt traditionsgemäß ihre älteren Mitbürgerinnen 
und Mitbürger aus Lutzerath und Driesch zum Seniorennachmittag am 
Sonntag, den 01.März 2026 ab 14.Uhr in das Bürgerhaus „Zum Üßbach-
tal“ ein.
Willkommen sind alle Bürgerinnen und Bürger ab dem 65.Lebensjahr. 
Wir freuen uns über möglichst viele Gäste, es sollte sich keiner ab 65 zu 
jung fühlen um an der Veranstaltung Teilzunehmen. Selbstverständlich 
sind auch die jüngeren Partner herzlich eingeladen. Wir laden natürlich 
auch unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem Seniorenwohn-
park herzlich ein, einen netten Nachmittag mit der Dorfgemeinschaft 
zu verbringen. Die Ausrichtung übernehmen wie in früheren Jahren 
wieder die Damen und Herren des Gemeinderates. Lassen sie sich bei 
Kaffee und Kuchen und einem Gläschen Wein, von einem bunten Pro-
gramm überraschen. Viele Akteure aus allen Altersgruppen stehen für 
Sie auf der Bühne. Spielmannszug, MGV, Funkengruppen, Kindergar-
tenkinder u. weitere Tanzgruppen, Unterhaltungsmusik mit Dorfmusi-
kant Elmar Schenk.
Ich hoffe sie machen uns die Freude und nehmen an diesem Senio-
rennachmittag teil, und verbringen ein paar gemeinsame schöne und 
gesellige Stunden mit uns in der Dorfgemeinschaft

Ihr Ortsbürgermeister, Günter Welter

SCHMITT

Sprechstunden mit dem Ortsbürgermeister
nach Vereinbarung
Tel.: 02677 - 1410 oder mobil 0152 - 09285601

GILLENBEUREN

Erreichbarkeit des Ortsbürgermeisters
Handynr.: 0172/6838543
E-Mail: OG-Gillenbeuren@ulmen.de

Öffentliche Bekanntmachung
der Verfügbarkeitspflicht zum Entwurf der Haushaltssat-

zung, des Haushaltsplans 2026 und seiner Anlagen der 
Ortsgemeinde Gillenbeuren gem. § 97 Abs. 1 GemO

Der Entwurf der Haushaltssatzung/-Plan nebst Anlagen wurde dem 
Gemeinderat zugeleitet.
Nach § 97 Abs. 1 GemO ist der Entwurf nach dieser Zuleitung zur Ein-
sichtnahme durch die Einwohner verfügbar zu halten.
Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplans 
und seiner Anlagen können innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab 
dieser Bekanntmachung durch die Einwohner der Ortsgemeinde Gil-
lenbeuren bei der Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen, Finanzab-
teilung, Marktplatz 1, 56766 Ulmen bzw. per E-Mail unter info@ulmen.
de oder bei der Ortsgemeinde Gillenbeuren beim Ortsbürgermeis-
ter, Hauptstraße 3, 56825 Gillenbeuren anhand der im Internet unter 
www.ulmen.de/vg_ulmen/Gemeinden/Gillenbeuren unter der Rubrik 
Haushaltssatzung/-Plan 2026 der Ortsgemeinde Gillenbeuren ver-
öffentlichten Vorschlagsliste eingereicht werden. Die Vorschlagsliste 
finden Sie auch in der heutigen Ausgabe des Vulkan Echos unter der 
Rubrik Verbandsgemeinde Ulmen.
Der Entwurf der/des Haushaltssatzung/-Plans mit Anlagen wird 
diesbezüglich zur Einsichtnahme vom Montag, den 16.02.2026 bis 
einschließlich Montag, den 02.03.2026 (14 Tage-Frist) während der 
Dienststunden
* bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Ulmen, Rathaus, Zim-

mer 104
* sowie der Ortsgemeinde Gillenbeuren, Hauptstraße 3, 56825 Gil-

lenbeuren
öffentlich ausgelegt.
Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Herr 
Thomas 02676/409-104 oder Frau Usinger 02676/409-155) zu folgen-
den Zeiten eingesehen werden:
Montag-Donnerstag: 08:30 Uhr – 12:30 Uhr

und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag: 08:30 Uhr – 13:00 Uhr
Gleichzeitig kann der Entwurf der Haushaltssatzung/-Plan nebst Anla-
gen auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Ulmen unter der 
Ortsgemeinde Gillenbeuren unter www.ulmen.de eingesehen werden.
Der Gemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Haus-
haltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge 
in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

56766 Ulmen, den 06.02.2026
Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen

gez. Hendges-Steffens
Bürgermeisterin

KLIDING

Erreichbarkeit des Ortsbürgermeisters
Tel. 02677-951394
Homepage: www.gemeinde-kliding.de
E-Mail: kliding@myquix.de

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
unsere Gemeinde hat ab sofort auch eine Instagram und Facebook Prä-
senz.
Diese können Sie ganz einfach unter dem Schlagwort Ortsgemeinde_
Kliding finden und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diesen Kanä-
len „folgen“ würden. Zudem haben wir nun auch einen offiziellen 
WhatsApp-Kanal der Ortgemeinde, welchen Sie über einen Zugangs-
link kostenfrei abonnieren können. Ziel dieser Präsenzen soll es sein, 
alle Bürgerinnen und Bürger - aber gerne auch alle anderen Interessier-
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vom Stadtrat
Herr Michael Mais
Frau Heike Meurer
Herr Uwe Schaaf zugleich Protokollführer
Abwesend waren:
Es fehlten entschuldigt
Herr Niels Fuhrmann
Herr Thomas Kerpen
Gegen Form und Frist der Einladung wurden keine Bedenken erhoben.
Anträge zur Tagesordnung wurden nicht gestellt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde gemäß § 16 a Gemeindeordnung
2. Maßnahmen im Rahmen des RZN Förderprogramm
3. Mitteilungen und Anregungen
Nicht öffentlicher Teil
4. Mitteilungen und Anregungen
Öffentlicher Teil
TOP 1: Einwohnerfragestunde gemäß § 16 a Gemeindeordnung
Es wurden keine Fragen an den Vorsitzenden gestellt.
TOP 2: Maßnahmen im Rahmen des RZN Förderprogramm
Sachverhalt:
Im Rahmen des vom Land Rheinland-Pfalz aufgelegten RZN Förderpro-
gramm hat die Stadt eine Mittelzuweisung erhalten. Für den Stadtteil 
Meiserich sollen die Fördermittel für die Anschaffung von Spielgeräten 
auf dem Kinderspielplatz sowie für die Erneuerung der Absturzsiche-
rung zwischen Bürgerhaus und Spielplatz verwendet werden.
Des Weiteren können die Mittel für die Neugestaltung der Ortsein-
gänge, insbesondere für die Beschaffung von Begrüßungsschildern 
eingesetzt werden.
Eine Kostenschätzung ist als nichtöffentliche Anlage beigefügt.
Haushaltsrechtliche Beurteilung:
Für die Maßnahmen stehen Mittel aus der RZN Förderung des Landes 
zur Verfügung.
Beschluss:
Der Ortsbeirat empfiehlt die Mittel aus dem RZN Förderprogramm, wie 
im Sachverhalt dargelegt, einzusetzen.
Abstimmungsergebnis:
Ja 4 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0
TOP 3: Mitteilungen und Anregungen
Mitteilungen:
1. Der Glasfaserausbau in Meiserich verzögert sich auf unbestimmte Zeit.
2. Im Frühjahr beteiligt sich die Stadt mit den Stadtteilen wieder an 

der Aktion saubere Landschaft 2026. Der Termin wird rechtzeitig im 
Vulkanecho bekannt gegeben.

3. Das Infoblatt zur Versammlungsstättenverordnung RLP wurde an 
die Vorsitzenden der Ortsvereine weitergeleitet mit der Bitte um 
Beachtung und Einhaltung der Vorschriften.

Anregungen:
Am Sportplatz in Meiserich sollen Bäume auf ihre Verkehrssicherheit 
geprüft und ggfs. beseitigt werden.
Nicht öffentlicher Teil
TOP 4: Mitteilungen und Anregungen
Es wurden keine Mitteilungen bekannt gegeben.

URSCHMITT

Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin
mittwochs von 19.00 bis 20.00 Uhr im Bürgerhaus Ursmadia,
Tel. 015153303261; E-Mail: info@urschmitt.de,
Homepage: www.urschmitt.de

WAGENHAUSEN

Erreichbarkeit des Ortsbürgermeisters
nach tel. Vereinbarung
Tel.: 02677 1357
E-Mailadresse: OG-Wagenhausen@ulmen.de

Öffentliche Bekanntmachung
Sitzung des Gemeinderates

Hiermit lade ich zu einer öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates der Ortsgemeinde Schmitt ein, die am Mittwoch, den 
18.02.2026, um 19:30 Uhr im Gemeindehaus, Hauptstr. 16, 56825 
Schmitt
stattfindet.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde gemäß § 16 a Gemeindeordnung
2. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und 

den Haushaltsplan 2026 und Anlagen
3. Beratung und Beschlussfassung der Satzung über die Erhebung 

von Beiträgen für die Feld- und Waldwege
4. Bauangelegenheit (Flur 7 Nr. 3)
5. Rückbauantrag Klärschlammvererdungsanlage sowie Errichtung 

einer Eigenstromerzeugungsanlage; hier: Erteilung des Einver-
nehmens der Ortsgemeinde Schmitt

6. Bekanntgabe Jahresabschluss und Lagebericht 2024 der Vulkan-
energie Ulmen AöR

7. Mitteilungen
Nicht öffentlicher Teil
8. Mitteilungen

gez. Wilfried Linden, Ortsbürgermeister

ULMEN

Sprechstunden des Stadtbürgermeisters
Die Sprechstunden des Ulmener Stadtbürgermeisters Thomas Kerpen 
finden
dienstags von 9.00 bis 11.30 Uhr,
donnerstags von 16.30 bis 18.30 Uhr,
oder nach telefonischer Vereinbarung im Gemeindebüro, In der Lay 4, 
statt.
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Sie sich telefonisch an 02676-
249, per Fax an 02676-8521 oder per E-mail an
buergermeister@stadt-ulmen.de wenden.

Auszug aus der Niederschrift
über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung  

des Ortsbeirates Meiserich
Sitzungsdatum: Mittwoch, den 04.02.2026
Beginn: 19:00 Uhr
Ende: 20:00 Uhr
Ort: Bürgerhaus Meiserich, Ulmener Str. 20, 

56766 Ulmen-Meiserich
Anwesend waren:
Ortsvorsteher
Herr Klaus Kutscheid
Mitglieder
Herr Manfred Kutscheid
Herr Albert Stolz
Frau Claudia Stolz
Herr Andreas Willwer ab TOP 3
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ANDERE BEHÖRDEN

Vermessungs- und Katasteramt  
Osteifel-Hunsrück

Die Dienststellen des Vermessungs- und Katasteramtes Osteifel-
Hunsrück in 56727 Mayen, Am Wasserturm 5a und in 55469 Simmern, 
Hüllstraße 7 -9 sowie die externe Servicestelle bei der Kreisverwaltung 
Ahrweiler in 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Wilhelmstraße 23 sind am 
Rosenmontag, den 16. Februar 2026 ganztägig für den Publikumsver-
kehr geschlossen. Es ist auch keine telefonische Erreichbarkeit gewähr-
leistet. Gerne können Sie uns Ihr Anliegen per E-Mail an die Adresse 
vermka-oeh@vermkv.rlp.de zusenden. Ab Dienstag, den 17. Februar 
2026 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da!

Landesamt für Steuern
Grundsteuer: Änderungen müssen angezeigt werden

Fristen beachten
Alle Grundstückseigentümer sind gesetzlich verpflichtet, Änderungen, 
die für die Bewertung der Grundstücke relevant sind, den Finanzäm-
tern innerhalb einer gesetzlich vorgesehenen Frist mitzuteilen.
Bis wann müssen Änderungen angezeigt werden?
Änderungen müssen grundsätzlich bis zum 31. März des Jahres, das 
auf die Änderung folgt, angezeigt werden. Änderungen im Jahr 2026 
sind also bis zum 31. März 2027 anzuzeigen.
Abweichend davon gilt eine verlängerte Frist zur Anzeige von Ände-
rungen, die 2025 eingetreten sind: hier ist eine Anzeige bis zum 30. 
April 2026 noch rechtzeitig.
In welchen Fällen muss eine Änderung angezeigt werden?
Zum Beispiel in Fällen von
• erstmaliger Bebauung,
• Anbau, Umbau, Kernsanierung oder Abriss,
• Erweiterung der Wohn- oder Nutzfläche,
• Umwandlung von Geschäftsräumen in Wohnräume,
• Änderung der Nutzungsart (z. B. Ackerland wird zu Bauland).

WEILER

Erreichbarkeit des Ortsbürgermeisters
Tel.: 02678-1064 o. 0157-71190494, Fax: 02678-952955
E-Mail: ottoschneiders@t-online.de

Öffentliche Bekanntmachung
der Verfügbarkeitspflicht zum Entwurf der Haushaltssat-

zung, des Haushaltsplans 2026 und seiner Anlagen der 
Ortsgemeinde Weiler gem. § 97 Abs. 1 GemO

Der Entwurf der Haushaltssatzung/-plan nebst Anlagen wurde dem 
Gemeinderat zugeleitet.
Nach § 97 Abs. 1 GemO ist der Entwurf nach dieser Zuleitung zur Ein-
sichtnahme durch die Einwohner verfügbar zu halten.
Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplans 
und seiner Anlagen können innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab die-
ser Bekanntmachung durch die Einwohner der Ortsgemeinde Weiler 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen, Finanzabteilung, Markt-
platz 1, 56766 Ulmen bzw. per E-Mail unter info@ulmen.de oder bei 
der Ortsgemeinde Weiler beim Ortsbürgermeister, Im Backesgarten 21, 
56825 Weiler anhand der im Internet unter www.ulmen.de/vg_ulmen/
Gemeinden/Weiler unter der Rubrik Haushaltssatzung/-Plan 2026 der 
Ortsgemeinde Weiler veröffentlichten Vorschlagsliste eingereicht wer-
den. Die Vorschlagsliste finden Sie auch in der heutigen Ausgabe des 
Vulkan Echos unter der Rubrik Verbandsgemeinde Ulmen.
Der Entwurf der/des Haushaltssatzung/-Plans mit Anlagen wird 
diesbezüglich zur Einsichtnahme vom Montag, den 16.02.2026 bis 
einschließlich Montag, den 02.03.2026 (14 Tage-Frist) während der 
Dienststunden
- bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Ulmen, Rathaus, Zim-

mer 104
- sowie der Ortsgemeinde Weiler, Im Backesgarten 21, 56825 Weiler
öffentlich ausgelegt.
Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Herr 
Thomas 02676/409-104 oder Frau Weber 02676/409-105) zu folgenden 
Zeiten eingesehen werden:
Montag-Donnerstag:08:30 Uhr – 12:30 Uhr
und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag: 08:30 Uhr – 13:00 Uhr
Gleichzeitig kann der Entwurf der Haushaltssatzung/-plan nebst Anla-
gen auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Ulmen unter der 
Ortsgemeinde Weiler unter www.ulmen.de eingesehen werden.
Der Gemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Haus-
haltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge 
in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

56766 Ulmen, den 09.02.2026
Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen

gez. Hendges-Steffens, Bürgermeisterin

WOLLMERATH

Erreichbarkeit des Ortsbürgermeisters
Mobil: 0170 / 8985727
Email: info@wollmerath.de
Homepage: www.Wollmerath.de

Landschaftspflegearbeiten 
auf der „Wollmerather Kopp“

Am Samstag, den 28.02.2026, wollen wir uns um 09:00 Uhr, auf der 
Wollmerather Kopp treffen.
Zwecks Hecken zurückschneiden und den Wanderweg wieder auf Vor-
dermann zu bringen.
Bitte wer Zeit hat Arbeitsgeräte mitbringen und sonstiges Werkzeug, 
anschließend werden wir auf dem Schulhof noch einen kleinen Imbiss 
und Getränke reichen.
Über viele fleißige Hände freuen wir uns.

Hermann-Josef Krämer
1. Beigeordneter der OG Wollmerath
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Alle Fragen zur Energieeinsparung im Haushalt werden in der Energie-
beratung der Verbraucherzentrale nach Terminvereinbarung beant-
wortet.
Der Energieberater Hubertus Müller hat am Dienstag, dem 24. Feb-
ruar, von 13 bis 16:45 Uhr Sprechstunde in Cochem in der Nebenstelle 
der Kreisverwaltung (Gebäude der Sparkasse 4. Stock) Brückenstraße 2, 
Nebeneingang Ravenéstraße. Die Beratungsgespräche sind kostenlos.
Anmeldung im Servicecenter unter Tel. 115 (ohne Vorwahl).
Energietelefon der Verbraucherzentrale: 0800 6075600 (kostenfrei), 
montags von 9 bis 13 und 14 bis 18:00 Uhr, dienstags und donnerstags 
von 10 bis 13 und 14 bis 17:00 Uhr.

Virtueller Elternabend  
der Lebensberatung Cochem

„Schulfähigkeit stärken“ - Wie können 
Eltern ihre Kinder im Vorschulalter för-
dern.
In einigen Monaten steht zahlreichen Kindern 

und deren Erziehungsberechtigten ein bedeutsamer Lebensabschnitt 
bevor, bei welchem es heißt „Auf Wiedersehen Kindertagesstätte“ und 
„Willkommen in der Grundschule“.
Ein solcher Übergang bringt einiges an Herausforderungen und Ver-
änderungen mit sich. Es gilt, sich von Bekanntem zu verabschieden, 
eigene Unsicherheiten auszuhalten, das neue „System“ Schule und 
dessen Anforderungen schrittweise kennenzulernen und Teil dieser 
neuen Welt als „Schulkind“ und „Schulkind-Eltern“ zu werden.
Vor allem Eltern sorgen sich mitunter, ob das eigene Kind den Über-
gang von der Kindertageseinrichtung gut bewältigen wird. „Ist mein 
Kind ausreichend vorbereitet für diesen wichtigen Schritt?“
Wie können Eltern ihre Kinder bei dem Übergang von der Kindertages-
stätte zur Schule hilfreich begleiten? Was können Eltern besonders im 
Alltag tun, um diese bei ihren Kindern zu fördern?
Mit diesen und ähnlichen Fragen können sich Eltern am Mittwoch, 
11.03.2026 um 19:30 Uhr bei einem virtuellen Impulsvortrag mit 
anschließendem gemeinsamem Austausch auseinandersetzen.
Referentin: Alexandra Paas, Diplom Sozialpädagogin
Erziehungs- Ehe und Lebensberatung Cochem www.cochem.lebens-
beratung.info
Anmelden können Sie sich telefonisch oder per Mail bei der Lebens-
beratung Cochem per Mail an: sekretariat.lb.cochem@bistum-trier.de
Anmeldeschluss ist Dienstag, 10.03.2026 um 12:00 Uhr.
Der Vortrag ist für Sie kostenfrei. Voraussetzung für eine Teilnahme ist 
Ihre Anmeldung, ein Medium mit Kamera und Mikrofon sowie eine sta-
bile Internetverbindung.

Änderungen der Eigentumsverhältnisse (z. B. durch Verkauf ) fallen 
nicht hierunter. Die Information darüber erhält das jeweilige Finanzamt 
von den Grundbuchämtern.
Wie muss die Änderung übermittelt werden?
Die Änderungen müssen grundsätzlich elektronisch an das zuständige 
Finanzamt übermittelt werden. Dies ist über das Online-Finanzamt 
ELSTER möglich: https://www.elster.de. Das elektronische Formular 
„Grundsteueränderungsanzeige“ steht dort zur Verfügung.

Landesamt für Umwelt
FFH-Monitoring und Erfassung invasiver  

Pflanzen 2026 des Landesamts für Umwelt
Ab Februar 2026 bis Oktober 2026 werden in Rheinland-Pfalz verschie-
dene Stichprobenflächen im Rahmen des FFH-Monitoring regelmäßig 
begangen und das Vorkommen bestimmter Tier- und Pflanzenarten 
dokumentiert. Dieses Monitoring ist für die Mitgliedsstaaten der EU 
gemäß Art. 11 der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) verpflichtend 
durchzuführen und dient der Überwachung des Erhaltungszustandes 
der in den Anhängen der Richtlinie verzeichneten Pflanzen- und Tierar-
ten, wie z. B. der Haselmaus (Muscardinus avellanarius), der Schlingnat-
ter (Coronella austriaca) oder des Großen Feuerfalters (Lycaena dispar). 
Zudem werden verschiedene Lebensraumtypen, beispielsweise Tro-
ckene Heiden oder Borstgrasrasen, untersucht. Gleichzeitig erfolgt im 
Jahr 2026 eine Überprüfung ausgewählter Nachweise invasiver Pflan-
zen, wie z.B. das Afrikanische Lampenputzergras (Cenchrus setaceus).
Die dabei erhobenen Daten fließen in die Erstellung eines nationalen 
Berichtes ein, zu dessen Übermittlung an die EU-Kommission die Mit-
gliedsstaaten gemäß Art. 17 der FFH-Richtlinie bzw. Art. 24 der EU-Ver-
ordnung 1143/2014 alle 6 Jahre verpflichtet sind. Die Erhebungen auf 
den Probeflächen haben keinen Einfluss auf die bestehende oder 
zukünftige Nutzung der Flächen.
Die Erfassungen erfolgen im Auftrag des Landes, vertreten durch 
das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz (LfU). Das LfU beauftragt 
dafür ausgewiesene Experten. Damit diese externen Kartierenden im 
Gelände zu erkennen sind, werden sie vom LfU mit einem Schild aus-
gestattet, auf dem steht: „Kartierung Naturschutz – Im Auftrag des Landes-
amtes für Umwelt Rheinland-Pfalz“. Das Schild ist mit einem Dienstsiegel 
versehen. Darüber hinaus werden die beauftragten Experten vom LfU ver-
pflichtet, die Beauftragung im Fahrzeug bereitzuhalten.
Im Rahmen der Erhebungen ist es den Kartierenden grundsätzlich 
erlaubt, Grundstücke zu betreten (§ 2 LNatSchG).
Mehr Informationen finden Sie hier:
https://lfu.rlp.de/natur/beobachtung-und-monitoring
https://www.bfn.de/monitoring-ffh-richtlinie
https://lfu.rlp.de/natur/artenschutz/neobiota-invasive-arten

SONSTIGE MITTEILUNGEN

Energietipp
Warmes Wasser doppelt so teuer?!
Warmes Wasser aus dem Hahn, ohne zu warten und rund um die Uhr 
– die Zirkulation macht’s möglich. Dieser Luxus kostet allerdings Geld. 
Zentrale Trinkwassersysteme mit Zirkulation benötigen für die stän-
dige Bereithaltung von warmem Wasser unter Umständen mehr Ener-
gie als für dessen Erzeugung.
Bei der zentralen Warmwasserversorgung wird das warme Wasser über 
mehrere Meter Rohrleitung vom Heizungskeller bis zu den Zapfstellen 
in Bad oder Küche transportiert. Ist keine Zirkulationsleitung vorhan-
den, muss erst das kalte Wasser aus den Rohrleitungen abfließen, bis 
warmes Wasser aus dem Wasserhahn kommt. Das kann eine Weile 
dauern. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, ist in vielen Häusern eine 
Zirkulationspumpe installiert. Sie pumpt das warme Wasser auch bei 
geschlossenem Hahn ständig durch die Rohrleitungen. Wird der Hahn 
aufgedreht, ist sehr schnell warmes Wasser da. Der Nachteil ist: Die 
Pumpe benötigt Strom und das zirkulierende Wasser verliert Wärme.
Da die Zirkulationspumpe häufig läuft, sollte sie hocheffizient sein und 
möglichst wenig Strom verbrauchen. Mit einer Zeitschaltuhr kann man 
die Laufzeit der Pumpe auf die Zeiten beschränken, in denen warmes 
Wasser benötigt wird. Dadurch können die Verluste reduziert werden. 
Auch eine gute Wärmedämmung hilft dabei, Wärmeverluste zu mini-
mieren.
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gen reflektieren konnten. Die Schülerinnen und Schüler hatten die 
Möglichkeit, ihre eigenen Stärken zu entdecken und neue Perspekti-
ven auf das Arbeiten im Team zu gewinnen.
Das Projekt leistete einen wertvollen Beitrag zur positiven Klassenge-
meinschaft der 10a und stärkte nicht nur das soziale Miteinander, son-
dern auch die Grundlage für ein erfolgreiches gemeinsames Lernen im 
Schulalltag.

SCHULEN
Grundschule Lutzerath������������������������������������������������������������ Tel.: 02677- 422
Schulstr. 2���������������������������������������������������������������������������������Fax: 02677 - 910045
E-Mail����������������������������������������������������������������������������������gs-lutzerath@ulmen.de
Burg-Grundschule Ulmen����������������������������������������������������Tel.: 02676 - 8177
Bahnhofstr. 35-37������������������������������������������������������������������Fax: 02676 - 951784
E-Mail���������������������������������������������������������������������������������������gs-ulmen@ulmen.de
Grundschule Büchel����������������������������������������������������������������� Tel.: 02678 - 228
Schulstr. 2a
E-Mail������������������������������������������������������ sekretariat@grundschule-buechel.de
Realschule Plus Vulkaneifel (Ganztagsschule)
Schulstandort Lutzerath��������������������������������������������������������� Tel. 02677 - 422
Schulstr. 2�����������������������������������������������������������������������������������Fax: 02677/910045
E-Mail����������������������������������������������������������������������������info@rsplus-vulkaneifel.de
Schulstandort Ulmen����������������������������������������������������� Tel. 02676 - 952103-0
Am Jungferweiher 2���������������������������������������������������������Fax: 02676 - 952103-9
E-Mail����������������������������������������������������������������������������info@rsplus-vulkaneifel.de

Projekt zur Stärkung des  
Klassenzusammenhalts in der 10a

Im Rahmen der schulischen Sozialarbeit führte unser Schulsozialarbei-
ter Herr Sonnet ein Projekt mit der Klasse 10a durch. Ziel des Projekts 
war es, die Kooperation innerhalb der Klasse zu fördern und den Zusam-
menhalt nachhaltig zu verbessern. Das Projekt fand in der Schulsport-
halle statt, die ideale Bedingungen für die Durchführung des Projekts 
bot. Im Mittelpunkt stand dabei vor allem der respektvolle Umgang 
miteinander. Mithilfe verschiedener Übungen aus dem Kampfsport 
lernten die Schülerinnen und Schüler, Regeln einzuhalten, Grenzen zu 
respektieren und Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Herr Sonnet begleitete die Klasse dabei professionell und schuf einen 
Raum, in dem sich alle Beteiligten aktiv einbringen und ihre Erfahrun-

An alle Redakteure:
Urheberrecht bei Bildern
Bilder machen unsere Inhalte lebendig – aber sie 
sind fast immer urheberrechtlich geschützt.
Bitte achten sie bei eingereichten Bildern:
• Nur lizenzierte oder selbst erstellte Bilder verwen-

den.
• Lizenzbedingungen und Quellenangaben immer

prüfen und angeben
• Keine Bilder aus dem Netz übernehmen, wenn

keine
eindeutige Freigabe vorliegt.

Verstöße gegen das Urheberrecht können teuer wer-
den und Abmahnungen und Schadensersatzforde-
rungen nach sich ziehen.
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Anmeldung 5. Klasse
Liebe Eltern der Viertklässler,
die Anmeldung für das künftige 5. Schuljahr ist 
ab dem 30. Januar 2026 bis zum 05. März 2026 
möglich.
Anmeldung in Lutzerath
Am Standort Lutzerath ist eine Anmeldung 
montags bis freitags von 09:30 bis 12:00 Uhr 
und zusätzlich donnerstags von 14:30 bis 
16:30 Uhr im Sekretariat möglich.
Sekretariat Lutzerath: Tel.: 02677 / 422
Anmeldung in Ulmen
Am Standort Ulmen ist eine Anmeldung nach 
Absprache möglich.
Sekretariat Ulmen: Tel.: 02676 / 952 10 30
Mitzubringen sind:
▶ Kopie des aktuellen Halbjahreszeugnisses,
▶ Familienstammbuch bzw. Geburtsurkunde,
▶ eine Vollmacht des zweiten 

Sorgeberechtigten,
▶ Nachweis Masernimmunität,
▶ Anmeldung mit Empfehlungseinstufung für 

den Besuch an einer weiterführenden 
Schule.

Schule der Zukunft
Wir sind Schule der Zukunft mit dem 
Schwerpunkt Digitalisierung. Alle Schülerinnen 
und Schüler der 5. Klasse erhalten ein 
kostenloses Tablet ausgeliehen. Die 
Schulbücher sind digital und der Schulranzen 
ist um einiges leichter. Schritt für Schritt 
werden die Kinder am Tablet und mit den 

neuen Medien geschult.
Gleichzeitig werden handwerkliche Tätigkeiten 
und das manuelle Schreiben nicht zu kurz kom-
men.
Schulprofil MINT
Wir sind zum dritten Mal (2019, 2022 und 
2025) als MINT-freundliche Schule 
ausgezeichnet.
Kleine Handwerker/innen, LEGO und Technik-
begeisterte, Naturfreunde und neugierige 
Weltentdecker/innen; sie alle finden in der 
Profilklasse eine Möglichkeit mit Spaß zu 
lernen.
In unseren Profilklassen hat man eine 
zusätzliche MINT-Stunde pro Woche. 
Praktischer Unterricht steht hier im 
Vordergrund.
▶ Klasse 5.1 Naturforscher
▶ Klasse 5.2 Jungchemiker
▶ Klasse 5.3 Maschinenbau
▶ Klasse 6.1 Programmierung
▶ Klasse 6.2 Robotik
▶ Klasse 6.3 3D-Druck
Weitere Informationen:
https://rsplus-vulkaneifel.de/
Eltern/Anmeldung
Ansprechpartner:
Für Einzelgespräche oder Beratung stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Telefon  02677 422 (Sekretariat Lutzerath)
Email  n.zimmer@rsplus-vulkaneifel.de
 Frau Nicole Zimmer
 (Pädagogische Koordinatorin)
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eine FreiDay-Zeitung sowie ein Baumpflanzprojekt mit Unterstützung 
unseres Revierförsters.
Die Begegnung im Seniorenheim und auch unsere aktuell noch lau-
fenden Projekte zeigen eindrucksvoll, wie Lernen über den Unterricht 
hinaus wirken kann: Die Kinder erlebten, wie wertvoll ihr Engagement 
für andere ist, während die Seniorinnen und Senioren die gemeinsame 
Zeit sichtlich genossen.
Ein herzlicher Dank gilt der Kooperation mit dem Seniorenheim Lutze-
rath, die dieses besondere Erlebnis möglich gemacht hat.

KIRCHEN
Wallfahrtskirche Maria Martental

Gottesdienste
14.02. Samstag
17:00 Uhr Vorabendmesse
15.02. 6. Sonntag im Jahreskreis – Anliegensonntag
08:30 Uhr Frühmesse
11:00 Uhr Hochamt
14:00 Uhr Eucharistische Anbetung mit Rosenkranz und Beichtge-

legenheit
15:00 Uhr Anliegenandacht mit Predigt von Pater Heinz Lau (SCJ), 

Kloster Handrup
17:00 Uhr Abendmesse
17.02. Dienstag
14:30 Uhr Rosenkranz
15:00 Uhr Pilgermesse
18.02. Aschermittwoch
15:00 Uhr Hl. Messe mit Austeilung des Aschenkreuzes
19:00 Uhr Hl. Messe mit Austeilung des Aschenkreuzes
20.02. Freitag – Winterzeit 15:00 Uhr!
14:15 Uhr Kreuzwegandacht
15:00 Uhr Messbundmesse
21.02. Samstag
17:00 Uhr Vorabendmesse
22.02. 1. Fastensonntag
08:30 Uhr Frühmesse
11:00 Uhr Hochamt
17:00 Uhr Abendmesse
Am Sonntag, den 22.02.2026 um 14:00 Uhr in der Wallfahrtskirche 
Maria Martental: Bildmeditationen und Autorenlesung zum neuen 
Buch von P. Andreas Pohl: „Am Brunnen“ mit anschließender Begeg-
nung im Pilgerheim.

Pfarrei Hl. Elisabeth  
zwischen Endert und Üß

Gottesdienste
Samstag, 14.02.2026
16:45 - 
17:15 Uhr

Beuren: Beichtgelegenheit in der Kirche

17:30 Uhr Beuren: Vorabendmesse
19:00 Uhr Lutzerath: Vorabendmesse
Sonntag, 15.02.2026
09:45 - 
10:15 Uhr

Alflen: Beichtgelegenheit im Beichtzimmer

10:30 Uhr Alflen: Hochamt
10:30 Uhr Bad Bertrich: Wort-Gottes-Feier mit Kommunionaustei-

lung
10:30 Uhr Büchel: Wort-Gottes-Feier mit Kommunionausteilung
10:30 Uhr Gevenich: Hochamt

Weitere Hilfe für Menschen in der Ukraine
Pfarrei Heilige Elisabeth zwischen Endert und Üß sammelt wieder
REGION. Die Menschen in der Ukraine sind weiterhin auf Hilfe angewie-
sen, denn sie leiden weiterhin unter den Folgen des noch andauern-
den und unsinnigen Krieges. Daher ruft die Pfarrei „Heilige Elisabeth 
zwischen Endert und Üß“ zu einer weiteren Sammelaktion auf, da die 
zuletzt durchgeführten Sammlungen immer sehr gut ankamen.
Deshalb werden noch bis zum 22. Februar 2026 wieder große Kartons 
in allen Kirchen unserer Pfarrei aufgestellt, in denen gewaschene und 
noch intakte Bettwäsche (aber aus hygienischen Gründen nur aus 
Baumwolle bestehend), Handtücher und Decken gelegt werden kön-

Burg-Grundschule Ulmen

 
Bahnhofstr. 37 
56766 Ulmen 
Telefon: 02676-8177 
www.burg-grundschule.de 
 
 
 
 
 
 
        

Anmeldung der Kann-Kinder für das Schuljahr 2026/2027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern! 
Sehr geehrte Sorgeberechtigte! 
 
Alle Kinder, die in der Zeit vom 01. September 2026 - 31. Dezember 2026 das 6. 
Lebensjahr vollendet haben, können für das Schuljahr 2026/2027 angemeldet werden, 
wenn aufgrund ihrer Entwicklung zu erwarten ist, dass sie mit Erfolg am Unterricht 
teilnehmen werden. Die Entscheidung trifft die Schulleitung im Benehmen mit der Schulärztin 
oder dem Schularzt. Zur Entscheidungsfindung soll mit Zustimmung der Eltern die 
Kindertagesstätte einbezogen werden. 
 
Die Anmeldung der Kann-Kinder für das Schuljahr 2026/2027 ist am Donnerstag, 
19.02.2026 von 10.00  11.00 Uhr möglich. Falls Sie an diesem Termin verhindert sind, 
setzen Sie sich bitte mit der Schulleitung telefonisch in Verbindung (Telefon: 02676/8177). 
 
Bei der Anmeldung sind das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde sowie der 
Impfpass (Masernnachweis) vorzulegen. Falls ein Kindergarten besucht wird, ist eine 
Bescheinigung hierüber mitzubringen. 
 
Freundliche Grüße 
i.V. A. Tombers, Schulleitung 

Grundschule Lutzerath
FreiDay-Projekt bringt  

Generationen zusammen
In der Grundschule Lutzerath startete vor einem halben Jahr ein neues 
Projekt: der FreiDay. Dabei beschäftigen sich die Schülerinnen und 
Schüler mit den 17 Nachhaltigkeitszielen und lernen, Verantwortung 
für sich, andere und ihre Umwelt zu übernehmen. Der FreiDay ist ein 
pädagogisches Konzept, das selbstständiges, projektorientiertes Ler-
nen fördert. Die Kinder wählen eigene Themen, planen Projekte, set-
zen diese eigenverantwortlich um und reflektieren ihre Ergebnisse. So 
werden nicht nur Fachwissen, sondern auch Teamarbeit, Problemlöse-
kompetenz und soziales Engagement gestärkt.

Im Zuge dieses Projekts besuchten vier Klassen kurz vor Weihnachten 
das Altenheim Lutzerath, um den Bewohnerinnen und Bewohnern 
eine Freude zu machen. Besonders bemerkenswert: Die Kinder organi-
sierten und gestalteten den Besuch eigenständig – von der Idee über 
die Vorbereitung bis zur Durchführung. Beispielsweise nahmen die 
Kinder selbständig Kontakt zum Seniorenheim auf und sprachen den 
Besuch ab. Die Lehrkräfte standen ihnen dabei als Projektbegleitung 
unterstützend zur Seite. Die Schülerinnen und Schüler überreichten 
selbst gestaltete Karten mit Weihnachtsgrüßen und stimmten die Seni-
oren mit eingeübten Liedern auf das Weihnachtsfest ein.
Weitere Projekte, die von Schülerinnen und Schülern unserer Schule 
im Rahmen des FreiDay laufen und erarbeitet werden, sind eine 
Pfandsammelaktion, ein Flohmarkt mit Erlös für einen guten Zweck, 
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diesem Jahr vom 08. Mai bis 10. Mai statt. Erneut machen sich Pilgerin-
nen und Pilger der Ulmener Gemeinschaft zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad auf den Weg, um bei Rosenkranzgebet, meditativen Texten und 
Gesängen, aber auch in Zeiten der Stille in Gemeinschaft ein Stück des 
irdischen Pilgerweges zusammen zu gehen und zu erleben.
Zu einem wichtigen Pilgertreffen vor der Wallfahrt sind alle an der 
Teilnahme der Wallfahrt interessierten Pilgerinnen und Pilger am 
Dienstag, 24. Februar, um 20:00 Uhr, in den Pfarrsaal in der Cochemer 
Straße in Ulmen eingeladen. Vor diesem Treffen findet um 19:00 Uhr 
ein Feierlicher Gottesdienst aus Anlass des Patroziniums der Ulmener 
Kirche statt, die dem Heiligen Apostel Matthias geweiht ist und dessen 
Namenstag an diesem Tag gefeiert wird.
Die Teilnahme an dem Pilgertreffen ist deshalb sehr wichtig, damit alle 
für die Wallfahrt notwendigen Informationen weitergegeben werden 
können, wie etwa die Verpflegung unterwegs, die Unterkünfte, der 
Streckenverlauf und vieles andere mehr. Auch können die finanziellen 
Eigenbeiträge für Verpflegung und Unterbringung dann eingezahlt 
werden.

Wilfried Puth

Kloster Maria Engelport
Anbetungsschwestern des Königlichen Herzens Jesu,
Flaumbachtal 4, 56253 Treis-Karden,
Tel.: 02672 91575-0,
www.kloster-engelport.de

Gottesdienste in der außerordentlichen 
Form des Römischen Ritus

Beichtgelegenheit:
9:15 - 10:00 Uhr und 15:00 -16:30 Uhr,
montags jedoch nur nach Vereinbarung
Beichtgelegenheit an Sonn- und Feiertagen:
Jeweils eine halbe Stunde vor den hl. Messen
In der Fastenzeit beginnend mit dem 20. Februar beten wir den Kreuz-
weg um 15:00 Uhr, bei schönem Wetter an den Kreuzwegstationen im 
Freien. Im Anschluss gibt es einen Fastenvortrag zur Glaubensvertie-
fung im Gästerefektorium des Klosters, gefolgt vom sakramentalen 
Segen um 16:45 Uhr und der heiligen Messe um 17:15 Uhr.

Sonntag, 15.02.
Quinquagesima
8:15 Uhr Hl. Messe
10:00 Uhr Choralhochamt
15:00 Uhr Sühnestunde mit sakramentalem Segen
17:15 Uhr Abendmesse
18:30 Uhr Feierliche Vesper
Montag, 16.02.
Ferialtag
8:15 Uhr Votivmesse vom Allerheiligsten Altarsakrament
9:15 Uhr bis 
16:45 Uhr

Eucharistische Anbetung

16:45 Uhr Sakramentaler Segen
17:15 Uhr Hl. Messe, Vesper
Dienstag, 17.02.
Ferialtag
8:15 Uhr Votivmesse vom Allerheiligsten Altarsakrament
9:15 Uhr bis 
16:45 Uhr

Eucharistische Anbetung

16:45 Uhr Sakramentaler Segen
17:15 Uhr Hl. Messe, Vesper
Mittwoch, 18.02.
Aschermittwoch
8:15 Uhr Hl. Messe mit Aschenauflegung
17:15 Uhr Feierliche Segnung und Austeilung der Asche gefolgt von 

einem Choralhochamt
Die geweihte Asche wird auch am ersten Fastensonntag 
nach allen heiligen Messen ausgeteilt

Freitag, 20.02.
8:15 Uhr Hl. Messe
15:00 Uhr Kreuzweg, beim schönen Wetter an den Kreuzwegstatio-

nen im Freien, anschließend Fastenvortrag zur Glaubens-
vertiefung im Gästerefektorium

16:45 Uhr Sakramentaler Segen
17:15 Uhr Hl. Messe

nen, die direkt an Krankenhäuser beziehungsweise Feldlazarette in der 
Ukraine geliefert werden. Weiterhin wird auch wieder Verbandsmate-
rial gesammelt. Hierbei kann das Verfallsdatum durchaus schon abge-
laufen sein. Und schließlich können auch Kerzen, Kerzenreste oder 
Wachs abgegeben werden – allerdings sollten Glas- und/oder Plasti-
kumfassungen bitte schon vorher entfernt werden.
Die Sammelaktion in der Pfarrei wird durch Reinhard Roden aus Alflen 
organisiert und geleitet, der sich schon jetzt sehr herzlich für die Unter-
stützung und allen eingehenden Spenden bei dieser Aktion im Rah-
men tätiger Nächstenliebe bedankt. Die gesammelten Sachen werden 
dann durch den aus Ehrenamtlichen gegründeten Verein „Dobre e. V. 
Ukraine – Hilfe im Rheinland“ in die Ukraine gebracht. Weitere Informa-
tionen zu dem Verein Dobre e. V. sind unter info@dobre-ukrainehilfe.
org im Internet eingestellt.

Wilfried Puth

Alpha-Kurs in der Pfarrei Heilige Elisabeth  
zwischen Endert und Üß

REGION. Die Pfarrei „Heilige Elisabeth zwischen Endert und Üß“ bietet 
in der kommenden Fastenzeit einen Alpha-Kurs für alle am christli-
chen Glauben interessierten Menschen an. Im wöchentlichen Rhyth-
mus an sechs Montagabenden, beginnend am 23. Februar jeweils von 
19:00 bis ca. 21:00 Uhr im Pfarrhaus in Lutzerath und an einem Alpha-
Wochenende am Freitag, 13. März, von 18:00 bis 20:30 Uhr und am 
Samstag, 14. März, von 10:00 bis 16:30 Uhr im Kloster Maria Martental 
haben die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, sich mit wesentlichen 
Fragen rund um das Leben im Zusammenhang mit dem christlichen 
Glauben zu beschäftigen. Der Alpha-Kurs ist für Menschen gedacht, die 
hoffen, dass es noch mehr im Leben gibt, die gerne etwas mehr über 
Gott erfahren möchten, die durchaus auch eine kritische Einstellung 
zu Kirche und Religion haben, die Fragen zum christlichen Glauben an 
sich haben und die Grundlagen des christlichen Glaubens auffrischen 
wollen. In dem Kurs werden an den Abenden Themen angeboten wie 
beispielsweise „Hat das Leben mehr zu bieten“? oder „Wer ist Jesus“? 
und andere Fragen rund um den christlichen Glauben. Die Teilnahme 
an diesem Kursangebot ist kostenlos.
Die Abende beginnen jeweils mit einem gemeinsamen Imbiss, gefolgt 
von einem geistlichen Impuls. Danach wird den Teilnehmenden in 
Kleingruppen die Möglichkeit angeboten, sich über das Thema des 
Impulses auszutauschen und dabei durchaus auch eigene Gedanken 
und Fragen einzubringen.
Die Leitung der Themenabende und des Wochenendes dieses Alpha-
Kurses liegen beim Leitenden Pfarrer der Pfarrei Heilige Elisabeth zwi-
schen Endert und Üß, Pater Christoph Kübler, SCJ (erreichbar unter Tel.: 
02676 951070 und/oder Email christoph.kuebler@bistum-trier.de) und 
bei Diakon Norbert Schmitz (erreichbar unter Tel.: 02676 390 und/oder 
Email norbert.schmitz@bistum-trier.de) in bewährten Händen. Beide 
stehen auch für weitere Informationen gerne zur Verfügung. Um recht-
zeitige und jeweils vorherige Anmeldung zur Teilnahme an Angeboten 
dieses Kurses wird gebeten.

Wilfried Puth

Bücherei Lutzerath
An Fastnacht-Sonntag, 15.02.2026, bleibt unsere Bücherei geschlossen.

Das Bücherei-Team

Pfarrbezirk Ulmen / Meiserich / Vorpochten
St. Matthias-Pilgergemeinschaft Ulmen

Ulmener St. Matthiaspilger treffen sich
ULMEN. In diesem Jahr führt die St. Matthias-Pilgergemeinschaft 
Ulmen die nun schon 30. Fuß-/Radwallfahrt zum Grab des Heiligen 
Apostel Matthias von Ulmen nach Trier durch. Die Wallfahrt findet in 
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Termine:
Donnerstag, 19.02.
17:00 Uhr Konfirmandenunterricht

im Martin-Luther-Haus Blankenrath
Samstag, 21.02.
10:00 Uhr: Konfirmandenunterricht

im Gemeinderaum der Ev. Paulus-Kirche in Zell

Ev. Kirchengemeinde  
Cochem

Gottesdienste
Sonntag, 15.02.2026
10:30 Uhr Katharina-von-Bora-Haus Ulmen,

Gottesdienst mit Abendmahl

Veranstaltungen
Samstag, 23.02.2026
15:00 Uhr Bürgerhaus Cochem-Sehl,

Winterspielplatz
Vorankündigung
Veilchendienstagszug in Greimersburg
Wir und unser Elektrofrosch sind mit dabei!
Mittwoch, 25.02.2026
12:00 Uhr Ev. Gemeindehaus Cochem,

Seniorenmittagstisch
Anmeldung bis Freitag, 20.02.2026, 12:00 Uhr, im Gemeindebüro.
Kurzfristige Änderungen sind möglich.
Die aktuellsten Gottesdienste und Veranstaltungen finden Sie auf 
unserer Homepage, in unserem wöchentlichen Newsletter (auf der 
Homepage abonnieren), auf Instagram und Facebook. Live-Streaming-
Gottesdienste: Auf unserem YouTube-Kanal unter „Evangelische Kirche 
Cochem“. Können auch nachträglich angeschaut werden.
Ev. Kirchengemeinde Cochem, Gemeindeamt, Oberbachstraße 59, 
56812 Cochem
Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi. u. Fr. 9:00 Uhr – 12:00 Uhr, Do. 15:00 
– 18:00 Uhr.
Gemeindebrief „Kreuz & Quer“: Abrufbar auf unserer Home-
page unter Services - Downloads. Den Link oder das Heft in 
Papierform gibt es bei Anfrage unter gemeinde.buero@coc-ek.
de oder Tel. 02671 7114.
Homepage: www.coc-ek.de

Neuapostolische Kirche
Gemeinde Kaisersesch, Cochemer Straße

Gottesdienste: Sonntag 10.00 Uhr, Mittwoch 19.30 Uhr

RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN
Zeugen Jehovas Zell

Programm der Zusammenkünfte
Freitag, 13.02.2026
19:00 Uhr
Sonntag, 15.02.2026
10:00 Uhr
Öffentlicher biblischer Vortrag:
Thema: „Was ist echter Glaube und wie zeigt er sich“
Die Gottesdienste finden im Königreichssaal von Jehovas Zeugen, 
56856 Zell-Barl, Fliehburgstr. 21 statt und können auch per Video-Kon-
ferenz besucht werden. Jeder ist herzlich willkommen. Der Eintritt 
ist frei und es gibt keine Kollekte. Informationen zur Video-Konferenz 
erhält man von einem Zeugen Jehovas oder per Mail:jz-zell@gmx.de. 
Weitere Informationen sowie ein Online-Kontaktformular findet man 
auf www.jw.org

Zeugen Jehovas Daun
Königreichssaal Daun-Steinborn, Am Brünnchen 14

Gottesdienste
Sonntag, 15.02.2026
10:00 Uhr: Öffentlicher Vortrag, Thema: Kann ich bei der Ernte mitar-

beiten?
10:40 Uhr: Wachtturmstudium

Ev. Kirchengemeinde  
Mosel-Hunsrück

Gemeindebüros:
Zell/Mosel
Schlossstraße 20, 56856 Zell

Di + Do von 9:00 – 12:00 Uhr
Tel.: 06542 4539
Pfarrer Th. Werner Tel.: 06542 4585
Traben-Trarbach
Kirchstraße 79, 56841 Traben-Trarbach
Mo - Mi und Fr 9:00 – 12:00 Uhr
Tel.: 06541 6250
E-Mail: kimoh@ekir.de
Homepage: https://kimoh.ekir.de
Den aktuellen Gemeindebrief finden Sie auf unserer Homepage!
Bibelwort der Woche:
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet 
werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschen-
sohn.
Lukas 18,31

Gottesdienste – Termine vom 14.02. bis 22.02.2026
Falls Sie eine Mitfahrgelegenheit zu einem Gottesdienst benöti-
gen, melden Sie sich bitte im Gemeindebüro.
Ev. Kirchengemeinden:
Blankenrath - Martin-Luther-Haus
Sonntag, 15.02., 09:30 Uhr
Lötzbeuren - Olvatshaus
Sonntag, 22.02., 09:30 Uhr
Raversbeuren – Gemeindehaus Backes
Sonntag, 15.02., 11:00 Uhr
Starkenburg – Ev. Kirche
Sonntag, 15.02., 09:30 Uhr
Traben-Trarbach – Ev. Peterskirche zu Traben
Sonntag, 15.02., 11:00 Uhr
Jeden Dienstag um 11:00 Uhr Gebet für den Frieden
Zell – Ev. Paulus-Kirche
Sonntag, 15.02., 11:30 Uhr: Taizé-Gebet
Sonntag, 22.02., 11:00 Uhr
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8.	 Informationen (Vereinsveranstaltungen/-aktivitäten 2026)
9.	 Verschiedenes
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung sind gem. § 9 Abs. 3 der Ver-
einssatzung spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung 
beim Vorsitzenden (Thorsten Lescher, Römerstr. 12, 56826 Lutzerath) 
schriftlich einzureichen.

VEREINE & VERBÄNDE

SV „Schwarz-Weiß“ Alflen

VdK Ortsgruppe Alflen
Einladung zur Jahreshauptversammlung

am Samstag, den 07.03.2026 um 19:00 Uhr in der Mehrzweckhalle/
DGR in Alflen.
Liebe Mitglieder des VdK-Ortsverbandes Alflen,
der Vorstand lädt euch alle recht herzlich zur diesjährigen Jahreshaupt-
versammlung ein.
Tagesordnung:
•	 Begrüßung und Eröffnung der Versammlung
•	 Totenehrung
•	 Bericht des Vorsitzenden
•	 Bericht der Kassenprüfer
•	 Entlastung des Vorstandes
•	 Neuwahl des Vorstandes
•	 Ehrungen langjähriger Mitglieder
•	 Verschiedenes, Wünsche und Anträge
•	 Schlusswort
•	 Gemeinsames Essen
•	 Verlosung Alfler Spezialitäten

Donnerstag, 19.02.2026
19:00 Uhr: Schätze aus Gottes Wort
19:30 Uhr: Uns im Dienst verbessern
19:45 Uhr: Unser Leben als Christ
20:10 Uhr: „Aus der Bibel lernen“ Geschichte 62 - 63
Wöchentliches Bibellesen: Jesaja 36 – 37
Alle Zusammenkünfte sind öffentlich und kostenfrei
Besuchen Sie uns auch auf unserer Internetseite jw.org

FEUERWEHREN

Freiwillige Feuerwehr Alflen
Allgemeine Übung

Am Freitag, 20.02.2026 um 19:00 Uhr findet unsere nächste allgemeine 
Übung am Feuerwehrgerätehaus statt. Wir freuen uns auf rege Teil-
nahme

Freiwillige Feuerwehr Auderath
Absicherung Fastnachtsumzug

Wir treffen uns am Dienstag, dem 17.02.2026 zwecks Absicherung des 
Fastnachtsumzuges pünktlich um 13:30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus.

Förderverein der Freiwilligen  
Feuerwehr Lutzerath e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung am 28.02.2026
Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Frei-
willigen Feuerwehr Lutzerath e. V. findet am Samstag, 28.02.2026 um 
20:00 Uhr im Hotel Maas in Lutzerath statt. Hierzu lädt der Vorstand 
alle aktiven und inaktiven Mitglieder von Feuerwehr und Spielmanns-
zug recht herzlich ein. Wie immer, wird auch ein kleiner Imbiss gereicht.
Tagesordnung:
1.	 Begrüßung durch den Vorsitzenden
2.	 Totengedenken
3.	 Jahresberichte

•	 des Vorsitzenden
•	 des Wehrführers
•	 der Jugend- und Bambinifeuerwehr
•	 des Zugführers Spielmannszug
•	 des Kassenwartes
•	 der Kassenprüfer

4.	 Entlastung des Vorstands
5.	 Neuwahlen des Vorstands
6.	 Neuwahl der Kassenprüfer
7.	 Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
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Don Bosco und Heimatverein 
Kennfus

Termine 2026
Hallo zusammen,
hier unsere Termine für die Session 2026:

15.02. 14:33 Uhr Kinderball im Bürgerhaus 
Eintritt Erwachsene 3 Euro

16.02. 10:00 Uhr Aufräumen Bürgerhaus
17.02. 14:11 Uhr Umzug mit anschließendem bunten Treiben 

in der Bürgerhalle
18.02. 10:00 Uhr Aufräumen Bürgerhaus
Wir freuen uns auf eine tolle Session 2026 mit Euch.

Grüße
Euer Vorstand

USB Stick zur Trockensitzung
Hallo zusammen,
wie immer haben wir unsere tolle Trockensitzung aufgezeichnet.
Wer Interesse hat, kann einen USB Stick beim Manni bestellen.
Kostenpunkt: 10 Euro

Frauen- und  
Müttergemeinschaft Beuren

Liebe Frauen und Mütter,
unsere diesjährige Jahreshauptversammlung findet am 06.03.2026 
um 19:30 Uhr im Gasthaus Pütz statt.
Tagesordnungspunkte
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Rückblick
4. Kassenbericht
5. Planung für 2026

Außerdem möchten wir euch schon mal informieren, dass wir am 
21.03.2026 eine Wanderung geplant haben.
Wir freuen uns über zahlreiche Beteiligung.

Über eine rege Teilnahme an der Jahreshauptversammlung würden 
wir uns sehr freuen.
Für Nichtmitglieder erheben wir für das Essen einen Eigenanteil von 
10,- € pro Person.
Bitte Teller und Besteck mitbringen!
Der Vorstand des VdK Ortsverbandes:
Damit wir besser planen können, bitten wir um Anmeldung bis zum 
02.03.2026 bei:
Karl Josef Scheid, 02678 1021
Klaus Schneider, 02678 641
Günther Lahn, 02678 678
Alfred Pantenburg, 02678 391

Deutsche Venen-Liga e.V. Bad Bertrich
Expertentelefon mit Dr. Michael Wagner am  

24. Februar 2026 von 16.30 bis 17.30 Uhr
Wann sollte man zum Venenspezialisten gehen?
Wenn eine Vene nicht mehr richtig arbeitet, kann dies zu ernsten Fol-
geerkrankungen führen. Einige defekte Venen sind mit bloßem Auge 
als Krampfader sichtbar - aber nicht alle.
Bei welchen Anzeichen sollte man einen Termin beim Venenspezialis-
ten vereinbaren?
Um diese Frage geht es bei der nächsten telefonischen Venensprech-
stunde mit Dr. Michael Wagner, Präsident der Deutschen Venen-Liga 
(DVL).
Interessierte können am Dienstag, 24. Februar 2026, von 16.30 bis 
17.30 Uhr bei der Deutschen Venen-Liga unter Tel. 02103 242691 
anrufen. Auch wer wissen möchte, wie man Venenerkrankungen mög-
lichst vorbeugen kann und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, 
ist in der Venensprechstunde richtig. Dr. Wagner beantwortet Fragen 
rund um das Thema Venen auf Basis seiner Erfahrungen als DVL Prä-
sident.
Eine individuelle ärztliche Beratung kann in diesem Rahmen nicht 
erfolgen.
Wir freuen uns:
Unsere neue Imagebroschüre ist fertig! Digital und mit vielen Extras.
Falls Sie immer schon mal wissen wollten, was wir genau machen: Kli-
cken Sie gerne mal rein!
https://www.unserebroschuere.de/Deutsche_Venen_Liga_eV/Web-
View/
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Tagesordnung
1. Begrüßung durch die Vorsitzende
2. Rückblick 2025
3. Kassenbericht 2025
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Neuwahlen
7. Planung 2026
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme.

Förderverein der Grundschule und  
des Kindergartens Büchel e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung des Förderver-
eins der Grundschule und des Kindergartens Büchel e.V.

Der Förderverein der Grundschule und des Kindergartens Büchel e. V. 
lädt alle Mitglieder zur alljährlichen Mitgliederversammlung am

Mittwoch, 04.03.2026 um 19:00 Uhr
in die Mensa von Kindergarten und Grundschule Büchel (Schulstraße) 
ein.

Vorgesehene Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung
2. Jahresbericht des Vorsitzenden
3. Kassenbericht/Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Sonstiges
Der Vorstand bittet um zahlreiches Erscheinen.
Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der erschie-
nenen Mitglieder beschlussfähig.

St. Hubertus Schützenbruder-
schaft Gevenich

Bücheler Carnevalclub BCC

Narrenfahr
plan
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Zugstrecke Rosenmontag (16.02.26)
Los geht’s wie gewohnt um 14:11 Uhr und auch dieses Jahr werden 
wir uns in der Mauritiusstraße aufstellen. Von dort aus fahren wir durch 
Morschweiler, überqueren an der Kreuzung die Hauptstraße in Rich-
tung Pfarrer-Steinmetz-Straße und fahren / gehen die Herrenstraße 
hoch Richtung Schulstraße / Turnhalle. In der Halle findet dann im 
Anschluss an den Zug eine Party mit einer Live-Band statt!

Männergesangverein Eifelgruß Büchel
Unsere nächsten Chorproben finden am 19.02.2026 und 26.02.2026 
um 19:30 Uhr in unserem Probenraum statt.
Die Probe am 12.02.2026 entfällt zugunsten des Karnevals!

SV Büchel 1927 e.V.
Frauengymnastikgruppe

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2026 an 
alle aktiven und inaktiven Turnerinnen
Hiermit laden wir ganz herzlich zu unserer diesjährigen 

Jahreshauptversammlung am Mittwoch, den 18.03.2026 um 19:00 Uhr, 
im Sportlerheim am Haykreuzerhof ein.
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Männergesangverein Lutzerath
Einladung zur Jahreshauptversammlung

Wertes Mitglied,
unsere diesjährige Jahreshauptversammlung findet 
am Donnerstag, den 12.03.2025 um 19:00 Uhr in unse-

rem Übungsraum statt, zu der wir hiermit recht herzlich einladen.
Tagesordnungspunkte
1. Begrüßungschor des MGV
2. Begrüßung durch die Vorsitzenden
3. Totengedenken
4. Bericht des Schriftführers
5. Bericht des Chorleiters
6. Bericht des Kassenführers
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Entlastung des Vorstandes
9. Verschiedenes
Der MGV freut sich euch alle zur Jahreshauptversammlung begrüßen 
zu können. Sing mit!

Vereinigte Ortsvereine Lutzerath

Karnevalszug in Lutzerath am Sonntag, 15.02.2026
Am Sonntag, 15.02.2026 findet ab 14:00 Uhr der Karnevalszug in Lut-
zerath statt. Um die sonst notwendigen langen Sperrzeiten der L52 
zu reduzieren, wird die Aufstellung des Zuges ins Driescher Unterdorf 
verlegt. Die teilnehmenden Gruppen stellen sich ab 13:00 Uhr in der 
Rudolf-Schneider-Straße an der Marienkirche in Driesch vorbei auf.
Der Zug setzt sich pünktlich um 14:00 Uhr an der Ortsmitte im Driescher 
Unterdorf in Bewegung. Von der Unterdorfstraße kommend, führt der 
Zugweg kurz über die Koblenzer Straße direkt auf die Römerstraße und 
von dort in die Trierer Straße.
Gegen 15:30 Uhr erreicht der Karnevalszug das Rathaus in Lutzerath. 
Die Zugvorstellung dort übernimmt Edwin Scheid. Die Lutzerather 
Möhnen sorgen für kalte und warme Getränke.
Im Anschluss an den Zug steigt die After-Zug-Party mit Live-Musik 
von Elmar im Bürgersaal. Die aktiven Zugteilnehmer erhalten 2 Freige-
tränke im Saal. Alle Jecken aus nah und fern sind herzlich eingeladen.

KV Kliding

Helau Ihr Jecken aus nah und fern, in Kliding wird gefeiert gern.

Am  Sonntag, den 15.  Februar 2026 ab 14.11 Uhr, findet unser

traditioneller Karnevalsumzug statt. Drum laden wir Euch alle ein, bei

unserem  Umzug  dabei  zu  sein!!!  Auch  in  diesem  Jahr  können  bei

Glühwein,  Bier  und  guter  Laune  wieder  prächtige  Wagen  und

Fußgruppen bestaunt werden. Anschließend wird auf dem Schulhof im

beheizten Festzelt eine ausgelassene Karnevalsparty gefeiert, bei der für

das leibliche Wohl keine Wünsche offen bleiben.

Wir freuen uns auf Euren Besuch

KV Kliding 1983 e.V.

Eifelverein Ortsgruppe  
Lutzerather Höhe

Vorankündigung
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet 

am Samstag, 14. März im Hotel Maas in Lutzerath statt. Die Veranstal-
tung beginnt um 20:00 Uhr.
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vom Pflanzschnitt bis zur artgerechten Sanierung gezeigt. Viele nah-
men an dem Kurs teil, etwa weil sie ältere Häuser mit einem Obst-
baumbestand übernommen oder auf ihren Grundstücken Bäume neu 
angepflanzt hätten.
Nach der Mittagpause mit einem Essen in der St. Martin-Gastronomie 
wurde dann im praktischen Teil des Kurses bei kaltem, aber trocke-
nem Wetter am Rindweg in Ulmen auf einigen Obstbaumwiesen, die 
der Eifelverein Ulmen dort bereits vor Jahren angelegt hat, die unter-
schiedlichen Schnittzeiten, Schnittmaßnahmen und Erfordernisse der 
verschiedenen Obstbaumarten erläutert und gezeigt. Hierbei konnten 
die Lehrgangsteilnehmer*innen auch schon selbst unter Anleitung 
„selbst Hand anlegen“.
„Es war dies eine tolle Weiterbildung zum Erhalt und zur Pflege von 
Obstbäumen auch in unseren privaten Gärten und Anlagen“, waren 
sich alle Teilnehmer nach Ende des Kurses einig und waren voll des 
Lobes für diese tolle Aktion des Eifelvereins und die, die sie durchge-
führt haben. Und es wurde auch angeregt, im kommenden Jahr einen 
Auffrischungs- und Fortbildungskurs in der Obstbaumpflege anzubie-
ten und alle Teilnehmer*innen erklärten sich bereit, dann auch wieder 
dabei sein zu wollen.

Annähernd 30 Frauen und Männer nahmen an einem Kurs zur Obstbaum-
pflege beim Eifelverein Ulmen teil…

… und ihnen wurde an einem Obstbaumbestand auch gezeigt, wie diese 
Bäume zurückgeschnitten werden sollen.� Foto: Inge Dietzen

Änderung der Zugstrecke an Rosenmontag
Die Zugstrecke für den Ulmener Rosenmontagszug ist in diesem Jahr 
geändert: Die Wagen und Fußgruppen stellen sich in der Weidenstraße 
auf, der Zug fährt dann von dort über den Fronweg, die Winkel- und 
Bahnhofstraße bis zum Kreisel und zurück. Der Abschnitt zwischen 
Grundschule und Kreisel wird dabei nur auf dem Hinweg passiert. 
Im Plan sind Strecke, zuschauerfreie Bereiche, Getränkeverkauf und 
Moderationspunkt markiert.
Zuganmeldungen an rosenmontagszug@burgnarren-ulmen.de.

Eifelverein Ulmen e.V.
Feierabendwanderung in Ulmen

ULMEN. Der Eifelverein Ulmen bietet auch in 
diesem Jahr wieder „Feierabendwanderungen“ 

an, die vor allem dem Stressabbau nach einem langen und arbeitsrei-
chen Tag dienen sollen und bei der Bewegung an der frischen Luft und 
Fitness im Mittelpunkt stehen. Die erste dieser etwas anderen Wande-
rungen bietet wieder die Wanderwartin des Eifelvereins Ulmen, Bettina 
Müller-Brown (Tel.: 026 76 – 9515280), an. Treffpunkt dazu ist am Mitt-
woch, 25. Februar, um 18:30 Uhr am Marktplatz vor dem Rathaus 
der Verbandsgemeindeverwaltung.
Die Dauer der Wanderung und die Wegstrecke werden witterungs-
bedingt und kurzfristig festgelegt. „Die Teilnehmer*innen erwartet 
die 3P-Regel – keine Pause, kein Proviant und kein fester Plan“, so die 
Wanderführerin, und sie weist darauf hin, dass alle Interessierten ganz 
herzlich zu dieser Wanderung eingeladen sind. Sie empfiehlt die Mit-
nahme eines Getränkes für unterwegs. Eine vorherige Anmeldung zur 
Teilnahme an der Wanderung ist nicht nötig. (wp)

Eifelverein Ulmen engagiert sich für Umwelt und Natur
14 neue Obstbäume in Ulmen gepflanzt - Grundkurs für Obst-
baumpflege durchgeführt
ULMEN. Die Ortsgruppe des Eifelvereins in Ulmen hat sich mit zwei 
weiteren und guten Aktionen erneut für den Erhalt der heimischen 
Natur eingesetzt. In einer ersten Aktion wurden zu Beginn des Jahres 
14 unterschiedliche Obstbäume auf einem Grundstück in der Nähe 
des Modellflugplatzes am Rindweg angepflanzt. Die Löcher für die 
zu pflanzenden Bäume hatte ein Baggerfahrer schon ausgehoben 
und einige freiwillige Helfer setzten dann die Bäume unter der fach-
gerechten Leitung des Naturschutzwartes Gerd Klees, der sich auch 
weiterhin mit einigen anderen Vereinsmitgliedern um die Pflege der 
Bäume bemühen wird. Der Ulmener Eifelverein hat in den vergange-
nen Jahrzehnten schon mehrere solcher Obstbaumkulturen angelegt, 
betreut diese auch regelmäßig und engagiert sich damit immer wieder 
für Natur und Umwelt.

14 unterschiedliche Obstbäume wurden von einigen freiwilligen Helfern 
des Eifelver-eins Ulmen am Rindweg in Ulmen neu gepflanzt.
In einer weiteren Aktion wurde vom Eifelverein Ulmen ein Grundkurs 
zur Obstbaumpflege angeboten, denn Obstbäume effektiv und baum-
gerecht zu schneiden will gelernt sein. So hat der Naturschutzwart 
des Vereins Gerd Klees gemeinsam mit den Verantwortlichen der Ver-
tragsnaturschutzberatung im Kreis Cochem-Zell entschieden, dass ein 
solcher Kurs in Ulmen angeboten werden soll. Die Leitung des ganz-
tägigen Kurses übernahmen der Streuobstexperte und zertifizierte 
Baumwart Tommy Schneiders aus Gillenfeld (Vulkaneifelkreis) und die 
Biotopbetreuerin für den Kreis Cochem-Zell aus dem Team der Biodata 
Gmbh Mainz, Dr. Corinna Lehr.
An dem Kurs nahmen 28 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Ulmen 
und aus vielen Orten der näheren Umgebung teil. In einem theoreti-
schen Teil wurden im Eifelvereinshaus im Eifel-Maar-Park die Grund-
gesetze der Baumphysiologie erläutert und die wichtigsten Techniken 
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Prinzessin Sandra I. und Kinder-
prinzessin Melina I. von Einhorn 
und Glitzerstsub

Rund um das Karnevalswochen-
ende werden folgende Veranstal-
tungen im Ulmener Bürgersaal 
stattfinden:
12.02.2026, 16:00 Uhr: Karne-
valistischer Nachmittag am Wei-
berdonnerstag mit Tänzen und 
Live-Musik, organisiert von den 
Ulmener Möhnen
14.02.2026, 13:00 - 16:00 Uhr: 
Kinderkappensitzung der Kinder- 
und Jugend KG
14.02.2026, 19:11 Uhr: Garde- 
und Showtanzabend mit Tanz-
gruppen aus Ulmen und der 
Umgebung und anschließend 
Kölsche Karnevalsparty mit der 
Kölschrock-Band Firlefanz und DJ 
Ahro
16.02.2026, 14:11 Uhr: Rosen-

montagszug durch die Straßen von Ulmen und anschließend buntes 
Narrentreiben mit Live-Musik von Betobe im Bürgersaal. Anmeldungen 
für Motivwagen oder Fußgruppen per E-Mail an rosenmontagszug@
burgnarren-ulmen.de.
Wir unterstützen Motivwagen finanziell und Fußgruppen mit Wurfma-
terial.
Mit dabei sind dieses Jahr unsere Prinzessinnen Sandra I. und Melina I., 
die sich schon darauf freuen, mit euch zu feiern.

SV Fortuna Ulmen 1921 e.V.
Roland Hetterich zum  

Ehrenmitglied ernannt
Vorsitzender Holger Esper und Erwin Rauen besuch-
ten im Januar Roland Hetterich. Sie gratulierten nicht 
nur nachträglich zum 80. Geburtstag, den Roland im 

Dezember 2025 feierte, sondern überreichten ihm die Ernennungsur-
kunde zum Ehrenmitglied. Seit Jahrzehnten ist Roland im Sportverein 
aktiv, immer zur Stelle, wenn es um Einsätze für den Verein ging. Nicht 
nur für die Leichtathletikabteilung, die Schulen im Rahmen von Bun-
desjugendspielen usw., auch für den Gesamtverein war Roland immer 
gerne bereit zu helfen. Dieses außergewöhnliche Engagement wurde 
nun gewürdigt. „Ich bin sehr stolz und freue mich sehr über die Ernen-
nung zum Ehrenmitglied“, äußerte sich Roland nach der Übergabe.

Tennisclub Rot-Weiß Ulmen
Einladung zur  

Jahreshauptversammlung 2026
Der Vorstand des TC Ulmen lädt alle Mitglieder herz-
lich zur Jahreshauptversammlung 2026 ein.

Die Versammlung findet am Freitag, den 06.03.2026, um 19:00 Uhr 
im Clubhaus des TC Ulmen im Eifel-Maar-Park statt.
Tagesordnung:
1.	 Begrüßung
2.	 Geschäftsbericht des 1. Vorsitzenden

Karneval in Ulmen mit Prinzessin  
Sandra und Kinderprinzessin Melina

Unter dem Motto „Mit Narrenkappen um die Erden, die Welt soll bunt 
und närrisch werden!“ feiern die Burgnarren Ulmen die Session 2026.
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Uns bietet sich eine wunderbare Aussicht auf die Doppelgemeinde 
Senheim-Senhals, auf den Hafen mit Campingplatz, die Gemeinde 
Nehren und die weitläufige Moselschleife. Über gut ausgebaute Wein-
bergswege erreichen wir wieder unseren Ausgangspunkt. In gemütli-
cher Runde wollen wir bei Essen und Getränken unseren Wandertag 
ausklingen lassen.
Streckenlänge: 7 km leicht
Auskünfte: Werner Benz, Tel.: 02678 74501715834102

Gruppe „Der Weg zum Wunschgewicht“
Einladung

Unser Treffen findet einmal im Monat am dritten Donnerstag um 19:00 
Uhr im Gemeindehaus in Kelberg-Hünerbach, Im Dorf 12, statt. Das 
nächste Treffen ist nach Karneval am 19.2.26.
In der Gruppe sprechen wir alle über unsere Erfahrungen und unter-
stützen uns gegenseitig auf dem Weg zum Wunschgewicht. Laut Dr. 
Jürgen Birmanns ist jeder Zweite in Deutschland übergewichtig und 
wir können dem mit gesunder Ernährung gegensteuern. Unsere ärzt-
lich geprüfte Gesundheitsberaterin GGB Frau Elvira Bannach beant-
wortet Fragen zum Thema „Gesundes Abnehmen“ und wie wir unsere 
Vitalität erhalten können.
Der Heilpädagoge Christian Puhl leitet die Gruppe ehrenamtlich und 
spricht darüber, wie wichtig Bewegung für unsere Gesundheit ist.
Es sind noch einige Plätze frei. Gebt diese Infos bitte auch weiter! Die 
Teilnahme ist kostenlos und Ihr seid herzlich eingeladen.
Jeder ist willkommen.
Bei Interesse meldet Euch bitte unter WhatsApp oder unter der Tele-
fonnummer: 01590 8632 667

Gesprächskreis Fibromyalgie  
Daun der Deutschen Rheumaliga

Das Februar Treffen findet statt am 26.02.2025, 18.30 Uhr, 4. Oberge-
schoss, Krankenhaus in Daun.
Wir bieten Austausch, Hilfestellung und Verständnis von anderen 
Betroffenen.
Neue Mitglieder sind nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Absprache willkommen.
Informationen zu der Erkrankung und zu den Treffen bei
Inge Dorn 06592/980326
Roswitha Wagner 06592/9843945
Cornelia Bloss 0170 / 7277670
fibromyalgie-daun@rheuma-liga-rlp.de

3.	 Bericht der Kassiererin
4.	 Bericht der Kassenprüfer
5.	 Entlastung der Kassiererin
6.	 Entlastung des Vorstandes
7.	 Wahl der Kassenprüferinnen und Kassenprüfer
8.	 Wahl des Vorstandes
9.	 Verschiedenes
Beiträge zum Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ bitten wir vorab 
beim Vorstand einzureichen.
Der Vorstand freut sich über eine rege Teilnahme.

Carnevalverein Wollmerath

Seniorenverein Cochem-Zell e.V.
4. Wandergruppe

Die nächste Wanderung findet am Donnerstag, den 19.02.2026, 
statt.
Treffpunkt: 10:00 Uhr am Petershäuserhof (zwischen Lahr und Zils-
hausen).
Vom Petershäuserhof wandern wir am Dünnbach entlang bis zur 
Brücke über den Lützbach. Anschließend geht es weiter in Richtung 
Dommershausen. Nach einigen Kilometern erreichen wir die Aussichts-
plattform „Josefblick“, die einen schönen Blick ins Lützbachtal bietet. 
Über einen schmalen Pfad gelangen wir wieder an den Lützbach und 
erreichen unseren Ausgangspunkt. Nach der Wanderung geht es nach 
Zilshausen zum Gasthaus Brodam, wo wir den Wandertag bei gutem 
Essen und Getränken ausklingen lassen.
Der Rundweg ist ca. 12 km bei 300 HM. Anmeldung bis 15.02.2026 bei 
Wanderwart Edmund Häuser Tel. 0157 32 49 80 58 - 06542/22259

Wanderung der 2. Gruppe des  
Seniorenverein-Cochem-Zell

Die nächste monatliche Wanderung der zweiten Wandergruppe des 
Seniorenvereins findet am Mittwoch, dem 18.02.2026 statt. Wir treffen 
uns 10:00 Uhr am Restaurant Am Hafen in Senheim. Von hier geht es 
am Senheimer Hafen entlang moselaufwärts. Nach 2 km biegen wir in 
Wege ein, die durch die Weinberge bzw. durch Brachflächen führen.



Ulmen	 - 33 -	 Ausgabe 7/2026

Bündnis Sahra Wagenknecht
Vernunft für unser Land.
Gerechtigkeit für die Menschen.
Wir für Rheinland-Pfalz.
– Cochem-Zell –

Landesverband: www.rp.bsw-vg.de
E-Mail: info@rp.bsw-vg.de
für Sie im Landtag:
Andreas Hartenfels, andreas.hartenfels@abgeordneter.landtag.rlp.de
Ihr Ansprechpartner für den Landkreis Cochem-Zell:
Bernhard Keppelen, Klottten
E-Mail: bernhard_keppelen@t-online.de, Telefon: 0171 7179514
Ihre Ansprechpartner in den Verbandsgemeinden:
Birgit Theresa Koch, Zeller Land, E-Mail: birgittheresakoch@t-online.de
Gerda Skali, Cochem, E-Mail: skaligerda@gmail.com
Michael Beck, Kaisersesch und Ulmen, 
E-Mail: michael.beck@ikoneline@gmail.com
Unsere Socialmedia-Kanäle:
Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UChAIWsktJiz_Z2tdixsY14w
Facebook: https://www.facebook.com/bsw.rheinland.pfalz/
X: https://x.com/bsw_rlp
TikTok: https://www.tiktok.com/@bswrlp
Instagram: https://www.instagram.com/bswrlp/

CDU Cochem-Zell
Die Abgeordneten der CDU Cochem-Zell bieten Rat suchenden Bürge-
rinnen und Bürgern ihre Hilfe an. Sie erreichen die Abgeordneten unter 
folgenden Rufnummern:
MEHR-CDU, Geschäftsstelle Bullay ��������������������������������  06542 / 9614010
Mosel-Eifel-Hunsrück-Rhein
Lindenplatz 8, 56859 Bullay �������������������������������������������  info@mehr-cdu.com
Dr. Marlon Bröhr, MdB ������������������������������������������������������������  030 / 22773308
Mitglied des Deutschen Bundestages ����  marlon.broehr@bundestag.de
Jens Münster, MdL ������������������������������������������������������������������  06542 / 9614015
Mitglied des Rheinland-Pfälzischen
Landtages �����������������������������������������������������������������������  info@jens-muenster.de
Ralf Seekatz, MdEP ����������������������������������������������������������������  02663 / 968 0402
Mitglied des Europäischen Parlaments ����������� wahlkreis@ralf-seekatz.eu
Junge Union Cochem-Zell
Johannes Pötz����������������������������������������������� johannes.poetz1996@gmail.com
��������������������������������������������������������������������������������������������  www.ju-cochem-zell.de
Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft ������������������02678 / 391
Alfred Pantenburg
Frauen-Union-Cochem-Zell
Bettina Salzmann
�������������������������������������������������������������������������bettina.salzmann@mehr-cdu.com
Senioren Union Cochem-Zell
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0175 / 2516662
Karl-Heinz Beuren
��������������������������������������������������������������������������������������  info@senu-cochem-zell.de
��������������������������������������������������������������������������������������  www.senu-cochem-zell.de
CDU-Gemeindeverband Ulmen �������������������������������������������  0170 898 5727
Ulrich Laux �����������������������������������������������������������������������������������  uli-laux@gmx.de
CDU-Ortsverband Lutzerather Höhe
Thorsten Lescher ���������������������������������������������������������������������  t.lescher@web.de
CDU-Ortsverband Ulmen-Auderath
Jennifer Bober ������������������������������������������������������������������� jenny.bober@gmx.de

lädt zur Weinprobe „Wein und Schokolade“ ein
Die CDU Cochem-Zell lädt alle Weinliebhaber und Interessierte aus der 
Region herzlich zu einer besonderen Weinprobe unter dem Titel „Wein 
und Schokolade“ ein. Die Veranstaltung findet am Freitag, 27. Feb-
ruar, um 18:30 Uhr im Museum von Philipp’s Bistro in Ernst (Wein-
gartenstraße 91, 56814 Ernst) statt. Eine Mitgliedschaft in der CDU ist 
für die Teilnahme nicht erforderlich.
Im Mittelpunkt des Abends stehen sechs ausgewählte Weine von sechs 
Weingütern aus dem Kreis Cochem-Zell. Ergänzt wird die Verkostung 
durch eine große Auswahl an fein abgestimmten Schokoladen, die die 
unterschiedlichen Aromen der Weine auf besondere Weise hervorhe-
ben. Ziel der Veranstaltung ist es, die Vielfalt und Qualität der heimi-
schen Moselweine in entspannter Atmosphäre erlebbar zu machen 
und zugleich Raum für Begegnung und Austausch zu bieten.
Fachkundig moderiert wird die Weinprobe von Weinberaterin Janine 
Reichert, die die Teilnehmenden mit Hintergrundwissen und Genuss-
kompetenz durch den Abend begleitet. Ein Begrüßungssekt, verschie-
dene Dips mit Brot sowie ein deftiges Abendessen sorgen zusätzlich 
für das leibliche Wohl und runden das kulinarische Angebot ab.
„Unser Kreis Cochem-Zell steht für hervorragenden Wein und echte 
Lebensqualität. Mit dieser Weinprobe möchten wir genau das erlebbar 

PARTEIEN

Alternative für Deutschland
Wir sind Liberale und Konservative.

Wir sind freie Bürger unseres Landes.
Wir sind überzeugte Demokraten.
Wir sind gerne Ihre Ansprechpartner.
Jörg Zirwes, Blankenrath
Mitglied des Deutschen Bundestages
Kreisvorsitzender der AfD Cochem-Zell
Mitglied der AfD-Fraktion im Kreistag Cochem-Zell
Fraktionsvorsitzender der AfD im Gemeinderat der Ortsgemeinde 
Blankenrath
E-Mail: joerg.zirwes@bundestag.de, Mobil: 0175/8081293
Wilfried Korte, Reidenhausen
Stellv. Kreisvorsitzender der AfD Cochem-Zell
Stellv. Fraktionsvorsitzender der AfD im Kreistag Cochem-Zell
E-Mail: wilfried.korte@afd-cochem-zell.de, Telefon: 06545-910071
Andreas Goi, Illerich
Schriftführer der AfD Cochem-Zell
Fraktionsvorsitzender AfD im Kreistag Cochem-Zell
E-Mail: andreas.goi@afd-cochem-zell.de, Mobil: 0160/96060797
Ralf Kelch, Grenderich
Stellv. Fraktionsvorsitzender der AfD im Kreistag Cochem-Zell
Fraktionsvorsitzender der AfD im Verbandsgemeinderat Zell
E-Mail: ralf.kelch@afd-cochem-zell.de, Mobil: 0162/9741111
AfD Landesgeschäftsstelle Rheinland-Pfalz
Budenheimer Weg 67, 55292 Heidesheim, Tel.: +49 6131-48 94 030
E-Mail: info@alternative-rlp.de
Folgen Sie uns auf: www.afd-cochem-zell.de,
www.alternative-rlp.de oder auf Facebook unter:
www.facebook.com/AfD-Kreisverband-Cochem-Zell
www.facebook.com/afdrheinlandpfalz
Unser Ansprechpartner in der Landtagsfraktion RLP
Dr. Jan Bollinger, MdL
AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz
Kaiser-Friedrich-Straße 3, 55116 Mainz, Telefon: 06131-2083720
E-Mail: jan.bollinger@afd.landtag.rlp.de

Bündnis 90/Die Grünen
Grüne Cochem-Zell
Facebook: Grüne Cochem-Zell
Instagram: gruene_cochemzell

Homepage: www.gruene-cochemzell.de
Vorstand
Sprecherin: Yvonne Treis, Tel: 015151501558, 
Mail: yvonne.treis@gruene-cochemzell.de
Sprecher: Christian Ott, Tel: 0174231364, 
Mail: christian.ott@gruene-cochemzell.de
Schatzmeisterin: Veronika Rohn, Cochem
email: Kv-cochemzell@gruene-rlp.de
KT Fraktion:
Burkhard Karrenbrock, Bullay, 0175-1977726
Joscha Pullich, Leienkaul, 0163-6798535
VG-Rat Kaisersesch
Thiemo Metzroth, Düngenheim, 02653-9169292
Martina Darscheid, Urmersbach, 0162-9258624
Joscha Pullich, Leienkaul, 0163-6798535
Vg-Rat Cochem
Peter Laser Krötz, Ediger-Eller, 0175-5003486
Heinz Bremm, Cochem, 0160-7618968
Stadtrat Cochem
Heinz Bremm, 0160-7618968
Landtagsabgeordnete:
Jutta Blatzheim-Roegler
Kaiser-Friedrich-Str. 3, 55116 Mainz, 06131-2083140
Bundestagsabgeordneter:
Julian Joswig, Tel. 03022770892, julian.joswig@bundestag.de
Landesverband:
Frauenlobstr. 59 – 61, 55118 Mainz, Tel. 06131-89243-0
Grüne Jugend Koblenz-Mittelrhein
Hohenzollernstr. 137
56068 Koblenz
E-Mail: leni.walmroth@gj-rlp.de Tel: 017621453285, 
Instag: leni.walmroth
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E-Mail: info@spd-cochem-zell.de
Website: www. spd-cochem-zell.de
JUSOS - Die Jungsozialisten
Robin Haber, E-Mail: rhaber@gmx.net
AG 60 plus: Gerd Gansen�������������������������������������������������������Tel: 02653 / 3427
E-Mail: elgansen@t-online.de
SGK:  Peter Mayer���������������������������������������������������������������� Tel: 02672/9129002
E-Mail: mosel-mayer@outlook.de
SPD Fraktionsvorsitzender im Kreistag
Bernd Schuwerack, Email: schuwerack.cochem@t-online.de
SPD Ortsverein Vulkaneifel Website: www.spd-vulkaneifel.de

Lesung „Eine Kindheit in der Eifel“ mit Inge Arenz – 
Benedikt Oster, MdL, lädt nach Binningen ein

Der Landtagsabgeordnete Benedikt Oster, lädt gemeinsam mit der 
Autorin Inge Arenz herzlich zu einer Lesung unter dem Titel „Eine 
Kindheit in der Eifel“ ein. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 
22.02.2026, um 14:00 Uhr in der Rosenthalhalle in Binningen statt. 
Der Eintritt ist frei. Inge Arenz erzählt in persönlichen, oft humorvollen 
Anekdoten von ihrer Kindheit in den 1950er- und 1960er-Jahren in der 
Eifel. Ihre Geschichten zeichnen ein lebendiges, ehrliches und nahba-
res Bild des damaligen Dorflebens und wecken Erinnerungen an eine 
Zeit, die viele Menschen aus der Region noch gut kennen.
Begleitet wird die Lesung von Kaffee und Kuchen, sodass Raum für 
Gespräche und einen gemütlichen Nachmittag bleibt.
„Die Geschichten von Inge Arenz zeigen eindrucksvoll, wie prägend 
das Aufwachsen in der Eifel war – mit all seinen Herausforderungen, 
aber auch mit viel Wärme und Gemeinschaft. Ich freue mich sehr auf 
diesen besonderen Nachmittag in Binningen“, so Benedikt Oster.
Um besser planen zu können, wird um Anmeldung gebeten unter 
buero@benedikt-oster.de oder telefonisch unter 02671 / 603838.

SPD Vulkaneifel
Ortsverein SPD Vulkaneifel Ulmen

www.spd-vulkaneifel.de
Ihre Ansprechpartner in der Verbandsgemeinde 
Ulmen:

Bernhard Rodenkirch, Fraktionsvorsitzender ������������������������Tel. 02677 639
Frank Steimers, stv. Fraktionsvorsitzender ����������������������Tel. 02676 951164
Marita Benz ������������������������������������������������������������������������������������� Tel. 02677 1571
Edwin Scheid �����������������������������������������������������������������������������Tel. 0171 7072726
Holger Esper �������������������������������������������������������������������������������Tel. 02676 951462
Lothar Friedrich, Mitglied Vorstand SPD ���������������������������������Tel. 02676 373
Ihre Ansprechpartner im Stadtrat Ulmen:
Holger Esper, Fraktionsvorsitzender ����������������������������������Tel. 02676 951462
Stefan Hemmler ���������������������������������������������������������������������Tel. 02676 9511940
Dr. Alois Pitzen ������������������������������������������������������������������������Tel. 02676 9526766

WÄHLERGRUPPEN
Bürger für Ulmen e.V.

Die Wählergruppe Bürger für Ulmen e.V. (BFU e.V.) ist für alle Ulmener 
Bürgerinnen und Bürger jederzeit Ansprechstelle bei Fragen, Kritik und 
Anregungen zur Kommunalpolitik.
Ihre Ansprechpartner sind:
Michael Mais, Beigeordneter / Vorsitzender Tel. 8336
Gregor Mainzer, Fraktionsvorsitzender, Tel 0160/7401740
Silvia Dietzen, Stadtratsmitglied, Tel. 951730
Manfred Dietzen, Stadtratsmitglied, Tel. 1472
Silke Perling, Stadtratsmitglied, Tel. 0175/1811274
Hubert Willems, Stadtratsmitglied, Tel. 1373
Machen Sie bitte von unserem Angebot regen Gebrauch! Besuchen Sie 
auch unsere „Offenen Fraktionssitzungen“. Die Termine werden im Vul-
kanecho veröffentlicht.

Freie Wählergruppe Büchel e.V.
www.fwg-buechel.de
Die Freie Wählergruppe Büchel e.V. will für alle 
Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Büchel und 
der Verbandsgemeinde Ulmen Ansprechpartner 

für Fragen und Anregungen, aber auch Kritik, zur Gestaltung der Kom-
munalpolitik sein.
Ihre Ansprechpartner In den Räten sind:
Für Themen zur Verbandsgemeinde Ulmen:
Manfred Nehren, Herbert Benz, Arno Zillgen, Markus Radermacher und 
Tino Pfitzner

machen: gute Gespräche, regionale Produkte und eine angenehme, 
offene Stimmung“, betont der Cochem-Zeller Landtagsabgeordnete 
und Kreisvorsitzende der CDU Cochem-Zell Jens Münster. „Uns ist wich-
tig, dass sich alle Menschen willkommen fühlen.“
Die Eigenbeteiligung für die Veranstaltung beträgt 30 € pro Person. 
Anmeldungen bitte per E-Mail an info@mehr-cdu.com oder per Telefon 
an 06542 9614010.

Die Linke
Für Sie im Bundestag:

Katrin Werner, Tel.: 0651 - 1459225,
katrin.werner@wk.bundestag.de, www.katrinwerner.de
Alexander Ulrich, alexander.ulrich@bundestag.de,
www.mdb-alexander-ulrich.de
DIE LINKE. im Internet:
DIE LINKE. Cochem-Zell: www.dielinke-coc.de
DIE LINKE. Rheinland-Pfalz: www.dielinke-rhlp.de
DIE LINKE. Bund: www.die-linke.de
DIE LINKE. im Bundestag: www.linksfraktion.de

linksjugend
Linksjugend [‚solid]

Du möchtest für Deine demokratischen und sozialen Rechte kämpfen 
und suchst Mitstreiter? Dann komm zu uns!
Kontakt: aktiv@co-zell.linksjugend-solid-rlp.de
Die Linksjugend [‚solid] im WWW:
http://koblenz.linksjugend-solid-rlp.de
www.linksjugend-solid-rlp.de, www.linksjugend-solid.de

FDP - Cochem-Zell
Homepage: www.fdp-cochem-zell.de
Facebook: @fdp.cochem.zell

Instagram: @fdp_cochem_zell
Sie haben Fragen oder Anregungen? Sie suchen Rat oder möchten mit-
gestalten? Ihre Ansprechpartner der FDP sind:
JÜRGEN HOFFMANN
FDP-Kreisvorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Kreistag
Zum Hochwald 6, 56865 Blankenrath
E-Mail: juergen.hoffmann@fdp-cochem-zell.de
Homepage: www.hoffmann-juergen.eu
Facebook: @juergenhoffmann7678
Instagram: @juergenhoffmann7678
MARCO WEBER, MdL
Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion, Vorsit-
zender des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten
Wahlkreisbüro: Im Langebaar 25, 54587 Lissendorf
Tel.: 0176 / 64031960, E-Mail: marco.weber@fdp.landtag.rlp.de
Homepage: www.marcoweber-eifel.de

Junge Liberale
Cochem-Zell-Vulkaneifel

Die JuLis sind Deutschlands liberale Jugendorganisation, die anpacken 
und etwas bewegen wollen.
Vorsitzender: Noah Wand
E-Mail: wand@julis.de, Homepage: www.julisrlp.de
Facebook: @julis.cochemzellvulkaneifel
Instagram: @JuLis_COC_Eifel

 

SPD Kreisverband Cochem-Zell
Die Abgeordneten

Wir sind für Sie da! Ob Sie einen Rat suchen oder das 
politische Gespräch, ob Sie Sorgen haben oder mit-
gestalten wollen:

Mitglied des Landtages
Benedikt Oster������������������������������������������������������������������������Tel: 02671-603838
E-Mail: buero@benedikt-oster.de
Heike Raab: Staatssekretärin und Bevollmächtigte im Bund und für 
Europa, Medien und Digitales
E-Mail: cochem@heike-raab.de, Website: www.heike-raab.de

Arbeitsgemeinschaften / Ortsvereine:
SPD Kreisverband Cochem-Zell
��������������������������������������������������������������������������������������������������������Tel: 02671-603837
Ravenéstr. 24, 56812 Cochem
E-Mail: info@spd-cochem-zell.de
Website: www.spd-cochem-zell.de
Der Vorsitzende: Benedikt Oster
Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz�������������������������Tel: 02671-603838
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Zukunftsprojekte suchen Macher: 
 Energiewende in der VG Cochem.

Wir suchen zum 01. April 2026 für 
unseren Fachbereich Infrastruktur 
und Klimaschutz eine engagierte 
Verstärkung in Vollzeit (39 Wochen-

stunden):

Projektmanager (m/w/d) Energie & Energiewende
Die Verbandsgemeinde Cochem bietet Ihnen nicht nur einen sicheren 
Arbeitsplatz in einer einzigartigen Naturlandschaft, sondern auch ein 
abwechslungsreiches Aufgabengebiet. Hier koordinieren Sie die nach-
haltige Entwicklung unserer Region und wirken aktiv an der Umset-
zung lokaler Klimaschutzmaßnahmen mit.
Ihr Aufgabenbereich:
•	 Energetische Analyse und Controlling der Liegenschaften sowie 

die Konzeption und Realisierung von Effizienzmaßnahmen zur 
Anlagenoptimierung

•	 Fachliche Beratung und Begleitung der Stadt Cochem sowie der 
Ortsgemeinden bei kommunalen oder externen Projektvorhaben

•	 Ganzheitliche Steuerung von Energieprojekten der Verbandsge-
meinde – von der Planung bis zur Realisierung

•	 Strategisches Fördermittelmanagement: Identifikation, Beantra-
gung und administrative Abwicklung von Förderprogrammen

•	 Kommunale Wärmeplanung: Umsetzung der Bundes- und Landes-
vorgaben zur Wärmeplanung im Verbandsgemeindegebiet

Ihr Profil:
•	 Ein abgeschlossenes Studium als Dipl.-Ing. (FH)/Bachelor aus den 

Bereichen Versorgungstechnik, Heizung-Lüftung-Klima-Sani-
tär, Elektro, Architektur, Geographie, Bauingenieurwesen oder 
Umwelttechnik, alternativ Techniker/in oder Meister/in mit Berufs-
erfahrung im „Energiemanagement“

•	 Konzeptionelles Arbeiten, Kenntnisse im Projektmanagement, 
Organisationstalent

•	 Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Engagement und Fle-
xibilität

•	 Selbständiges Arbeiten sowie dienstleistungsorientierte Arbeits-
einstellung

•	 Kompetenter Umgang mit den gängigen Office-Anwenderpro-
grammen und fachspezifischen IT-Anwendungen

Wir bieten Ihnen:
•	 Einen attraktiven und verantwortungsvollen Arbeitsplatz in einer 

modernen Verwaltung verbunden mit der Möglichkeit zur persön-
lichen Weiterentwicklung

•	 Eine unbefristete Anstellung nach TVöD bis Entgeltgruppe 10 (je 
nach Qualifikation) inklusive Jahressonderzahlung und betriebli-
cher Altersvorsorge

•	 Flexibilität durch Homeoffice-Möglichkeiten im Rahmen des 
Dienstbetriebs

•	 Umfangreiche Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten
•	 Mobilitätsförderung durch Jobticket

Für Themen zur Ortsgemeinde Büchel
Ulrich Pauly, Markus Radermacher, Tino Pfitzner, Arno Zillgen, Andreas Höhl
Nutzen Sie das Kontaktformular auf unserer Homepage oder sprechen 
Sie uns persönlich an.

FWG Cochem-Zell e.V.
www.fwg-cochem-zell.de
Für Fragen, Ideen und Anregungen stehen folgende 
Vertreter im Kreistag jederzeit als Ansprechpartner 
zur Verfügung:
Kreistag

3. Beigeordneter: Siegfried Niederelz, Tel. 0171 4637 648
Fraktionsvorsitzender: Albert Jung, Tel. 0173 3443 639
Stellv. Fraktionsvorsitzende: Tanja Schmidt, Tel. 0151 1415 9998
Mathias Müller, Tel. 0171 4479 338
Franz-Josef Bleser, Tel. 0160 5636 460
Berthold Schäfer, Tel. 0171 6836 361
Andreas Manderscheid, Tel. 0170 2881 968

Freie Wählergruppe der  
Verbandsgemeinde Ulmen e.V.

Ihre Ansprechpartner im Verbandsgemeinde-
rat Ulmen
Fraktionsvorsitzender: 

Rudolf Schneiders, Alflen, 02678 - 265
stv. Fraktionsvorsitzender: Michael Mais, Ulmen, 02676 - 8336
Berthold Schäfer, Alflen, 02678 - 9539838
Mirjam Traßer, Lutzerath, 02677 - 951346
Sebastian Hammes, Lutzerath, sebastian_hammes@hotmail.de
Ihre Fragen, Anregungen oder auch Kritik, an E-Mail: 
fwg-vgulmen@freenet.de

AUSSCHREIBUNGEN
anderer  Behörden
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•	 Betriebliches Gesundheitsmanagement (u.a. kostenfreie 
Schwimmbadnutzung)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte richten Sie diese mit den übli-
chen Unterlagen bis zum 13.03.2026 an die Verbandsgemeindever-
waltung Cochem
Personalbüro
Ravenéstr. 61
56812 Cochem.
Für nähere Informationen steht Ihnen Frau Fuchs, Tel. 02671/608-122,
E-Mail: bewerbung@vgcochem.de gerne zur Verfügung.
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen nur als Kopie (ohne Map-
pen) ein, da eine Rücksendung nicht erfolgt. Eine datenschutzrechtli-
che Vernichtung nach Abschluss des Verfahrens wird garantiert.
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß 
der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) können Sie auf unserer 
Homepage www.vgcochem.de unter der Rubrik Rathaus/Bürgerser-
vice/Datenschutz einsehen.

Anzeige

ambulant Eifel - Pflegeteam Tanja Kracht
Ihre ambulante Pflege im Landkreis Vulkaneifel
...............................................Telefon 02692/26899100 oder 0160/93258149

Alflen (Vertretung vom 02.03.2026 bis 08.03.2026) 
Bad Bertrich 
Peterskaul (Vertretung vom 02.03.2026 bis 08.03.2026) 
Ulmen

Bewerben Sie sich mit folgenden Angaben unter:
✔  Name, Vorname
✔  Geburtsdatum
✔  Straße, Hausnummer 
✔  Postleitzahl, Ort 
✔  Telefon (Festnetz und Mobil)

✔  E-Mail-Adresse 

Füllen Sie einfach und bequem das Bewerbungsformular 
auf unserer Homepage aus: www.wittich.de/bewerbung
schicken uns eine E-Mail: vertrieb@wittich-foehren.de
oder rufen Sie uns an: Telefon 06502 9147800

per WhatsApp0170/2337414

Sie verteilen in Ihrem Bezirk jeden Freitag die Zeitungen.

Wir stellen Sie ein als
Zeitungszusteller (m/w/d)

im Rahmen eines Minijobs.

Wir suchen zuverlässige Schüler, Rentner, Hausfrauen oder 
Berufstätige für nachfolgende(n) Bezirk(e):

ALFLEN · Schulstr. 31 · Tel. 02678/1240

Imbissverleih

Angebote gültig von Fr., 13.02. bis einschl. Do., 26.02.2026
Aus eigener Schlachtung und Herstellung:

Holländerbraten 1 kg EUR 8,99

Country-Schnitzel 1 kg EUR 8,99

Delfter Rahmpfanne 1 kg EUR 7,99

Rindermettwürstchen 1 kg EUR 8,99

Fleischkäseaufschnitt 

Fein, Pizza u. Zwiebel  1 kg EUR 8,99

JOBS 
IN IHRER REGION

Ansprechpartner: Melanie Wagner  
Sachgebiet Personal Kindertagesstätten | Tel.: 02653 9996-109

Der Kindergartenzweckverband in Kaifenheim  
stellt zum 01.03.2026 oder zu  

einem späteren Zeitpunkt einen   

Erzieher (m/w/d)

mit 39,0 Wochenstunden zunächst  
befristet bis zum 31.12.2027 ein.

Interesse?  
Weitere Informationen finden Sie  
unter: www.kaisersesch.de/bewerbung

Hier finden Sie ...
einen Job mit Aussicht auf Heimat.
jobs-regional.de

Schwarzwälder Last Minute Spar Tage 
Statt € 375,--a Person,                                            

bezahlen Sie nur € 333,00 a Person                                                                        
im Doppelzimmer mit DU / WC / TV und Balkon 

 Vom 01.02.2026   bis  15.03.2026 
            5 x Übernachtung mit Frühstück 

3  x Halbpension mit Menüwahl 
1x verwöhnen wir Sie mit einem Schwarzwälder 

Spezialitäten Vesper und Kirschwässerle. 
 Zuzüglich der Schwarzwälder Gästekarte am Tag a € 2,00 ! 

Mit der Gästekarte können Sie kostenlos mit dem Bus  
 und der Bahn im gesamten Schwarzwald fahren !!! 

Gasthof-Pension ALTE POST 
Am Kurpark 56 

72178 Waldachtal- Lützenhardt  
  Tel. 07443 / 8167 

pensionaltepost@t-online.de 
www.alte-post-waldachtal.de 

 

Beilagen-Service 
KontaKt: beilagen@wittich-foehren.de
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Geänderte Öffnungszeiten der Kreisverwaltung Cochem-Zell 

Die Büros der Kreisverwaltung Cochem-
Zell sind an Weiberdonnerstag, 
12.02.2026 ab 12:00 Uhr, geschlossen. 

Am Freitag, 13.02.2026, gelten die ge-
wohnten Öffnungszeiten.

Zudem ist die Verwaltung an Rosenmon-
tag, 16.02.2026, und an Veilchendienstag, 
17.02.2026, ganztägig geschlossen.

Durch die gemeinsame Zulassungsstelle 
ist es jedoch möglich, bei einer anderen 
IKZ-zugehörigen Kreisverwaltung oder 
deren Außenstelle einen Termin zu verein-
baren.

Termine können über 
das Bürgerportal (www.
ikzportal.de) online ver-
einbart werden. Das 

115-Servicecenter EMH ist während der 
Schließtage wie gewohnt von 08:00 Uhr – 
18:00 Uhr telefonisch erreichbar.

Ab Aschermittwoch, 18.02.2026, gelten 
wieder die gewohnten Öffnungszeiten. 

Die Kreisverwaltung bittet um Verständnis 
und Beachtung.

Sicherstellung der Notfallversorgung im Landkreis: Landrätin Anke Beilstein drängt weiter 
auf Ausbau der nächtlichen Luftrettung

Bild: ollo von Getty Images Signature via Can-
va.com

Landrätin Anke Beilstein hält an ihrer seit 
Sommer 2024 an Innenminister Ebling 
adressierten Forderung nach einem Aus-
bau der nächtlichen Flugrettung fest. „Die 
Verstärkung mit solchen Instrumenten der 
Notfallrettung brauchen wir vor allem im 
ländlichen Raum und nicht in Ballungs-
zentren, wo ohnehin ein dichtes Kranken-
hausnetz und kurze Wege gegeben sind.“ 
Diese Sichtweise teilen auch die drei We-
sterwälder Landräte Dr. Enders, Haller-
bach und Schwickert, die ebenfalls auf die 
langen Wege im ländlichen Raum hinwei-
sen und vergleichbare Forderungen stel-
len.

In ihrem dritten Schreiben vom 22. Januar 
fordert Landrätin Beilstein Innenminister 

Ebling daher erneut auf, den 
Einsatz eines zusätzlichen 
nachttauglichen Rettungs-
hubschraubers im nörd-
lichen Rheinland-Pfalz zügig 
voranzubringen.
Durch vermehrte Klinik-
schließungen – insbeson-
dere im nördlichen Rhein-
land-Pfalz – hat sich die 
Versorgungslandschaft in 
den letzten Jahren deutlich 
ausgedünnt. Die daraus re-
sultierenden längeren Wege 
zu Klinikstandorten stellen 
vor allem den ländlichen 

Raum vor erhebliche Herausforderungen.

Der verstärkte Einsatz nachttauglicher 
Rettungshubschrauber ist ein Ansatz, die-
ser Entwicklung zu begegnen. Gerade in 
lebensbedrohlichen Situationen kann so 
die zeitnahe medizinische Notfallversor-
gung spürbar verbessert werden. 

Entscheidend ist dabei eine Stationierung 
an Standorten, von denen aus der tat-
sächliche Bedarf bestmöglich abgedeckt 
werden kann und die Patientenversor-
gung nicht durch unnötig lange Anflug-
wege verzögert wird. 

Dass dieser Ansatz tragfähig ist, zeigt 
unter anderem die bereits erfolgte Aus-
weitung der Einsatzzeiten eines in Mainz 
stationierten Rettungshubschraubers im 
vergangenen Jahr. 

„Die Tatsache, dass am Standort Mainz 
jetzt ein 24/7-Rettungshubschrauber im 
Einsatz ist, bestätigt meine Ausführungen, 
dass infolge der vielfachen Krankenhaus-
schließungen im Land eine Nachsteue-
rung im Rettungswesen erforderlich ist. 
Die Stationierung in Mainz lässt aber 
befürchten, dass erneut der Norden des 
Landes das Nachsehen hat“, so Landrätin 
Anke Beilstein.  

Gleiche Chancen in ländlichen Regionen
Für die Kreisverwaltung und die Landrätin 
steht fest, dass die Notfallversorgung mit 
der Entwicklung der Krankenhausstruktur 
Schritt halten muss. Wenn wohnortnahe 
Klinikangebote wegfallen, müssen Ret-
tungsstrukturen so angepasst werden, 
dass Menschen im ländlichen Raum 
weiterhin die gleiche Chance auf schnel-
le Hilfe haben wie in dichter besiedelten 
Regionen. Das Hinwirken auf  die Wei-
terentwicklung der Luftrettung ist dabei 
ein zentraler Baustein der umfassenden 
Bemühungen von Kreisverwaltung und 
Landrätin, die medizinische Versorgung 
unter zunehmend schwierigen Rahmen-
bedingungen verlässlich zu sichern.

„Die veränderte Krankenhauslandschaft 
ist Realität, aber Menschen im ländlichen 
Raum dürfen im Notfall keinen Zeitnach-
teil haben. Deshalb setzen wir uns mit 
Nachdruck für angepasste Strukturen in 
der Notfallversorgung ein und erwarten 
hier klare und zeitnahe Entscheidungen 
des Landes“, so Landrätin Anke Beilstein.
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Hausmeister
(m/w/d)

Jetzt bis zum 17.02.2026 bewerben!

Vergütung nach

EG 7 TVöD

WIR SUCHEN SIE!

AN DER BERUFSBILDENDEN SCHULE COCHEM

Vollzeitbeschäftigung

(46 Stunden/Woche)

unbefristete

Beschäftigung

Die Kreisverwaltung Cochem-Zell sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
engagierten Schulhausmeister (m/w/d) für die Berufsbildende Schule in
Cochem. Mit Ihrem handwerklichen Geschick und Ihrer Tatkraft sorgen Sie für
einen reibungslosen Betriebsablauf und halten das Gebäude sowie die
Außenanlagen in einem gepflegten Zustand. Werden Sie Teil unseres Teams
und tragen dazu bei, dass unsere Schule für Lernende und Lehrende stets eine
funktionierende und einladende Umgebung bietet.

www.cochem-zell.de/stellenausschreibungen

Hanna Schneiders I 02671/61-752 personalverwaltung@cochem-zell.de

Mitarbeiter
(m/w/d)

Jetzt bis zum 02.03.2026 bewerben!

Vergütung nach

EG 6 TVöD

WIR SUCHEN SIE!

IN VERSCHIEDENEN BEREICHEN DER VERWALTUNG

Teil- bzw.

Vollzeitbeschäftigung

(mind. 19,5 Stunden/Woche)

unbefristete

Beschäftigung

Die Kreisverwaltung Cochem-Zell sucht engagierte Persönlichkeiten für den
Einsatz im Bereich des Bürgerbüros sowie im Bereich der Bildungs- und
Teilhabeförderung (BuT). Diese Tätigkeiten sind geprägt von direktem Kontakt
mit Bürgerinnen und Bürgern und leisten einen wichtigen Beitrag zu einer
bürgerfreundlichen und serviceorientierten Verwaltung. Werden Sie Teil
unseres Teams und gestalten damit die tägliche Arbeit einer leistungsstarken
Verwaltung mit.

www.cochem-zell.de/stellenausschreibungen

Hanna Schneiders I 02671/61-752 personalverwaltung@cochem-zell.de
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DAS NEUE 
IKZ BÜRGERPORTAL

Ob Antrag, Termin oder Information – im IKZ Bürgerportal
finden Sie die digitalen Verwaltungsleistungen der Region
gebündelt an einem Ort.  

Jetzt informieren:
www.ikz-portal.de

Mit dem neuen IKZ Bürgerportal haben die Landkreise Bernkastel-Wittlich, Cochem-Zell,
Vulkaneifel und der Eifelkreis Bitburg-Prüm eine gemeinsame digitale Anlaufstelle geschaffen.
Seit dem 14. November 2025 sind dort erstmals die Online-Dienste aller vier Landkreise, ihrer
Verbandsgemeinden und Städte auf einer zentralen Plattform gebündelt verfügbar.

Ziel des Portals ist es, den Zugang zu Verwaltungsleistungen deutlich zu vereinfachen.
Bürgerinnen und Bürger müssen künftig nicht mehr wissen, welche Verwaltungsebene für ihr
Anliegen zuständig ist. Über eine zentrale Startseite werden sie gezielt zu den passenden
Leistungen geführt – unabhängig davon, ob es sich um ein Anliegen des Landkreises, der
Verbandsgemeinde oder einer Stadt handelt. Das IKZ Bürgerportal ist übersichtlich aufgebaut,
leicht verständlich und rund um die Uhr erreichbar.

Das IKZ Bürgerportal wurde entwickelt, um Verwaltungsangelegenheiten
verständlicher und bürgerfreundlicher zu gestalten. Statt verschiedene Internetseiten
durchsuchen zu müssen, finden Bürgerinnen und Bürger alle relevanten Informationen und
Dienstleistungen zentral an einem Ort.
Über eine Suchfunktion können gezielt Stichworte wie „Elterngeld“, „Fahrzeug
anmelden“ oder „Wohngeld“ eingegeben werden. Zusätzlich besteht die
Möglichkeit, den eigenen Wohnort auszuwählen. Das Portal zeigt daraufhin
automatisch die passenden Leistungen sowie die zuständigen Stellen an. 
Alternativ können die Angebote thematisch durchsucht werden,
beispielsweise nach Lebenslagen oder Aufgabenbereichen.
Auf diese Weise werden Nutzerinnen und Nutzer Schritt für
Schritt zum gewünschten Service geführt.

Digital erreichbar.GEMEINSAM.

Den richtigen Service finden.GEMEINSAM.

ALLE ONLINE-DIENSTE AN EINEM ORT
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MEDIZINSTIPENDIUM
2026/2027
des Landkreises Cochem-Zell

Mit freundlicher Unterstützung von:Mit freundlicher Unterstützung von:

Medizinstipendium:
Studiere deutschsprachig Medizin an der
renommierten Universität Pécs in Ungarn. 
Ein N. C. ist dabei nicht das
ausschlaggebende Kriterium.

Vergabe von Stipendien:
Erhalte ein Stipendium des Landkreises in
Höhe von 10.000 € pro Jahr (jährlicher
Eigenanteil: 5.000 €).

Bewerbungszeitraum:
Sichere dir bis zum 31.05.2026 eines der zwei
Stipendien beim Landkreis Cochem-Zell
(gesundheitsversorgung@cochem-zell.de).
Registriere dich bis zum 30.06.2026 an der
Universität Pécs.
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        Wir bieten: 
nicht zurückzahlbares Stipendium  für  Humanmedizin an der renommierten, deutschsprachigen 

         Universität in Pécs in Ungarn
Förderdauer maximal  12 Semester
Professionelle Begleitung durch den erfahrenen Studienplatzberater Michael Kutsch (E-Mail:
info@studienplatzberatung-medizin.de, https://studienplatzberatung-medizin.de/)

        Wir fordern: 
Nachweis der Approbation
Facharztausbildung zum Allgemeinmediziner oder in einem anderen unterversorgten Bereich
Verpflichtende Niederlassung im Landkreis Cochem-Zell  für mindestens 5 Jahre 

         Interessierte können folgende Bewerbungsunterlagen bis zum 31.05.2026 einreichen:
Abiturzeugnis; sofern noch nicht vorhanden, die letzten drei Halbjahreszeugnisse
Motivationsschreiben von max. 2 Seiten (Inhalt z.B.: Warum und seit wann möchtest du Humanmedizin
studieren? Was hast du für den Studienwunsch Humanmedizin bislang unternommen? Welche
Verbindungen hast du zum Landkreis Cochem-Zell? Wie schätzt du selbst dein Lernverhalten ein?)
Tabellarischer Lebenslauf mit Bewerbungsfoto
Sofern vorhanden: Nachweise über Tätigkeit im Gesundheitswesen nach dem Gymnasium (z.B.: Praktika
im Pflegebereich), abgeschlossene Ausbildung im medizinischen Bereich (z.B.: Krankenpfleger/in oder
Rettungssanitäter/in), ein Studium im Naturwissenschaftlichen Bereich, ein Freiwilliges Soziales Jahr im
Gesundheitswesen

         Das spricht für ein Studium an der ungarischen Universität Pécs:
Moderne universitäre Ausstattung, Kleingruppen-Präparierkurse an echten Leichen in der Anatomie 

         (kein digitaler Präparierkurs)
Präsenzunterricht und keine Physikums-Querschnittsprüfung nach zwei Jahren, stattdessen einzelne
(häufig mündliche) fachbezogene Prüfungen, durch die das Physikum in der gleichen Zeit

         erreicht werden kann
Starker Zusammenhalt unter den vielen deutschsprachigen Studierenden (über 700 aktive deutsche
Medizinstudierende)
Einfache Anreise durch kostengünstige Direktverbindungen ab dem Flughafen Budapest (Fahrtzeit 

         vom Flughafen Budapest nach Pécs ca. 2:45 Stunden, Autobahn oder Zug)
Leben in einer schönen, kleinen europäischen Kulturhauptstadt mit mediterranem Klima, mit vielen  
Restaurants, Sportmöglichkeiten und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten jeglicher Art
Jederzeit erreichbares, deutschsprachiges Studierendensekretariat für alle Fragen des studentischen
Lebens
Entspannter Wohnungsmarkt mit vollmöblierten, modern ausgestatteten Wohnungen zu günstigen
Preisen
Auslandserfahrungen innerhalb eines starken gemeinschaftlichen Verbundes unter den vielen 

         deutschen Medizinstudierenden vor Ort
Hinweis: Die Vergabe der Medizinstipendien erfolgt vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden
Haushaltsmittel 

        Bei Fragen stehen folgende Ansprechpartner zu Verfügung:

Herr Michael Kutsch (Studienplatzberatung Medizin): Telefon: 0173-7404054,
          E-Mail: info@studienplatzberatung-medizin.de, Webseite: https://studienplatzberatung-medizin.de/

Frau Julia Müller (Kreiswerke Cochem-Zell, Eigenbetrieb Wirtschaft & Innovation): Telefon 02671/61-696, 
         E-Mail: gesundheitsversorgung@cochem-zell.de
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      NACHRUF

Der Landkreis Cochem-Zell trauert um 

Herrn Bürgermeister a. D. Hans-Werner Ehrlich,

der am 01. Februar 2026 im Alter von 79 Jahren verstorben ist.

Hans-Werner Ehrlich gehörte über mehrere Jahre dem Kreistag des Landkreises Cochem-Zell an. Weiterhin war er in verschie-
denen Ausschüssen des Landkreises als Mitglied oder stellvertretendes Mitglied tätig. 

Während seiner kommunalpolitischen Tätigkeit hat sich der Verstorbene mit großem Engagement für die Belange der Bevöl-
kerung eingesetzt und viele Beschlüsse mit gefasst, die auch zukunftsweisend für den Landkreis Cochem-Zell waren. Für sein 
uneigennütziges Wirken im Dienst der Allgemeinheit sind wir ihm zu besonderem Dank verpflichtet. 

Seinen trauernden Angehörigen gilt unser aufrichtiges Mitgefühl.

Cochem, Februar 2026

Für den Landkreis Cochem-Zell

Anke Beilstein
Landrätin

Einbürgerungsfeier im Kreishaus

Im Rahmen einer Einbürgerungsfeier be-
grüßte Landrätin Anke Beilstein einige 
neue Staatsbürgerinnen und Staatsbür-
ger aus insgesamt elf Nationen und über-
reichte ihnen in einem feierlichen Rahmen 
und im Beisein ihrer Familien und Freunde 
ihre Einbürgerungsurkunden.

Einige Hürden galt es bis hierhin zu über-
winden, wie zum Beispiel das Erlernen der 
deutschen Sprache, einige Behördengän-
ge und die Integration in das kulturelle ge-

sellschaftliche Leben. 
Die Einbürgerung ist 
eine bewusste Ent-
scheidung, fortan aktiv 
und gleichberechtigt 
das gesellschaftliche 
Leben mitgestalten zu 
können.  

„Wir sind ein weltof-
fener Landkreis“, so 
Anke Beilstein anläss-
lich ihrer Begrüßung 
im Kreishaus, „und 
sehen Menschen aus 
anderen Nationen mit 

ihren unterschiedlichen Kulturen und Reli-
gionen, die sich integrieren, als Bereiche-
rung.“
Die Landrätin forderte die Neubürge-
rinnen und Neubürger auf, nicht nur ihre 
politischen Basisrechte wie das Wahlrecht 
– erstmalig im März diesen Jahres – aus-
zuüben, sondern auch aktiv am sozialen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Leben teil-
zunehmen, denn deutsche Staatsbürge-
rinnen und Staatsbürger haben nicht nur 
das Recht, sondern zudem die Pflicht zur 

aktiven Mitbestimmung.
Folgende Personen heißt der Land-
kreis Cochem-Zell willkommen:

Verbandsgemeinde Zell:
• Todorova, Lyudmila, Bullay
• Procofiev, Leonid, Schauren
• Bilz, Rienne Marzo, Zell
• Jusko, Ina, Zell
• Mollenhauer, Gabriella, Altlay

Verbandsgemeinde Cochem:
• Pham, Tien Phong, Klotten
• Alsayed, Noor Alhoda, Lütz
• Takacs, Zoltan, Cochem
• Takacs, Kilian, Cochem
• Spiewla, Malgorzata, Bruttig-Fankel
• Vitija, Monika Anna, Bremm

Verbandsgemeinde Kaisersesch:
• Sandoiu, Lucian, Roes
• Dams, Liudmila, Kaisersesch
• Crestenco, Victoria, Kaisersesch

Verbandsgemeinde Ulmen:
• Baibus, Alexandr, Bad Bertrich
• Baibus, Dmitrii, Bad Bertrich
• Baibus, Victoria, Bad Bertrich

Landrätin Anke Beilstein begrüßt die neuen Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürger.
Bild: Sophie Sesterhenn, Kreisverwaltung Cochem-Zell
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Vollzug des Grundstückverkehrsgesetzes (GrdstVG) vom 28.07.61 (BGBl. I S. 1091)

Über die Genehmigung der Veräußerung nachste hender Grundstücke ist nach dem Grundstückver kehrsgesetz zu entscheiden:

Gemarkung Flur Nr. Lagebezeichnung Nutzung Fläche (ar)

Bremm 9 814/474 Geich Landwirtschaftsfläche 1,63

Bremm 9 815/474 Geich Landwirtschaftsfläche 1,60

Bremm 8 320 Naslei Landwirtschaftsfläche 0,55

Bremm 8 321 Naslei Landwirtschaftsfläche 0,89

Bremm 8 619/323 Naslei Landwirtschaftsfläche 1,90

Bremm 8 704/323 Naslei Landwirtschaftsfläche 1,33

Bremm 8 705/323 Naslei Landwirtschaftsfläche 1,29

Bremm 8 323/1 Naslei Landwirtschaftsfläche 2,60

Bremm 9 451/1 Geich Landwirtschaftsfläche 4,00

Bremm 9 452 Geich Landwirtschaftsfläche 1,38

Bremm 9 453 Geich Landwirtschaftsfläche 2,08

Bremm 9 454/1 Geich Landwirtschaftsfläche 0,85

Bremm 9 456/1 Geich Landwirtschaftsfläche 8,72

Bremm 9 457/2 Geich Landwirtschaftsfläche 1,42

Bremm 9 618/457 Geich Landwirtschaftsfläche 2,33

Bremm 8 117/1 Langenberg Rebfläche 33,53

Bremm 8 181 Kirchenberg Landwirtschaftsfläche 2,11

Bremm 8 184 Kirchenberg Landwirtschaftsfläche 0,64

Bremm 8 550/190 Kirchenberg Landwirtschaftsfläche 1,99

Bremm 8 578/191 Kirchenberg Landwirtschaftsfläche 2,90

Bremm 8 602/185 Kirchenberg Landwirtschaftsfläche 1,30

Bremm 8 683/190 Kirchenberg Landwirtschaftsfläche 0,88

Bremm 8 684/190 Kirchenberg Landwirtschaftsfläche 0,89

Bremm 8 768/192 Steinreich Landwirtschaftsfläche 0,90

Bremm 8 842/191 Kirchenberg Landwirtschaftsfläche 1,15

Bremm 8 843/191 Kirchenberg Landwirtschaftsfläche 1,15

Bremm 8 769/192 Steinreich Landwirtschaftsfläche 0,95

Bremm 9 484/1 Geich Rebfläche 58,25

Land- oder Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Be triebes am Erwerb des o.g. Grundbesitzes interessiert sind, werden gebeten, 
dies der Kreisverwaltung Cochem-Zell - Untere Landwirtschaftsbehörde - Postfach 1320, 56803 Cochem, bis zum 23.02.2026 
anzuzeigen.
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Die Veranstaltung untersützt Sie eine wohlwollende Einstellung zu dieser Lebensphase
zu finden, welche für die Kinder mit einem großen Entwicklungsschritt verbunden ist.
Die Kinder entwickeln ihre Persönlichkeit und Autonomie, ihr Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen. Das geht einher mit Frustrationen oder Enttäuschungen, wenn sie an
ihre Grenzen stoßen.

Bei diesem Vortrag sprechen wir über die Ursachen dieses Verhaltens und wie wir
unsere Kinder auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit unterstützen und begleiten
können. 
Gerade in dieser Zeit brauchen sie eine starke und authentische Bezugsperson.

     Referentin: Nicole Wüllenweber 

                                       

Mein Kind wird selbstständig.

Wann?          Montag, 2. März 2026
Wo?               Rosenthalhalle Binningen
Uhrzeit?       Beginn um 19 Uhr

Für eine bessere Planung bitten wir vorab 
um Anmeldung.

Für eine  Anmeldung senden Sie bitte eine Email an:
 anna.classen@cochem-zell.de oder nehmen Sie die Anmeldung bei Sandra

Hofhus in der Kängurugruppe der Einrichtung vor.

Anna Claßen
Kita-Sozialarbeiterin

Kita Forster Kirchspiel und Kita St. Nikolaus Kaifenheim
anna.classen@cochem-zell.de

0160/ 7833345

kostenfreiesAngebot

familylab® Familienberaterin

Trotz sei Dank!
Ein Themenabend für Eltern 

    zur frühkindlichen Entwicklung.
Wenn Kinder ihren eigenen Willen entdecken.



Aus Ihrer Kreisverwaltung

9Kreisnachrichten Cochem-Zell

Schwerpunktgemeinden der Dorferneuerung 2026: Auszeichnung für Cochem-Zeller Gemein-
den Bremm und Lütz 

Als zwei von 17 Gemeinden in Rheinland-
Pfalz wurden jüngst die Ortsgemeinden 
Bremm und Lütz als Investitions- und 
Maßnahmenschwerpunkt im Rahmen des 
Dorferneuerungsprogramms 2026 aner-
kannt. 

Ende Januar zeichnete Innenminister Mi-
chael Ebling die Cochem-Zeller Dörfer im 
Rahmen einer Feierstunde im ZDF-Kon-
ferenzzentrum in Mainz aus. Ortsbürger-
meister Hermann Oster aus Bremm und 
Simone Nick, Ortsbürgermeisterin von 
Lütz, nahmen die Auszeichnung gerne in 
Empfang. Mit ihnen freuten sich Landrätin 
Anke Beilstein, Bürgermeister Wolfgang 
Lambertz sowie Vertreterinnen und Ver-
treter der Gemeinden und Verwaltung. 
 
Mithilfe der Schwerpunktanerkennung 
können Bremm und Lütz in den kommen-
den acht Jahren des Anerkennungszeit-
raumes nun besonders von der Dorfer-
neuerung profitieren und auf öffentliche 
sowie private Fördermittel hoffen. Mit den 
Zuwendungen des Landes werden Maß-
nahmen unterstützt, die Lebensqualität in 
den Dörfern zu erhalten und den Wohn- 
und Arbeitsstandort Dorf noch attraktiver 
zu gestalten. Ein zentrales Element ist 

die Prozessbegleitung, die ausschließlich 
Schwerpunktgemeinden zur Verfügung 
steht und fachliche und organisatorische 
Unterstützung bei der Umsetzung der im 
Dorferneuerungskonzept verankerten 
Maßnahmen bietet. 

Die beiden Schwerpunktgemeinden ha-
ben aufgrund ihrer jüngst fortgeschrie-
benen Dorferneuerungskonzepte bereits 
Bedarfe und Handlungserfordernisse er-
mittelt und Maßnahmen für die Zukunft 
festgelegt: 

Ein zentrales Ziel der Hunsrückgemein-
de Lütz ist die Sanierung und barriere-
freie Erschließung des historischen Rat-
hauses, dessen Fassade bereits in 2025 
aus Mitteln der Dorferneuerung saniert 
werden konnte. Ebenso sollen die Dorf-
scheune und der Dorfplatz aufgewertet 
sowie das Bürgerhaus modernisiert wer-
den. Die Schwerpunkte werden flankiert 
vom jüngst entwickelten Leitbild, welches 
die Identifikation aller Bewohner mit ihrer 
Heimatgemeinde weiter stärkt: „Lütz – Na-
tur und Idylle im Lützbachtal: Gemeinsam 
für eine nachhaltige Zukunft in Lütz durch 
Erhalt und Verbesserung der Wohn- und 
Naherholungsqualität für alle Generatio-

nen!“

Ein Schwerpunkt in der Moselgemeinde 
Bremm ist die Gestaltung des Festplatzes. 
Die Sanierung der dort angrenzenden 
Toilettenanlagen an der Calmonthalle 
konnte bereits im Programmjahr 2025 
bewilligt werden, die Umgestaltung des 
Festplatzes ist Gegenstand eines bereits 
eingereichten Antrags.  Zudem soll die in-
nerörtliche Aufenthalts- und Wohnqualität 
verbessert und vorhandene Grünflächen 
und Verweilplätze aufgewertet werden. 

Landrätin Anke Beilstein zeigt sich erfreut 
angesichts der Chancen mit dem Pro-
gramm der Dorferneuerung Bremm und 
Lütz für die Zukunft noch besser aufzu-
stellen und wünscht den Gemeinden viel 
Erfolg bei der Umsetzung: „Die Auszeich-
nung als Schwerpunktgemeinden der 
Dorferneuerung würdigt das vorausschau-
ende Engagement der Gemeinden. Sie 
übernehmen Verantwortung für die bau-
liche Entwicklung, stärken den sozialen 
Zusammenhalt und schaffen Perspektiven 
für die Zukunft des ländlichen Raums. 
Der Landkreis begleitet diesen Prozess 
gezielt, weil starke Dörfer die Grundlage 
unserer lebenswerten Region sind.“

Blick in die Zukunft: Hermann Oster (Ortsbürgermeister Bremm), Beatrix Schlägel (Tourist-Information Bremm), Jan Liebsch (Beigeordneter Lütz), 
Simone Nick (Ortsbürgermeisterin Lütz), Landrätin Anke Beilstein, Innenminister Michael Ebling, Bürgermeister Wolfgang Lambertz, Gaby Franzen 
(Ratsmitglied Ortsgemeinde Bremm), Alina Loosen (VG Cochem) freuen sich über die Anerkennung von Lütz und Bremm als Investitions- und Maß-
nahmenschwerpunkt des Dorferneuerungsprogramms 2026.                                                                                        Bild: Kreisverwaltung Cochem-Zell
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Fördermittel für Kleinprojekte bis 20.000 Euro im Hunsrück erneut verfügbar

Die LEADER-Akti-
onsgruppe (LAG) 
Hunsrück eröffnet 
erneut die Mög-
lichkeit, Zuschüsse 
für Kleinprojekte 
zu beantragen. 

Hierfür steht ein Regionalbudget in Höhe 
von 66.666,67 Euro bereit. Die Vergabe 
der Mittel erfolgt vorbehaltlich der haus-
haltsrechtlichen Zustimmung des Landes 
Rheinland Pfalz.

Gefördert werden Vorhaben mit einer ma-
ximalen Netto-Projektsumme von 20.000 
Euro. Die Antragstellung erfolgt direkt 
bei der LAG. Je nach Projektart sind För-
dersätze zwischen 40 und 80 Prozent 

möglich. Über die eingereichten Anträge 
entscheidet die LAG im April 2026 auf 
Grundlage festgelegter Bewertungskrite-
rien. Alle geförderten Maßnahmen müs-
sen spätestens bis zum 31. Oktober 2026 
umgesetzt und abgerechnet sein.

Anträge können bis zum 15. März 2026 
bei der Geschäftsstelle der LAG Huns-
rück im Regionalrat Wirtschaft Rhein-
Hunsrück e.V. eingereicht werden. Dort 
erhalten Interessierte auch umfassende 
Beratung zu Fördermöglichkeiten und 
Voraussetzungen.

Weitere Informationen stehen online 
unter: www.lag-hunsrueck.de/
foerderungen/regionalbudget

Kontakt: 
Tel.: 06761 96442-0
E-Mail: info@rhein-hunsrueck.de

Nächstes Repair-Café am 21. Februar 2026
Das nächste Repair-Café findet am Samstag, 21.02.2026, 
von 10:00 bis 13:00 Uhr in den Werkräumen der Realschule 
plus Cochem (Jahnstraße) statt. 

Bild: Hannah Wagner

Öffnungszeiten der Bauschuttdeponien und Abfallannahmestellen an den Karnevalstagen

Annahmestelle Samstag, 14.02.2026 Rosenmontag, 16.02.2026

Müllannahmestelle Cochem-Sehl geschlossen geschlossen

Bauschuttdeponie Bruttig-Fankel geschlossen geschlossen

Bauschuttdeponie Faid geöffnet 09:00 - 13:00 Uhr geschlossen

Annahmestelle Kaisersesch geöffnet 09:00 - 13:00 Uhr geschlossen

Bauschuttdeponie Klotten geöffnet 09:00 - 13:00 Uhr geschlossen

Bauschuttdeponie Lieg geschlossen geschlossen

Bauschuttdeponie Urschmitt geschlossen geschlossen

Bauschuttdeponie Zell geöffnet 09:00 - 13:00 Uhr geschlossen

Caritas Werkstätten (Elektroschrottsammelstelle) Cochem-
Brauheck

geöffnet 08:00 - 12:00 Uhr geschlossen

Zentraldeponie Eiterköpfe Ochtendung geöffnet 08:00 - 12:45 Uhr geschlossen
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Grüne Ampelphase:
Es bestehen keine Einschränkungen.

In den vergangenen Jahren gab es auch 
im Landkreis Cochem-Zell immer wieder 
sehr trockene Sommer, die in besonderen 
Engpasssituationen Einschränkungen bei 
der Trinkwasserabnahme nötig machten. 

Unsere Wasserampel informiert Sie über 
die aktuelle Versorgungssituation mit 
Trinkwasser. 
Den aktuellen Stand, die Bedeutung der 

Ampelphasen sowie die dazugehörigen 
Richtlinien finden Sie auf unserer Internet-
seite unter 
www.cochem-zell.de/wasserampel.

Biete: Gebrauchsgüter

Gebrauchsgüter- und Bodenbörse

Stand: 06.02.2026

Die Gebrauchsgüter- und Bodenbörse ist ein kostenloser Service der Kreisverwaltung Cochem-Zell zur Vermittlung von weiter ver-
wendbaren Materialien (z. B.: Möbel, etc.) und von unbelasteten Böden. Nicht vermittelt werden Reifen, Tiere, Autoteile, Anhänger, 
Bücher, Kleidung, Eintrittskarten, Schmuck, Immobilien, etc. Anmeldung bei der Kreisverwaltung Cochem-Zell, Bürgerdienste, Tel.: 
02671/61-666, Fax: 02671/61-999 oder online unter www.cochem-zell-online.de. Achtung: Anzeigenschluss montags; 1 Woche 
vor Veröffentlichung. Ihr Text wird automatisch 2 x in den Kreisnachrichten und im Internet veröffentlicht. Bei erfolgreicher Vermittlung 
muss aus organisatorischen Gründen eine Rückmeldung (Tel.: 02671/61-666) bei der Kreisverwaltung erfolgen! Für die vermittelten 
Gegenstände übernehmen wir keine Gewährleistung. 

Die aktuelle Börse und das Anmelde-
formular finden Sie hier: 

Wasserampel für den Landkreis Cochem-Zell

A 330: Wohnprogramm, Buche, beste-
hend aus 2 x Vitrine, Wandregal, TV 
Board, Bruttig-Fankel, 0170/3583217

A 331: 2 x Beistelltisch, Eiche, 80 x 80 
x H 40 cm, Vollholztisch, Eiche, rund, 
Durchmesser 80 cm und H 78 cm, 
Wandschrank mit Glastür, 0,84 x 0,22 
x H 1 m, Nähmaschine, Valwigerberg, 
02671/7837
A 332: 2 x Fahrrad, 28 Zoll, Rennrad, 
28 Zoll, Kelter, Elektrostandherd, Lieg, 
02672/2308
A 333: Wippsäge, 7kw, mit Keilriemen-
antrieb, Kaisersesch, 02653/1577
A 334: Flachbildfernseher, 95 Zoll, 
Flachbildfernseher, 80 Zoll, 12-tlg. Ess- 
und Kaffeservice, beige mit Goldrand, 
Klotten, 02671/4872
A 335: Wohnzimmerschrank, 3,50 m 
mit Vitrine, Eiche dunkel, Tisch mit Ka-
cheln, Vitrine, 1,20 m, Kleiderschrank, 
3 m, 2 x Bett, 2 x 2 m , Kleiderschrank, 
1,50 m, Kommode, 1,20 m, Lederses-
sel, braun, Sammler-Puppen, Gillenbe-
uren, 02673/1236

A 336: Einzelbett, Eiche/Vollholz, mit 
Kopfteil, 100 x 200 cm, und Latten-
rost, Nachttischschrank, Treis-Karden, 
0151/50792664
A 337: 5 x Kunststoffregal, schwarz, 
180 x 80 x 40 cm, Einbau-Induktions-
kochfeld, Einbaubackofen, Beilstein, 
02673/909996

A 338: Alu-Damenfahrrad, Herrenfahr-
rad, Ediger-Eller, 0171/4163600

A 339: Kinderstuhl, Poltersdorf, 
02673/1816

A 340: Ecksofa mit 2 Kopfstützen und 
Hocker, nougatfarben, Schlafcouch, 
hellbraun, Puppensammlung, 2 Holz-
stühle, Cochem, 02671/917550
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JOBS 
IN IHRER REGION

Physiotherapeut 
m/w/d

Junge Designerin sucht -  
Pelze, Handtaschen, Porzellan, Kristall, Antiquitäten.
Gerne aus Haushaltsauflösungen oder Nachlässen.

Frau Franz 0163/8868565

 Diese und weitere Jobs: jobs-regional.de

Mehr Informationen unter
karriere-im-lbm.de

• Techniker  (m/w/d)                                                                                                                                          
der Fachrichtung Bautechnik oder                                                                  
Beamte  (m/w/d)                                                                           
des zweiten Einstiegsamtes der                                                                   
Fachrichtung 1 - Verwaltung                                        
und Finanzen - sowie                                                     
vergleichbar tariflich Beschäftigte                                                   
Dienstort: Cochem

                                      
                                         
     JETZT BEWERBEN!

Der LBM ist der kompetente Partner für Mobilität in 
Rheinland-Pfalz. 
Gestalten Sie mit uns die Wege von morgen.

KARRIERE IM LBM
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Vor den Birken 2 • 56814 Faid/Cochem
Tel.: 0 26 71 / 97 79 - 0
Fax: 0 26 71 / 97 79 - 79

scherer-gruppe.de

Vor den Birken 2 • 56814 Faid/Cochem
Tel.: 0 26 71 / 97 79 - 0
Fax: 0 26 71 / 97 79 - 79

… ständig über 1.500 Fahrzeuge vorrätig!
Bei uns werden Sie immer fündig!

Angebot der Woche

Skoda Fabia 1.0 TSI *Selection* DSG

85 kW (116 PS), Black-Magic Perleffekt, EZ: 15.04.2025, 
18.050 km, automatische Distanzregelung, beheizbares 
Lenkrad, Rückfahrkamera, Tempomat, Sitzheizung, 
Verkehrszeichenerkennung, Navigation Vorbereitung, Fern-
lichtassistent, CarPlay, Einparkhilfe vorn & hinten u. v. m. 

20.500,-

VW Taigo 1.0 l TSI 
*Goal*
70 kW (95 PS), Kings Red 
Metallic, EZ: 09.04.2025, 
19.650 km
Navigationssystem , 

Ambiente-Licht , Verkehrszeichenerkennung, Licht-/Regensensor, 
Fernlichtassistent, Einparkhilfe vorn & hinten, Allwetterreifen,  
CarPlay, Sitzheizung, automatische  
Distanzregelung u. v. m.

VW Polo 1.0 TSI 
*Life* DSG
70 kW (95 PS), Ascotgrau, 
EZ: 20.05.2025, 16.450 km
Induktionsladen für 
Smartphones, Geschwindig-

keitsbegrenzer, Rückfahrkamera, automatische Distanzrege-
lung, CarPlay, Einparkhilfe vorn & hinten, Kollisionswarn- und 
Schutzsystem, Start/Stop-Automatik,  
Sitzheizung u. v. m.

VW Passat Variant 2.0 
TDI *Business* DSG
110 kW (150 PS), Reef Blue 
Metallic, EZ: 13.03.2025, 
24.650 km
Navigationssystem,  

Parklenkassistent, Totwinkel-Assistent, Winterpaket, Sprachsteuerung 
IDA, automatische Distanzregelung, Massagesitze, elektrische  
Gepäckraumklappe, Rückfahrkamera,  
CarPlay, Ambiente-Licht, u. v. m.

Audi A6 2.0 TFSI 
*Avant sport* S tronic
195 kW (265 PS), 
Mythosschwarz Metallic, EZ: 
26.04.2022, 58.150 km
Rückfahrkamera, Panorama-

dach, Ambiente-Licht, elektrische Gepäckraumklappe, Tempomat, 
Kurvenlicht, Sportpaket, Totwinkel-Assistent, Navigationssystem, 
automatische Distanzregelung,  
CarPlay, Keyless Entry u. v. m. 

20.900,- 21.900,-

33.990,-33.890,-

www.jungen-haustechnik.de

Heizungs- u. Solaranlagen | Wärmepumpen 
Bäder u. Sanitäranlagen | Alternative Energien

Ihr Fachbetrieb

BRUNO JUNGEN GmbH 
Mehren | Am Zuckerberg 2 
Tel.: 0 65 92 / 25 12

Bauen +   Wohnen

Ohne Barrieren 
komfortabel wohnen
Altersgerechter, barrierefreier 
Wohnraum wird in Deutschland 
dringend benötigt: Durch die 
Babyboomer-Generation, die in 
den kommenden Jahren in den 
Ruhestand geht, wächst die 
Zahl der Über-64-jährigen stark. 
Zugleich fehlen bereits heute 
mehr als zwei Millionen barri-
erefreie Wohnungen. Barriere-
freier Umbau schafft Komfort, 

Sicherheit und Zukunftsfähigkeit 
für alle Generationen und Men-
schen mit unterschiedlichsten 
Einschränkungen.
Gefragt sind daher Sanierun-
gen, die Stolperfallen wie Tür-
schwellen beseitigen, boden-
gleiche Duschen ermöglichen 
oder den Zugang zum Haus 
erleichtern.
djd 75709/welt-der-sanierung.de
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Info! Sammler Horvaht kaufe Pelze aller Art an.
Näh- und Schreibmaschinen, Vorwerkstaubsauger, Abendgarderobe, Zinn,

Silberbestecke, Modeschmuck, Zahngold und Goldschmuck, Stereoanlagen,
Armband-/Taschenuhren, Militaria, Ferngläser, Fotoapparate, Teppiche, Ölgemälde,
Römergläser, Ess- und Kaffeeservice, Kunst-/Antiquitäten, Puppen, Blechspielzeug,
Lampen, Musikinstrumente, Geigen, Bronzefiguren, Meißner Porzellan, Münzen.

Zahle bar und fair. Telefon 0 61 45 / 3 46 13 86

IN IHRER REGION
WOHNEN

BISMARK IMMOBILIEN
Wir suchen Immobilien aller Art

www.bismark-immobilien.de · Tel.: 02677/6839880

Mobil: 
0152-53610737

Wohnhäuser & Gewerbeobjekte
n  Präsent im 

In- und Ausland
n  Kostenlose 

Immobilienbewertung

Geprüfter Makler

100 %
Kompetenz

✓

100 %
Beratung

✓
100 %
Service

✓

Illinger Straße 5 
66299 Friedrichsthal

Ihr Ankaufspezialist für Alt- und Edelmetall
Wir kaufen Antiquitäten • Gold- und Silberschmuck • Münzen  

Zahngold • Armband- und Taschenuhren • Versilbertes • Spielzeug  
Militaria • Medaillen • Musikinstrumente • und vieles mehr

Tel. +49 (0) 6897 50 100 47 | Handy +49 (0) 1577 318 42 75 · E-Mail: info@goldkrause.de


